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Editorial
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

vier interessante und wichtige Urteile des Bundes-
gerichtshofs finden Sie in der luni-Ausgabe:

I ) Der Rechtsmittelauftrag, der auf der ,,Anwalts-
schiene" vom erst- an den zweitinstanzlichen Kollegen
erteilt wird, erschöpft sich nicht im rechtzeitigen
Absenden des schriftlichen Auftrags. Die Büroorgani-
sation muss vorsehen, dass auch dessen Annahme
festgestellt und die Akte anderenfalls rechtzeitig vor-
gelegt wird. Anderes konn nur gelten, wenn zwischen
den Anwdlten vereinbort wurde, dass Aufträge grund-
sötzlich angenommen werden. Im Entscheidungsfall
log diese Annahmevereinbarung nicht vor und der
Kollege aus der L lnstonz hatte im Auftragsschreiben
sogat um eine,,kurze Bestritigung" der Auftrags-
annahme gebeten. Wenn am letzten Tag vor Fristablauf
keine Bestötigung vorlag, hötte die Organisations-
a nweisung greifen müssen.

2 ) Beratungspflichten en d en m it Mandatsübergang
auf den neuen Berater. Der ,,AItberater" muss über
drohende Fristablciufe belehren. Hier war eine Beson-
derheit dadurch eingetreten, dass ein vom Steuer-
beroter entworfener Steuererstattungsanspruch dem
Mandanten geschickt worden war, ohne dass von dort
eine Rückantwort erfolgte. Da der Antrag vom Steuer-
beroter unterschrieben werden musste, war der Vor-

gcng für ihn noch nicht er!ed!gt. Der .a.!*erster hst
bei Mandatsübergang keine Belehrung zum Fristlblquf
für den Erstattungsanspruch erteilt, Der BGH findet
den Ansatz für ein haftpflichtiges Verhalten des Be-

raters im Vertrauen des Mandanten in das rechtzeitige
Tritigwerden des Altberoters, Der Fall zeigt, wie wich-
tig ein gutes Wiedervorlagesystem des Beraters ist.

3) Prospekthaftungsansprüche aus dem Beitritt zu

einem geschlossenen Immobilienfonds verjöhren i n

6 Monaten ab Kenntnis des Prospektfehlers.

4) Bei Treuhandauflagen- und H interlegungsanweisu n-

gen ermohnt der BGH zu größter Korrektheit. Hat er
eine Anweisung von heiden Vertragsparteien erhal-
ten, muss er einen spdteren einseitigen Widerruf nicht
beochten.

Das )LG Köln wiederholt zu Steuerberaterrechnungen,
dass diese ohne Unterschrift nicht einforderbar sind,
Prozessvortrog kann eine formal unrichtige Rechnung
nicht verbessern.

Das )LC Koblenz stellt zur verbotenen Rechtsberatung
von Hausverwaltern fest, dass die Erhebung von
Rö u m u ng s kl a g e n n i cht i m u n m ittel b a re n Zu sa m m e n-
hang mit deren Haupttütigkeit stehen und deshalb
nicht erlaubt sind.

In diesem Heft finden Sie das Stichwort- und Ent
scheidungsregister für das erste Halbjah r 2001.

ta

Mit freundlichen Grüßen

lhr Dr. Jürgen Gröfe

GI Aktuell
BG.l{r Bundesg:oflehts.hof lässi 

"Pfändrung 
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Der IX. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat
entschieden, dass die Pfändung von Ansprtichen
eines Bankkunden aus einem vertraglich ver-
einbarten Dispositionskredit zulässig ist. Dabei
ging es um folgenden Fall:

Ein Finanzamt hatte sämtliche Ansprüche eines
Steuerschuldners gegen dessen Bank gepfändet.
Die verklagte Bank hatte auch nach der Pfän-
dung, obwohl das Girokonto ihres Kunden kein
Guthaben auswies, aufgrund eines nach der Be-

hauptung des Finanzamts vertraglich vereinbar-
ten Dispositionskredits Barauszahlungen an den
Vollstreckungsschuldner vorgenommen und
Überweisungen für ihn ausgeführt. Das klagen-
de Land verlangte diese Geldbeträge in Höhe der
noch offenen Steuerforderungen von der Bank
heraus.

Die Vorinstanzen wiesen die Klage ab. Das Ober-
landesgericht begründete das insbesondere da-
mit, dass die Pfändung eine Blockade des Kontos
zur Folge habe, die mit Sinn und Zweck der
Zwangsvollstreckung nicht vereinbar sei.

Der Bundesgerichtshof ist dem nicht gefolgt.
Er hat zur Zulässigkeit einer solchen Pfändung
u.a. ausgeführt:

Mit dem Abruf des vereinbarten Kredits in
Form des Überweisungsauftrags oder des Bar-
auszahlungsverlangens entstehe ein Rechts-
anspruch aufAuszahlung des Darlehens, der
wie jede andere Forderung - auch im Voraus -
pfändbar sei. Dass der Bankkunde aus seiner
Sicht die ihm von der Bank zur Verfügung ge-

stellten Geldmittel nicht zugunsten des Voll-
streckungsgläubigers abgerufen habe, sondern
um es für andere Zwecke zu verwenden, stelle
die Beschlagnahmewirkung der zuvor erlassenen
Pfändungsmaßnahme nicht in Frage. Es sei dem
Schuldner nicht gestattet, einen Teil seines Ver-
mögens der Zwangsvollstreckung zu entziehen.

Eine Blockade des Kontos und eine dadurch be-
wirkte Insolvenz seien nicht die zwangsläufige
Folge einer Pfändung ,,in die offene Kreditlinie".
Die Bank werde das Konto nur dann sperren,
wenn der Kunde für sie nicht mehr kreditwürdig
sei. Wenn dieser Fall tatsächlich eingetreten
sei und der Schuldner über keine sonstige Liqui
dität mehr verfüge, sei er zwar insolvenzreif. Es

erscheine jedoch nicht unter allen Umständen
wünschenswert, ein sich am Rande der Insolvenz

MGistersliiGI

olls
Vedag

Dr.OttrrSchmidt
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Man muss sich die Aöeit ja nicht schwerer machen als

nötig. ln diesem Handbuch finden Sie au{ Anhieb für jeden

praxisrelevanten Fall im Arbeibrecht ein fertiges Mu*er.
Von A wie Anbahnung des Arbeitsverhätnisses bis Z wie

Zeugnis. Und gehen damit möglichem Streit durch klare

Formulierung von Anfang an sicher aus dem Weg.

Praxisgerechter Aufbau, einführende Erläuterungen vor
jedem Kapitel, sämtliche Muster und Formulare an Ort und

Stelle zusäblich kommentiert. Dazu noch Warnhinweise

auf typische Fehlerquellen und wertvolle Praxistipps von

den Autoren, die selbstventändlich alle Meister ihres Faehr

sind. Äle Muster auch auf CD. 50 ertparcn Sie sieh im

Arbeitsrecht auf einen Schlag'ne Menge Arbeit.

Bestellen Sie bei lhrer Suchhandlung oder beim Verlag Dr. Otto Schmidt
Postfach 51 10 26.5O946 Köln
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bewegendes Unternehmen allein mit Hilfe eines
ständig debitorisch geführten Bankkontos am
Leben zu erhalten und auf diese Weise die Er-
öffnung eines Insolvenzverfahrens zu verzögern

Da streitig war, ob tatsächlich ein Dispositions-
kredit vereinbart war oder ob die Bank die Über-
ziehungen nur stillschweigend geduldet hatte,
hat der Bundesgerichtshof die Sache zur weiteren
Aufl<lärung an das Oberlandesgericht zurück-
verwiesen. Für die bloße Duldung einer Konto-
überziehung hatte er bereits im Jahre 1985 ent-
schieden, dass sich daraus gegen die Bank kein
pfändbarer Anspruch auf Kredit ergebe.
(BGH, Urt. v. 29.3.2001 - tX ZR 34/00)

Pressemitteilung d. BGH v. 29.3.2007

BGH: Grundsatzentscheidung zum lnhalt von
Vollmachten für Abschluss von Verbraucherkredit-
verträgen

Der für Bankrecht zuständige XI. Zivilsenat des
Bundesgerichtshofs hat eine in Rechtsprechung
und Lehre umstrittene Frage entschieden: Ver-
braucherkreditverträge, die durch einen Ver-
treter des Verbrauchers abgeschlossen werden,
sind auch dann wirksam, wenn die dem Ver-
treter erteilte Vollmacht nicht die von S 4 Abs. 1

Satz 4 Nr. 1 VerbrlftG für den Ifteditvertrag
geforderten Mindestangaben tiber die lGedit-
bedingungen (2.8. Effektivzinssatz) enthält.

Die Kläger hatten zur Finanzierung des Erwerbs
einer Eigentumswohnung eine Gesellschaft in
notarieller Urkunde u.a. dazu bevollmächtigt,
für sie I(reditverträge abzuschließen. Diese
Vollmacht enthielt - anders als die vom Bevoll-
mächtigten später abgeschlossenen Verträge -
keine näheren Angaben über die Kreditbedin-
gungen.

Das Oberlandesgericht Stuttgart hat die mit der
beklagten Bank geschlossenen Darlehensverträ-
ge für wirksam erachtet und die Kläger für ver-
pflichtet gehalten, die vertraglich festgelegten
Darlehenszinsen zu zahlen. Der Bundesgerichts-
hof ist dem gefolgt und hat die Revision der
Kläger als unbegründet zurückgewiesen. Er hat
u.a. ausgeführt:

Die nach g 4 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 VerbrKrG er-
forderlichen Mindestangaben sollen dem Dar-
lehensnehmer ein vollständiges Bild über die
Bedingungen und Kosten des Darlehens ver-
schaffen, damit er die Risikeir überblicken kann
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Es ist kein Grund ersichtlich, warum es nicht
genügen soll, wenn - wie auch in anderen
Bereichen der Stellvertretung - diese Informa-
tionen dem Stellvertreter bei Abschluss des
Ifteditvertrages erteilt werden. Es liegt im
Wesen der Stellvertretung, dass der Stellver-
treter vom Vertragsgegner die wesentlichen In-
formationen über die einzelnen Vertragsbedin-
gungen erhält und auf dieser Grundlage die
notwendigen Entscheidungen für den Geschäfts-
herrn treffen darf.

Das Risiko, das mit der Bestellung eines Ver-
treters einhergeht, wird vom Verbraucherkredit-
gesetz nicht begrenzt. Bevollmächtigt ein Ver-
braucher einen Geschäftsbesorger mit dem
Aushandeln und dem Abschluss eines Darlehens-
vertrages, so ist es ihm bei der Vollmachtsertei-
lung noch nicht möglich, die Mindestangaben
zu machen. Wollte man eine Pflicht zur Auf-
nahme dieser Angaben in die Vollmachtsurkun-
de statuieren, so liefe das auf einen Ausschluss
der Stellvertretung im Bereich der Verbraucher-
kredite hinaus.

Der Kreditgeber ist an einer Vollmachtsertei-
lung, die sich allein im Verhältnis zwischen
dem Verbraucher als Vollmachtgeber und dem
Bevollmächtigten abspielt, nicht beteiligt.
Müsste schon die Ifteditvollmacht die Mindest-
angaben enthalten, hätte der Ifteditgeber letzt-
endlich für Versäumnisse einzustehen, auf de-
ren Vermeidung er in aller Regel keinen Ein-
fluss hat.
(BCH, Urr. v. 24.4.2001 - Xl ZR 40/00)

Pressemitteilung d. BGH v. 24.4.2007

BGH: Urteil zum Rückforderungsanspruch wegen
Verarnung des Schenkers

Der u.a. für das Schenkungsrecht zuständige
X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in zwei
Urteilen vom 25.4.2001 zur Vererblichkeit und
zur Abtretbarkeit des Rückforderungsanspruchs
des Schenkers nach $ 528 BGB Stellung genom-
men. Nach dieser Vorschrift kann der Schen-
ker, soweit er nach der Vollziehung der Schen-
kung außerstande ist, seinen angemessenen
Unterhalt zu bestreiten oder die ihm seinen
Verwandten oder seinem Ehegatten gegenüber
gesetzlich obliegende Unterhaltspflicht zu
erfüllen, von dem Beschenkten die Herausgabe
des Geschenks nach den Vorschriften über die
Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereiche-
rung fordern.

2001, 31
2001, 109
2001,,84
2007,57
2007, 747

2001.,82
2001,, 1,37

2007, 734
2001, 55
2007,54
2001,732
2001, 133
2001, 133

2007, 727
BVerwG v. 22.8.2000 V 1 C 6.00 2001,43
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Beiden zugelassenen Revisionen lag folgender
Fall zugrunde: Ein Witwer hatte Anfang der
90er Jahre nach dem Tod seiner Frau seinen
beiden Töchtern je 17.000 DM geschenkt. Ende
1992 wurde er pflegebedürftig und im Alten-
krankenhaus der Klägerin gepflegt, ohne die
Kosten dafür zahlen zu können. Der Sozialhilfe-
träger lehnte - u.a. unter Hinweis auf die Schen-
kung an die Töchter - eine Übernahme der
Pflegekosten ab.

Nach dem Tod des Schenkers im April 1994
schlugen die Töchter das Erbe aus. Der für die
unbekannten - anstelle der Töchter berufenen -
Erben bestellte Nachlasspfleger trat den An-
spruch des Schenkers nach $ 528 BGB an die
ICägerin ab. Die Klägerin hat (entsprechend
ihren jeweiligen Wohnsitzen) die eine Tochter
vor dem Landgericht Duisburg, die andere vor
dem Landgericht Düsseldorf jeweils auf Zahlung
von 17.000 DM in Anspruch genommen.

Beide Landgerichte haben die Beklagten ver-
urteilt. Der mit der Berufung gegen das Urteil
des Landserichts Duisburg befasste 26. Zivil-
senat des Oberlandesgerichts Düsseldorf hat die
D^-.-r---DCr UrUrrt zur ue Ktcwrcscrl. udB,cgclr lrd.L ucl
1. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf
auf die Berufung der anderen Tochter das Urteil
;^c I ^nJd6fi-l'+" T.\iio"ol,l^-f .L--Ä-,1--+ "-,1

die Klage abgewiesen.

Der Bundesgerichtshof hat im erstgenannten
Fall die Verurteilung der Beklagten zur Rück-
zahlung bestätigt und im zweiten Fall das Urteil
des Oberlandesgerichts Düsseldorf aufgehoben
und die Sache zu erneuter Verhandlung an das
Berufungsgericht zurückverwiesen.

Er hat sich dabei im Wesentlichen auf die Er-
wägung gestützt, dass das Gesetz es grundsätz-
lich der Entscheidung des bedürftigen Schen-
kers überlässt, ob er den Rückforderungs-
anspruch geltend machen will oder nicht.
Der Schenker kann sich rnit einem geringeren
Maß an Unterhalt begnügen, wenn er sich
scheut, das einmal gemachte Geschenk zurück-
zufordern. Das Rückforderungsrecht ist inso-
fern an die Person des Schenkers gebunden.

Der Geltendmachung des Anspruchs durch den
Schenker hat der Bundesgerichtshofjedoch den
Fall gleichgestellt, dass der Schenker durch die
Inanspruchnahme unterhaltssichernder Leistun-
gen Dritter zu erkennen gibt, dass er ohne die
Rückforderung des Geschenks nicht in der Lage
ist, seinen notwendigen Unterhalt zu bestreiten.

Konnte der Schenker sich nicht mit dem be-
gnügen, was ihm für seinen Unterhalt noch zur
Verfügung stand, sondern war wegen seiner
Pflegebedürftigkeit darauf angewiesen, Leistun-
gen Dritter in Anspruch zu nehmen, zu deren
Bezahlung er ohne Rückforderung des Geschenks
nicht in der Lage war, geht deshalb der ent-
standene Rückforderungsanspruch auch mit
dem Tod des Schenkers nicht unter. Er kann
von dem Erben abgetreten werden, um den
Zahlungsanspruch des Heim- oder I(ranken-
hausträgers zu erfüllen, der durch die Pflege
den Unterhaltsbedarf des bedürftigen Schen-
kers sichergestellt hat.
(BCH, Urt. v. 25.4.2001 - X ZR 205/99 u. X ZR

22e/ss)

Pressemitteilung d. BGH v. 25.4.2007

Fristenkontrolle
- Rechtsmittelauftrag an RA 1. Instanz
- Bestätigung des Rechtsmittelanwalts
- Eingang der Mandatsbestätigung

\r/i-l----i- - m-!^^-1- W1€ü€I€ii.Setziirrgsarrlrag, neUe tatsacnei-r lm
Beschwerdeverfahren

(BGH, Beschl. v. 25.1.2001 - lX ZB 120/00)

Leitsatz:

Ein erstinstanzlicher Prozessbevollmächtigter,
der von seinem Mandanten mit einem Rechts-
mittelauftrag beffaut ist, hat regelmäßig in
eigener Verantwortung dafür Sorge zu tragen,
dass der Rechtsmittelanwalt den Auftrag inner-
halb der laufenden Rechtsmittelfrist bestätigt,
und den rechtzeitigen Eingang dieser Bestäti-
gung zu überwachen.

Aus den Gründen

Das den Beklagten nachteilige Urteil des Land-
gerichts wurde ihren Prozessbevollmächtigten
am 26,7.2O00 zugestellt. Am 28.8.2000 (Montag)
ging beim Oberlandesgericht um 15.31 Uhr
eine nicht unterschriebene Berufungsschrift'
als Fax ein, der folgendes Schreiben des erst-
instanzlichen sachbearbeitenden Rechtsanwalts
S. von demselben Tage an den beim Oberlandes-
gericht zugelassenen Rechtsanwalt Dr. F. bei-
gefügt war:

- Tantiemenauszahlung
= Vertrag nach Zahlung

- Treuhandgelder
= Verwendung, weisungswidrige

Schädigung, sittenwidrige, S 826 BGB
- Abschlussprüfung
- Testat, irreführendes

Schätzung
- Einspruch

Schutzgesetz i.S.v. $ 823 Abs. 2 BGB
- 5 323 HGB

- $ 332 HGB

Sozietät
- Gesamtschuldner
- Scheinsozietät

= Meldepflichten, WP-I(ammer
- >, gemischte

= Treuhandtätigkeit

Sozialrecht
- Beratung durch SIB/WP

Steuerberater
- Vereidigter Buchprüfer
- Zweigniederlassung

Steuerberatungsvertrag
- Auflösung des >

= Kündigung, fristlose, $ 627 BGB

- I(ündigung, $ 627 BGB
- Ausschluss dcr >

- Laufzeit des >

- Pflicht
= >, nachvertragliche

Treuhänder
- Anwaltsauftrag
- Aufl<lärungspflichten
- Auftragsinhalt
- Haftungsbeschränkung

= Verwahrungserklärung
- Notar

= Verfügungsbefugnis
- Prospekthaftung

= Vertrauenstatbestand
- Sozietät, gemischte
- Untreue, S 266 StGB

Umwandlung
- Stundung, $ 21 UmwStG

Unterschrift
- Honorarrechnung

Vereidigter Buchprüfer
- Zweigniederlassung

Verjährung, S 852 BGB, S 19 BNotO
- Verjährungsbeginn

= Ersatzmöglichkeit, anderweitige
= Schadenentstehung
= Vertragsgestaltung, unklare

2001, 101

200], 1,42

2001,108
2001,10

2001, s0

2001,108
2001,108

Verjährung, $ 51 BRAO a.F.,
g 51b BRAO n.F.
- Verjährungsbeginn

= Vertragsgestaltung, unklare

Verjährung, S 20 KAAG,
g 12 Ausllnvestmc
- Immobilienfonds, geschlossener
- Prospekthaftung

Verjährung, S 68 StBerG, $ 51a WPO
- Belehrung über Fehler und Verjährungs-

vorschrift, Sekundäranspruch
= Anlass für >

= Ende der >

= - Beratung, anwaltliche
- Stillhalteabkommen
- Verjährungsbeginn

= Gestaltungsberatung, fehlerhafte
= Objektverbrauch
= Sonder-AfA

- Verjährungshemmung
= Stillhalteabkommen
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2001., 11.3

2007, 747
2007, 747

2001,, 57

2007, s7
2007, s7

2001,113
2001,46
2001, 46

2001,, s7
2001,67

2001, -r9

2001,, 48

tnnl / a

2007,48

2001, 81

2001,, 79
2001, 79
2001,, 37

2001,, 67
2007, 75
2007, 75

2001, 65

2007, 734

ainl laA

2001, 8s

2001, 8s

2001, 85
2001, 85

2007, 26

Verzug
- ZurückbehaltungsrechtdesMandanten 2007,24

,43
,43

2007
2007

Werkvertrag
- Abschlussprüfung

Wiedereinsetzung
- Antrag

= Tatsachen, neue
- Beschwerde

- T^+-^-L^- *^.'^

- Auslandszustellung
- Verschulden des Fristversäumnisses

= Auslandszustellung

Versäumnisurteil
- Auslandszustellung
- Einspruch, Versäumung des >

Wirtschaftsprüfer
- Kapitalprüfer, g 183 AktG
- Scheinsozietät

= Meldepflicht
= - Berufsregister
= - Versicherungsschutz

- Zeugnisverweigerungsrecht

Zeugnisverweigerungsrecht
- Wirtschaftsprüfer

BVerfG v. 15.11.2000 - 1 BvR 7273100
BVerfG v.73.72.2000 - 1 BvR 335197
BVerfG v. 6.3.2001
- 2 BvR 460193 + 1488/93

BGH v. 18.11.1999 - IX ZR 153/98
BGH v. 76.12.7999 - lX ZR 717199
BGH v. 27.7.2000 - IX ZR 4sl98

2007, 75

2007, 79

2007, 7s
2007,67
2007,67

2001,31
2001,31
2007, 26

2001,, 26
I. 2001, 81

2007, 47

2007,43

2001
2007

,28
t

2001, 106

2001,, 742
2007, 67
2001,88

2001,113
2007,773
2007, 773



Kausalität
- > zwischen Pflichtwidrigkeit und Schaden

= Kündigungsschutzklage,
= Anderungskündigung 2001, 88
= Prozessverlust 2001, 88

-Schätzungsbescheid 2001,50
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- Auslagenpauschale
- Einforderbarkeit, g 9 StBGebV

= Zeitgebühr
- Gebührenrahmen, g 11 StBGebV

= Bilanz, Bilanzvorarbeiten
= Wahlrecht?

- Kündigung des StB-Vertrages
- Rechnung, fehlerhafte

= Prozessvortrag
= Unterschrift

- Schriftform
= Wirtschaftsberatung

- Unterzeichnung der Rechnung
- Verzug

= Zurückbehaltungsrecht
- Wirtschaftsberatung
- Zeitgebühr/-honorar

= Betriebsführung, unwirtschaftliche
= Beweislast

Insolvenzantragspflicht
- Zahlungseinstellung

I(enntniS des Zivilrechts
-Instanzrechtsprechung
-Rechtsgebiet, neues

= Agrarrecht, DDR

Lohnbuchhaltung
-An- und Abmeldungen
-Sozialversicherungsberatung

Mandatsübernahme
- Belehrungspflicht

= > des Altberaters

Mitverschulden
- Eigenverantwortung
- Fristüberwachung
- > des BGB-Gesellschafters

Nachbesserung
- Kosten der >

= $ 633 Abs. 3 BGB
- Recht des StB zur >

Notar
- Anderkonto

= Hinterlegungsanweisung,
Anderung der >

- Anwaltsnotar
= Abgrenzung der Tätigkeitsgebiete

- Belehrungspflichten
= >, steuerliche

- Schadenermittlung
= Schenkungsteuer

- Schwarzgeldzahlung
- Treuhandgelder

= Verfügungsbefugnis

- Vollzugsauftrag
- Vollzugsreife
- Weisung

= >, gemeinschaftliche
= Widerruf der >

= Wortlaut der >

Prospekthaftung
- Prospektangaben

= Beteiligung, stille
= Risikokapital

- > des Treuhänder
- Prospektverantwortlicher
- Verjährung

= Immobilienfonds, geschlossener
- Vertrauenstatbestand

Rechtsanwalt
- Abtretung, offene
- Beleidigung durch Mandanten
- Berufsbezeichnung

= Mediator
- Beratungspftichten

= Prozess nach Forderungsabtretung
- Ehrenschutz

= Prozessvortrag
- Kündigungsschutzklage

= Kündigung, personenbedingte,
= Krankheit
= Sammelklage

- Sammelklage, Pflicht zur >

- Schadenbeseitigung, kostenlose
- Scheidungsverbundverfahren

= Gesamtschuldnerausgleich
= Hausverkauf

Rechtsberatung/Rechtsbesorgung
- Abwicklung, nichtige Verträge

= Auskunft, Rechnungslegung
- Forderungseinziehung,

stille Liquidation
- Hausverwalter, WEG-Verwalter
- Liquidation, stille
- > durch Steuerberater

= Lohnbuchhaltung
= Sozialversicherungsrecht

- Sozietät, gemischte
- Treuhänder
- Wirtschaftsprüfer

Rechtsmittel
- > nach Mandatsende

Rechtsprechungsänderungen
- Schaden

Schaden
- Anderkonto

= Auszahlung, weisungswidrige
- Beseitigung des >

= >, honorarfreie
- Darlegungslast

= Treuhandgelder
- Rechtsprechungsänderung
- Steuerzahlung, Aufteilung

= Richtigstellung der >

,,In der vorbezeichneten Angelegenheit nehmen
wir Bezug auf das am heutigen Tage geführte
Telefonat und überreichen anliegende Beru-
fungsschrift mit der Bitte, diese auszufertigen
und noch heute (Fristablauf) beim OLG ... ein-
zureichen, Wir bitten um kurze Bestätigung."

Am 29.8.2000 ging beim Oberlandesgericht eine
von Rechtsanwalt Dr. F. unterzeichnete Beru-
fungsschrift ein mit dem Antrag auf Wiederein-
setzung in den vorigen Stand. Diesen Antrag
habe die Beklagten mit dem am 12.9.2000 einge-
gangenen Schriftsatz wie folgt begründet: Das
Schreiben des Rechtsanwalts S. vom 28.8.2000
habe Rechtsanwalt Dr. F..am folgenden Tage mit
der Post erhalten. Sie - die Beklagten - hätten
Rechtsanwalt S. gebeten, einen Berufungsanwalt
zur Durchführung des Berufungsverfahrens zu
beauftragen. Dessen Mitarbeiterin Sch. habe
telefonisch die Adresse und Faxnummer der
Kanzlei des Rechtsanwalts Dr, F. sowie die Fax-
nummer des Oberlandesgerichts erfragt.

Danach habe Rechtsanwalt S. mit Rechtsanwalt
Dr. F. telefonisch gesprochen, Dieser habe sich
bereit erklärt, das Berufungsmandat zu über-
nehmen. Dabei habe er darauf hingewiesen, dass
er telefonisch keine Daten aufnehme, sondern
ihm das Urteil sowie ein entsprechendes Auf-
tragsschreiben als Telefax übermittelt werden
könne; erst nach Eingang dieser schriftlichen
Beauftragung sei er bereit, tätig zu werden.
Damit sei Rechtsanwalt S. einverstanden gewe-
sen. Da Dr. F. noch nicht beauftragt gewesen
sei, habe er sich bezüglich des Gesprächs keine
Notizen gemacht.

Nach dem Telefonat habe Rechtsanwalt S. seine
Mitarbeiterin angewiesen, Dr. F. die Berufungs-
schrift sowie das Anschreiben mit der Beauftra-
gung und das anzufechtende Urteil als Telefax
vorab zu übersenden. Bei der Erledigung dieses
Auftrags habe die Mitarbeiterin versehentlich
nicht die Faxnummer der Kanzlei des Rechts-
anwalts Dr. F,, sondern diejenige des Oberlandes-
gerichts angegeben. Eine solche Verwechslung
sei der Mitarbeiterin Sch., die äußerst sorgfältig
und erfahren sei, zuvor noch nicht unterlaufen.

Als Rechtsanwalt S. die Absendung des Fax an-
hand des fehlerfreien Übersendungsprotokolls
kontrolliert habe, sei ihm die Verwechslung der
Faxnummern nicht aufgefallen, weil er zum
ersten Mal mit Dr. F. zusammengearbeitet habe.
Das Oberlandesgericht habe weder Rechtsanwalt
S. noch Rechtsanwalt Dr, F. über den Eingang
des Telefax unterrichtet.
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Das Berufungsgericht hat die Wiedereinsetzung
versagt und die Berufung als unzulässig ver:
worfen.

II.

Die form- und fristgerecht eingelegte sofortige
Beschwerde ist zulässig ($$ 519b, 547,577 ZPO),
aber unbegründet.

1. Das Berufungsgericht hat zu Recht ausge-
führt, dass nach der - glaubhaft gemachten -
Begründung des zulässigen Wiedereinsetzungs-
antrags von einem eigenen Verschulden des
erstinstanzlichen Prozessbevollmächtigten an
der Versäumung der Berufungsfrist auszugehen
ist, das siin aie Beklagten zurechnen lassen
müssen ($$ 8s Abs, 2,233, s16 ZPO).

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs erschöpft sich die Sorgfaltspflicht
eines erstinstanzlichen Prozessbevollmächtig-
ten, der von seinem Mandanten mit einem
Rechtsmittelauftrag betraut ist, regelmäßig
nicht mit dem rechtzeitigen Absenden des
Auftragsschreibens. Vielmehr hat dieser Rechts-
anwalt in eigener Verantwortung auch dafür
Sorge zu tragen, dass der Rechtsmittelanwalt
den Auftrag innerhalb der laufenden Rechts-
mittelfrist bestätigt, und den rechtzeitigen
Eingang dieser Bestätigung zu überwachen.
Bleibt die Mandatsbestätigung des zweitinstanz-
lichen Rechtsanwalts aus, so muss der erst-
instanzliche Prozessbevollmächtigte rechtzeitig
vor Ablauf der Rechtsmittelfrist Rückfrage
halten.

Dafür hat der Rechtsanwalt das mit der Füh-
rung des Fristenkalenders betraute Personal
entweder allgemein oder im jeweiligen Einzel-
fall anzuweisen, den Ablauf der Rechtsmittel-
frist als selbstständige Frist festzuhalten und
damit dafür zu sorgen, dass die Sache ihm noch
einmal vorgelegt wird, wenn sich nicht zuver-
lässig feststellen lässt, dass der Rechtsmittel-
anwalt sich zur rechtzeitigen Einlegung des
Rechtsmittels bereit gefunden hat.

Ist dagegen zwischen den Rechtsanwälten im
Einzelfall oder allgemein abgesprochen, dass
der zweitinstanzliche Anwalt einen Rechts-
mittelauftrag annehmen, prüfen und ausfüh-
ren wird, so kann sich der erstinstanzliche
Anwalt bei ordnungsgemäßer Büroorganisation
grundsätzlich daraufverlassen, dass der Auf-
trag den Rechtsmittelanwalt rechtzeitig er-
reicht.

2007,24

2007,24

2007,748
2001, 148

2001, 729
2007,748

2007, 24
2007, 729

2001, 65
2001, 65

2001, 109

2007,37

2007,37

2007, 79
2007, 79

2007, 737

2001,,737
2007, 737
2007, 1,42

2007,777,742

2007, 742

2001, 98
2007, 742
2001, 98
2001, 99
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2007, 724
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2007,75

2001, 33
2001, 30

2001,81

2001, 33

2007, 726

2001, 88
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2001, 119
2001, 33
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2007,61
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2007, 742

2001, 33
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In einem solchen Fall besteht eine Pflicht des

erstinstanzlichen Anwalts zu Nachforschungen
allenfalls dann, wenn sich ihm nach den kon-
kreten Umständen die Befürchtung aufdrängen
muss, dass mit dem Auftrag etwas nicht in Ord-
nung sei (BGH, Beschl. v. 11.7.1988 - ll ZB 5/88,
NJW 1988,3020 f; v. 5.6.1997 - X ZB 2/97, NJW

lg97, 3245, jeweils m.w.N.).

Mit Rücksicht darauf hat das Berufungsgericht
rechtsfehlerfrei angenommen, der erstinstanz-
liche Prozessbevollmächtigte der Beklagten habe
seine Sorgfaltspflicht schuldhaft verletzt. Nach
der Begründung des Wiedereinsetzungsantrags
wurde im Telefongespräch der Rechtsanwälte
noch keine verbindliche Absprache getroffen,
dass Rechtsanwalt Dr. F. den Rechtsmittela.uf-
trag annehmen und ausführen werde. Vielmehr
hat dieser bei diesem Gespräch zum Ausdruck
gebracht, dass er sich noch nicht als beauftragt
ansehe, sondern erst nach Eingang des Auf-
tragsschreibens und des anzufechtenden Urteils
bereit sei, tätig zu werden.

Denienispreciiend iiat der ei'stinsianzliche Pro-
zessbevollmächtigte in seinem Schreiben an
Rechtsanwalt Dr. F. vom 28.8.2000, das als Auf-
tragsschreiben zu werten ist, ,,um kurze Bestä-
tigung" gebeten. Danach hätte der erstinstanz-
liche Rechtsanwalt an dresem'l'age, an dem die
Berufungsfrist ablief, die Bestätigung des Auf-
trags durch den zweitinstanzlichen Rechts-
anwalt überwachen und nach deren Ausbleiben
rechtzeitig Rückfrage halten müssen. Ztr Er-
füllung seiner entsprechenden Sorgfaltspflicht
hätte er sein mit Fristenangelegenheiten betrau-
tes Personal anweisen müssen, ihm die Sache
nach Ausbleiben der Bestätigung nochmals
rechtzeitig vorzulegen.

Weder aus der Begründung des Wiedereinset-
zungsantrags noch aus den beigefügten eides-
stattlichen Versicherungen des erstinstanzlichen
Rechtsanwalts und seiner Angestellten Sch.

ergibt sich, dass der erstinstanzliche Anwalt
solche Maßnahmen ergriffen hat. Hätte er dies
getan, so wäre die Berufungsfrist nicht versäumt
worden.

An dem Verschulden des erstinstanzlichen
Rechtsanwalts ändert es nichts, dass die mit
dem Posteingang des Oberlandesgerichts be-
fassten Personen das erst nach Ablauf der Kern-
arbeitszeit eingegangene Schreiben des erst-
instanzlichen Prozessbevollmächtigten an den
Rechtsmittelanwalt vom 28.8.2000 nicht sofort
weitergeleitet haben.

2. Das neue Vorbringen der Beklagten im Be-

schwerdeverfahren, das durch eidesstattliche
Versicherung des erstinstanzlichen Rechts-
anwalts bekräftigt wird, kann die Wiederein-
setzung nicht rechtfertigen.

a) Dieses Vorbringen kann ein Verschulden des

erstinstanzlichen Rechtsanwalts nicht ausräu-
men, soweit geltend gemacht wird, die Bitte um
Bestätigung im Schreiben vom 28.8.2000 an den
Rechtsmittelanwalt habe sich nicht darauf be-
zogen, dass die Berufung noch an demselben
Tage eingelegt worden sei. Vielmehr sei eine
allgemeine, zwischen den Anwälten verschiede-
ner Instanzen übliche Bestätigung der Mandats-
aufnahme gemeint gewesen. Falls damit zum
Ausdruck gebracht werden soll, dass der erst-
instanzliche Rechtsanwalt auf eine rechtzeitige
Bestätigung des Rechtsmittelauftrags noch am
Tage des Fristablaufs keinen Wert gelegt hat,
so hat er schon damit seine Sorgfaltspflicht
verletzt und die Versäumung der Berufungsfrist
herbeigefilhrt.

n:^ n^I-t^-+^- L ^L^'. .iL* ,,^-:--+^--I.i^L^. \/n+urs Dg\rdE,ltll llduLl! rlll vvllltöl4rlalrlu!r vv^

bringen im Beschwerdeverfahren insoweit be-
kräftigt, als sie behauptet haben, Rechtsanwalt
Dr. F. sage eine unverzügliche Einlegung der
Berufung erst nach Eingang der entsprechenden
schritllichen Beauftragung zu.

b) Nicht berücksichtigt werden darf das neue
Vorbringen der Beklagten im Beschwerdeverfah-
ren, ihr erstinstanzlicher Prozessbevollmächtig-
ter habe für die Erteilung von Berufungsman-
daten die allgemeine Anweisung erteilt, das
Anschreiben an den Rechtsmittelanwalt vorab
als Telefax zu versenden, einen Sendebericht
auszudrucken und in angemessener Zeit nach
Versenden des Telefax (etwa ein bis zwei Stun-
den, jedenfalls rechtzeitig vor Büroschluss) den
beauftragten Kollegen anzurufen, den Empfang
des Telefax bestätigen zu lassen und nachzu-
fragen, ob alle laufenden Fristen bekannt und
erfasst seien und alle erforderlichen Unterlagen
vorlägen.

Bei Fristablauf an demselben Tage weise der
erstinstanzliche Rechtsanwalt - wie im vorliegen-
den Fall - seine Mitarbeiterin an, das Anschrei-
ben sogleich zu verfassen und mit den erforder-
lichen Unterlagen zur Unterschrift vorzulegen;
nach Kontrolle habe der sofortige Versand der
Unterlagen als Telefax und telefonische Nach-
frage beim beauftragten Kollegen innerhalb von
15 bis 20 Minuten nach Versendung des Telefax
zu erfolgen. Außerdem bestehe die allgemeine

Stichwort- und
Ent s cheidungsverz eichnis
Heft 1 - 612007

- Fristenkontrollbuch
= Postausgangsbuch, Portobuch

- Fristversäumnis, unverschuldetes
= Aktenvorlage
= Mitarbeiter, zuverlässiger

- Organisationsanweisung
= Mandatsbestätigung,

Rechtsmittelauftrag
= Postausgangsfach

- Rechtsmittelauftrag
= Mandatsbestätigung
= > an Kollegen

GI Aktuell
- Auskunftspflicht gg. Finanzamt, S 93 AO

= Energieversorger, Konten der Kunden
- Bank

= Entgeltklausel
- GbR, parteifähig
- Gewerbesteuer
- Immobilienfonds, geschlossener
- Kindergeld

= Ausbildungskosten
= Einkünfte der Kinder

- Mindeststeuersatz, $ 50 Abs. 3 EStG
- Pfändung, Kreditlinie
- Schenkung

= Rückforderung wg. Verarmung
- Singularzulassung
- Sonderausgaben, S 10 ESIG

= Versorgungsrente
- Sozietät

= Veräußerungsgewinn,
= steuerbegünstigter
d,- -1-,,1-L:^-^4-:-L- JpcKurdLruuJrrlll
= Grundstücke

- Spekulationsgeschäft, Verlust
- Steuerberaterprüfung

= Berufspraxis, Erziehungsurlaub
- VerbraucherkreditG

= Vollmacht
- Verlustzuweisungsgesellschaft
- Versorgungsleistungen

= Last, dauernde
- Vorsteuerabzug

= Übernachtungskosten

Grundurteil
- Schadenentstehung

Haftungsbeschränkung
- Verwahrungserklärung

Honoraranspruch des RA
- Abtretung des >

- Belehrungspflicht
= Vergütungsanspruch

- Berufsbetreuer
- Kostenminderungspflicht
- ,,dieselbe Sache"
- Sammelklage, Einzelklage
- Unterschrift

Honoraranspruch des StB/WP
- Abschlussprüfung
- Abschlussvorarbeiten, $ 35 StBGebV

Abtretung
- >, offene

= Forderungsprozess

Abschlussprüfung
- Werkvertrag

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

- Kündigungsrecht
= Ausschluss des >

- Vergütungsregelung
= Kündigung, vorzeitige

2001, 33

2001,65

2007, 48

2001, 48
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2007,82

2007, 84
2001,84

2001,734
2007, 82

2001,, 734
2001,,1,34

2007, 28

Belehrungspflicht des RA
- Belehrungsbedürftigkeit, fehlende

= Betreuung durch Verband
- Insolvenzantragspflicht

Belehrungspflicht des SIB/WP
- Auftragsinhalt
- Bauunternehmen, Vorsteuerabzug
- >, ungefragte
-. Fehler

= > des Vorbera-ters
- Mandatsende, Fristablauf
- Sozialversicherungsrecht

Beschlagnahmeverbot, S 97 StPO
- Buchhaltungsunterlagen
- Steuerberater

Beweislast
- Steuerbescheid an StB

Darlegungslast
- Schaden, S 287 ZPO

= Treuhandgelder

Dritthaftung
- Abschlussprüfung
- Kapitalanlage

= Testat, irreführendes
- Testat

= >. irreführendes
= Vertrauenstatbestand
= Werbung mit >

- Verschulden bei Vertragsschluss
= Testate, irreführende
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Ein Verstoß gegen Art. 1 g 1 RBerG beinhaltet
deshalb zugleich einen solchen gegen $ 1 UWG.
Da Art. 1 g 1 RBerG ein Schutzgesetz i.S.d. g 823
Abs. 2 BGB ist, ist der Unterlassungsanspruch
der Kläger auch hieraus begründet.

Dass der Anspruch von den Klägern nach g 13
Abs. 2 Nr. 1 UWG geltend gemacht werden kann,
bedarf keiner weiteren Ausführungen. Die
Rechtsberatung durch Personen, die hierzu keine
Erlaubnis haben, ist zweifelsfrei geeignet, den
Wettbewerb auf dem Markt der Rechtsanwälte
wesentlich zu beeinträchtigen.

GI Hinweise
Anwalts-Formu larbuch Arbeitsrecht

Das neue Anwalts-Formularbuch Arbeitsrecht
enthält über 300 Muster für alle Bereiche des
Arbeitsrechts. Den größten Teil nimmt dabei
seiner Bedeutung entsprechend das Individual-
arbeitsrecht ein. Es folgen Muster zum Betriebs-
verfassungsrecht, zum Tarifrecht und Arbeits-
kampf, zur Unternehmensmitbestimmung und
natürlich zum Arbeitsgerichtsverfahren.

Das Besondere ist dabei, dass nicht nur den
I(apiteln eine erläuternde Einführung voran-
gestellt ist, sondern dass jedes Muster auch an
Ort und Stelle eingehend kommentiert wird.
Drucktechnisch hervorgehoben finden sich hier
außerdem Warnhinweise und Praxistipps, in
die die reiche Erfahrung des renommierten
Autorenteams eingeflossen ist.

So wird der Leser auf mögliche Fehlerquellen
aufmerksam gemacht und erhält wertvolle Hin-
weise, die es ihm erleichtern, die Muster, die
alle auf der dem Buch beigefügten CD enthalten
sind, auf seinen eigenen Fall anzupassen und
individuelle Gestaltungen zu entwickeln. Dieser
besondere Nutzen des Werkes wird durch die
übersichtliche Gestaltung und die klare syste-
matische Darstellung zusätzlich unterstützt.

Hervorzuheben ist, dass auch zu verhältnismäßig
neuen Bereichen, die in der Praxis zunehmend
an Bedeutung gewinnen, Muster im Buch ent-
halten sind. Beispiele sind etwa die Vereinbarung
von Aktienoptionen oder Zielvereinbarungen
oder eine Betriebsvereinbarung zur Internet-
und E-Mail-Nutzung.

flntsprechend dem Selbstverständnis als,,Hand-
buch von Praktikern für Praktiker" liegen die
Schwerpunkte des Buches dort, wo in der Praxis
der Beratungsbedarf am größten ist. Dabei rich-
tet sich das Werk entgegen seinem Titel nicht
nur an Anwälte, sondern auch die in den Unter-
nehmen mit Personalfragen Befassten können
großen Nutzen daraus ziehen.

Bauer/ Lingemann/ Diller/ H a u ßma n n : Anwa lts-
Formularbuch Arbeitsrecht, von FA für Arbeitsrecht
Dr. Jobst-Hubertus Bauer, FA für Arbeitsrecht und
Notar Dr, Stefan Lingemann, FA für Arbeitsrecht
Dr. Martin Diller, FA'in für Arbeitsrecht Dr. Katrin
Haußmann - Verlag Dr, Otto Schmidt KG, Köln,
2001, 929 Seiten, Lexikonformat, gebunden,
198,- DMl101,24 EUR, tSBN 3-504-42608-X

Steuerliches Vertr-ags- und Formularbuch

Bei der Gestaltung von Verträgen kommt es
wegen der oft gravierenden finanziellen Folgen
entscheidend auf die Beachtung aller denkbaren
steuerlichen Auswirkungen an.

Dieses Vertrags- und Formularhandbuch er-
läutert umfassend die gesellschafts- und zivil-
rechtlichen Grundlagen sowie die steuerlichen
Konsequenzen von Gesellschafts- und anderen
Verträgen. Alle Vertragsformulare werden nach
ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, nach Gesell-
schafts- und Zivilrecht sowie nach Steuerrecht
behandelt. Daran schließen sich wie bei einem
Kommentar die Erläuterungen der Vertragsrege-
lungen an, wiederum aufgegliedert in die ein-
zelnen Rechtsgebiete.

Das Gesetz zur Senkung der Steuersätze und
zur Reform der Unternehmensbesteuerung 2001
(Steuersenkungsgesetz - StSenkG 2001) und die
weiteren Gesetzesänderungen dieses Jahres sind
umfassend berücksichtigt. Außerdem enthalten
sind Gesellschaftsverträge, Anträge im Besteue-
rungsverfahren, Rechtsmittelverfahren und
Steuerstrafverfahren.

Dr, Gerhard Bopp: Steuerliches Vertrags- und Formu-
larbuch - 4, neu bearbeitete und erweiterte Auflage,
Verlag C,H. Beck, München, 2001, XXV|l, 1.338 Sei-
ten, in Leinen, 23O,- DM/11 7,60 EUR,

rsBN 3-406-46993-0;
CD-ROM für Windows mit sämtlichen Verträgen und
Formularen sowie Programmanleitung, 130,- DM/
66,47 EUR, tSBN 3-406-46994-9

Anweisung, im Fall irgendwelcher Probleme
sofort und unverzüglich den Rechtsanwalt zu
unterrichten. Diese Anweisungen seien stich-
probenartig überwacht worden. Frau Sch. habe
im vorliegenden Fall den Nachfrageanruf unter-
lassen; dies sei bisher noch nie vorgekommen.

Zwar kann eine Beschwerde grundsätzlich auch
auf neue Tatsachen gestützt werden ($ S70 ZPO)
Soweit sich die Beschwerde jedoch - wie im vor-
liegenden Fall - gegen die Versagung einer Wie-
dereinsetzung richtet, milssen alle Tatsachen,
die eine Wiedereinsetzung begrtinden sollen,
innerhalb der zweiwöchigen Antragsfrist vor-
gebracht worden sein (gg 234 Abs. 7,236 Abs. 2
ZPO). tediglich erkennbar unklare oder ergän-
zungsbedürftige Angaben, deren Aufklärung
nach g 739 ZPO geboten gewesen wäre, dürfen
nach Ablauf dieser Frist erläutert und vervoll-
ständigt werden.

I(einesfalls darf mit der Beschwerde neuer Vor-
trag über organisatorische Maßnahmen nach-
geschoben werden, auf deren Fehlen die Ver.
sagung der Wiedereinsetzung im angefochte-
nen Beschluss gestützt worden ist (BCH, Beschl.
v. 8.4,1997 - Vt ZB 8/97, NJW 1997, 2120, 2t2t;
v. 5.10.1999 - VI ZB 22/99, NJW 2000, 365, 366,
jeweils m.w.N.).

Entgegen der Ansicht der Beklagten handelt es
sich bei ihrem neuen Vortrag nicht um eine
Ergänzung ihres vorinstanzlichen Vorbringens.
Vielmehr hat ihre Begründung des Wiederein-
setzungsantrags eine in sich geschlossene Sach-
verhaltsdarstellung enthalten, der im Beschwer-
deverfahren ein anderer, ebenfalls in sich ge-
schlossener Sachverhalt gegenübergestellt wird.
Auf diese Weise darf die Zweiwochenfrist der
5$ 234 Abs. 1, 236 Abs. 2 ZPO nicht umgangen
werden.

Dieses Ziel können die Beklagten auch nicht er-
reichen, indem sie geltend machen, im Ergebnis
beruhe der angefochtene Beschluss auf Gründen,
deren Entscheidungserheblichkeit jedenfalls für
sie überraschend gewesen sei. Die den Beklag-
ten nachteilige Entscheidung des Oberlandes-
gerichts beruht - im Rahmen der vorstehenden
Ausführungen - auf einer rechtsfehlerfreien
Beurteilung der ihm unterbreiteten Begründung
des Wiedereinsetzungsantrags. Es war Sache der
anwaltlich vertretenen Beklagten, nach Versäu-
mung der Berufungsfrist innerhalb der genann-
ten Zweiwochenfrist andere oder weitere Tat-
sachen, die eine Wiedereinsetzung begründeten,
gemäß g 236 Abs. 2 ZPO vorzubringen..
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Steuerberaterhaftung
- Belehrung bei Mandatsende
- Mitverschulden des Mandanten
- Fristversäumnis
- Anmerkung RA Dr. Gräfe
(BGH, Urt. v. 18.1.2001 - IX ZR 223/99)

Leitsatz:

Ein Steuerberater ist verpflichtet, bei Beendi-
gung des Mandats auf die Gefahr des Ablaufs
der Frist für eine Antragstellung hinzuweisen,
w€nn für'ihn ,erkennbar ist, dass der Mandant -
unabhängig vom Umfang des Mand,ats - auf-
grund von dessen frtiherem Verhalten darauf,
vertlaut, dass er {der Berater} den Antrag von
sich aus stellen werde.

Zum Sachverhalt

Die Klägerin, eine Kapitalgesellschaft niederlän-
dischen Rechts, kaufte durch notariellen Ver-
trag vom 30.77.7989122.7.7990 von ihrem Gesell-
schafter und jetzigen Streithelfer ein Grund-
stück für 20 Mio. DM. Die dadurch anfallende
Grunderwerbsteuer setzte das Finanzamt auf
400.000 DM fest. Auf Einspruch, den die Rechts-
vorgängerin der Beklagten, eine Wirtschafts-
prüfungs- und Steuerberatergesellschaft (im
Folgenden: Beklagte), im Auftrag der Klägerin
einlegte, wurde die Steuerschuld auf 386.870 DM
herabgesetzt.

Da die Klägerin die ihr im Grundstückskauf-
vertrag auferlegte Verpflichtung, in Höhe eines
Kaufpreisteils von 16 Mio. DM die Befreiung des
Verkäufers von der persönlichen Haftung für
die dinglichen Belastungen des Grundstücks
zu erwirken, nicht erfüllen konnte, machte der
Streithelfer vor Eigentumsübertragung von dem
ihm für diesen Fall eingeräumten Recht, den
Vertrag rückgängig zu machen, Gebrauch. Die
Beklagte übersandte ihm am 78.9.7992 den Ent-
wurf eines an das Finanzamt gerichteten, von
ihr zu unterzeichnenden Schreibens, mit dem
die Aufhebung der Grunderwerbsteuerfestseti
zung nach g 16 Abs. 1 Nr. 2 GTESIG beantragt
werden sollte. Die Unterzeichnung und Absen-
dung des Schreibens unterblieb. Mit Schreiben
vom 1.9.1993 legte die Beklagte das Mandat
nieder.

Die Klägerin wirft der Beklagten vor, sie habe
nicht, wie es ihre Pflicht gewesen wäre, durch
rechtzeitige Antragstellung bis zum Ablauf der
dafür maßgeblichen Frist am 31.12.1994 dafür
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gesorgt, dass ihr, der Klägerin, nach Rückgängig-
machung des Grundstückskaufvertrages die
gezahlte Grunderwerbsteuer erstattet wurde.

Das Landgericht hat die auf Zahlung von
386.670 DM zzgl.70,25% Zinsen seit dem
1.3.1993 gerichtete Klage abgewiesen; das Beru-
fungsgericht hat ihr in Höhe von 96.667,50 DM
zzgl. 4o/o Zinsen seit dem 27.8 .7996 stattgegeben
und im Übrigen die Klageabweisung bestätigt.
Dieses Urteil haben sowohl die Klägerin und ihr
Streithelfer als auch die Beklagte im Rahmen
ihrer jeweiligen Beschwerde mit dem Rechts-
mittel der Revision angegriffen.

Der Senat hat die Revision der Beklagten nicht
zur Entscheidung angenommen und die Revi-

sion der Klägerin und ihres Streithelfers durch
Beschluss als unzulässig verworfen, soweit die
Klage wegen eines Teils der Zinsen auf den zu-

erkannten Betrag abgewiesen worden ist. Die
Revision der Klägerin führt zur Auftrebung und
Zurückverweisung, soweit die Klage in Höhe von
290.002,50 DM zzgl. darauf entfallender Zinsen
^L^^'^'i^c^n rrrnräon icl-

Aus den Gründen

Das Berufungsgericht hat ausgeführt, es sei
aufgrund der erstinstanzlich durchgeführten
Beweisaufnahme weder bewiesen, dass die Be-

klagte von der Klägerin ein umfassendes steuer-
liches Mandat, noch dass sie ,,definitiv" einen
Auftrag zur Einreichung eines Antrags auf Rück-
erstattung der Grunderwerbsteuer erhalten
habe. Die Beklagte habe gleichwohl ,,im Zusam-
menhang mit dem Grunderwerbsteuervorgang"
seit 1992 mit der Klägerin ,,in vertraglichen
Beziehungen" gestanden. Sie habe sich gutacht-
lich mit der Angelegenheit befasst, ein Schrei-
ben an das Finanzamt entworfen und angekün-
digt, die Rückerstattung beantragen zu wollen.

Selbst wenn sie hierzu aus ihrer Sicht im Novem-
ber 1992 einer endgültigen Auftragserteilung
noch entgegengesehen habe, habe sie die nahe
liegende Möglichkeit in Betracht ziehen müssen,
dass die Klägerin im Hinblick auf die soeben
erwähnten Umstände auf eine umgehende Voll-
ziehung der bereits vorbereiteten Antragstellung
vertrauen könnte. Das habe für sie in Form
einer rechtlichen Nebenverpflichtung die Not-
wendigkeit begründet, auf die unterbliebene
Antragstellung hinzuweisen.

Die Klägerin treffe jedoch an dem Verlust des

Erstattungsanspruchs ein überwiegendes Mitver-
schulden. Sie habe bis zur Mandatsniederlegung
durch die Beklagtä nicht ,,definitiv" gewusst,
ob der Antrag tatsächlich beim Finanzamt ein-
gereicht worden sei, und hätte deshalb nach-
fragen müssen. Die Untätigkeit der Klägerin bis
zum Ablauf der Festsetzungsfrist Ende 1994 sei

ein schwerer Verstoß gegen ihre eigenen Ob-

liegenheiten und habe zur Folge, dass sie den
ihr entstandenen Schaden zt 314 selbst tragen
müsse.

II

Das Berufungsurteil kann mit dieser Begrün-
dung, soweit es um die Frage des Mitverschul-
dens geht, nicht bestehen bleiben.

1. Nach den Feststellungen des Berufungs-
gerichts hat die Klägerin der Beklagten zwar
nicht ,,definitiv" den,Auftrag erteilt, den von
dieser schon vorbereiteten Antrag beim Finanz-
amt einzureichen. Es bestanden danach aber
in der Grr_rnderwerbstert era n gel eoen h ei t von
1992 bis zur Mandatsbeendigung,,vertragliche
Beziehungen" zwischen den Parteien. Daraus
ergab sich, ohne dass es darauf ankommt, ob

die Beklagte umfassend mit der Bearbeitung
I--- -L^-- ^-ii-L^- ^--^t^-^-L^:.^- 
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beauftragt war, für die Beklagte die Verpflich-
tung, die Klägerin über Möglichkeit und Voraus-
setzungen eines Anspruchs auf Erstattung der
bereits gezahlten Grunderwerbsteuer zu unter'
richten.

Tatsächlich hat sie das insoweit getan, als sie
ein Antragsschreiben an das Finanzamt ent-
warf und den Entwurf der Klägerin zu Händen
des Streithelfers zur Prüfung übersandte. Ein
entsprechendes Schreiben konnte so, wie es

konzipiert war, ohne ihr, der Beklagten, weite-
res Tätigwerden nicht an das Finanzamt ab-

gesandt werden, denn es sah ihre Unterschrift
vor. So lange ihr diese nicht abverlangt wurde,
konnte die Beklagte nicht davon ausgehen,
dass der Antrag beim Finanzamt gestellt war.

Das Berufungsgericht hat darüber hinaus fest-
gestellt, die Beklagte habe damit rechnen rnüs-
sen, dass die Klägerin daraufvertraute, dass sie,
die Beklagte, nach dem vom Streithelfer erklär-
ten Rücktritt vom Kaufvertrag die Antragstellung
umgehend,,vollziehen" werde.

Unter diesen besonderen Umständen war die Be-

klagte verpflichtet, spätestens bei Beendigung

sie muss ohne Rechtsberatung nicht sinnvoll
vorgenommen werden können (vgl. BGHZ

48, t2 t23l : MDR 1967,651;BGH v.4'11.1987 -
tVa ZR 158/86, MDR 1988, 297 : NJW 1988, 561

t5631 - Wirtschaftsprüfer; OLG Koblenz, AnwBl

1976, 48; Senat v. 28.10,1997 - 4 U 759/97, OLGR

Koblenz 1998, 46 [48] - Wirtschaftsberater; OLG

Karlsruhe v. 3,10.1989 - 6 W 84/89, AnwBl 1990,

1 0 5 ; Alten h off/ B u sch/ Ka m p m a n n/ Ch em n itz,

RBerG 9. Aufl. 1991, Rz. 391 ff).

Sinn und Zweck der Ausnahmeregelung des

Art. 1 g 5 RBerG ist lediglich, dem dort genann-

ten Personenkreis die Ausübung seiner beruf-
lichen Tätigkeit nicht dadurch unnötig zu

erschweren, dass mit dieser Tätigkeit auch
Rechtsberatung in dem Sinne verknüpft sein
kann, dass sie ohne diese nicht sinnvoll aus-

-,,r-- r---- rr:^--- f^LI+ ^^..^-li^^^h;geuut welucrr ItdIIIr. nlcrdlr rclrll tJ vvrrrL6rrlu.

Die Erhebung einer Räumungsklage ist nicht
Hilfsgeschäft im Verhältnis zur Hausverwal-
tung, sondern ein eigenes davon tatsächlich
wie wirtschaftlich völlig unabhängiges
Geschäft. Die Hausverwaltung kann auch ohne
die gerichtliche Durchsetzung eines Räumungs-
anspruchs sinnvoll bewältigt werden. Die Er-

hebung der Klage geht darüber hinaus (so auch

OLG Kartsruhe v. 3.l0.I9Bg - 6 W 84/89, AnwBI
1 oon 1ntr l1n^l1

Der Senat vermag der gegenteiligen Auffassung
des OLG l$ln (OLG Köln v. 25.11.1988 - 6 U

107/88, VersR 1990, 431, Berufungsurteil zu LC

Aachen v. 16.2.1988 - 4I O 197/87, VersR 1989,

164) nichrt zu folgen, wonach ftir den unmittel-
baren Zusammenhang die vertraglichen Ver-

einbarungen und Erwartungen der Hauseigen-
tümer maßgebend sein sollen. Es mag zwar
sein, dass ein Hauseigentümer von seinem Ver-

walter auch erwartet, dass er sich - wie im Fall
des OLG Köln - gegen eine Forderung auf Rück-

zahlung der Kaution zur Wehr setzt oder, wie
vorliegend, einen Räumungsanspruch durch-
setzt, jedoch kann weder durch Vertrag noch
durch einseitige Erwartung der Ausnahme-
tatbestand des Art. 1 $ 5 RBerG umgangen
werden.

Sinn und Zweck eines Gesetzes können nicht
der Disposition von Vertragsparteien überlassen
werden, sondern ergeben sich aus der gesetz-

lichen Regelung selbst. Der notwendige Zu-

sammenhang 2wischen Hausverwaltertätigkeit
und Rechtsberatung kann sich deshalb nur aus

gesetzlichen oder sonstigen, jedenfalls von den
Wünschen des Kunden unabhängigen Bestim-
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mungen oder Voraussetzungen, wie etwa dem
Berufsbild und der beruflichen Tätigkeit der
jeweilig in Art. 1 $ 5 RBerG genannten Person
ergeben (Altenhoff/ Busch/ Ka mpma nn/Chem n itz,

RBerG 9. Aufl. 1991, Art. I I 5 Rz. 398).

Subjektive Elemente sind danach zur Feststel-
lung des unmittelbaren Zusammenhangs
grundsätzlich nicht geeignet. Ausnahmen hier-
von kommen nach Auffassung des Senats allen-
falls dann in Betracht, wenn das betreffende
Geschäft ohne die rechtsberatende oder rechts-
besorgende Tätigkeit für den Kunden uninte-
ressant wäre,'so dass er das Geschäft nicht
abschließen würde (vgl. Altenhoff/ Busch/ Kamp'
mann/Chemnitz, RBerC 9. Aufl. 1991, Art. I 5 5
Rz. 399 und die dortigen Beispiele): Hiervon kann
vorliegend jedoch nicht ausgegangen werden.

Darlegungs- und beweispflichtig für das Vor-
liegen eines solchen unmittelbaren Zusammen-
hangs wäre der Kläger. Es ist jedoch weder vor-
getragen noch ersichtlich, noch angesichts der
im Übrigen sehr umfassenden Tätigkeit eines
Hausverwalters zu erwarten, dass diese ohne
Rechtsberatung oder Rechtsbesorgung für den
Hauseigentümer uninteressant wäre, so dass er
einen Hausverwaltervertrag nicht abschließen
würde (a.A. OLö Frankfurt v. 29.9.1992 - 6 W
'102,/92, OIGR Frankfurt 1992, 216 [217], das sich

wohl zu lJnrecht ouf die o.q. Kommentierung bei
Al te n h off/ B u s c h/ Ka n p m a n n/ C h e m n i tz b er u f t) .

Der Senat befindet sich damit in Übereinstim-
mung mit der Auffassung des BGH, wonach
auch etwaige lokale Gepflogenheiten und eine
daraus möglicherweise folgende besondere
Erfahrung bei der Auslegung und Anwendung
des Gesetzes nicht entscheidend sein können
(BGH, AnwBt 1967, 353 [357] - Versicherungs-
makler) . Es kommt allein darauf an, ob die Haus-
verwaltung, so wie sie dem allgemeinen Berufs-
bild des Hausverwalters entspricht, auch ohne
die hier beanstandete Tätigkeit sachgemäß aus-
geübt werden kann.

3. Der Beklagte kann sich sonach nicht auf die
Ausnahmevorschrift des Art. 1 $ 5 Nr. 3 RBerG
berufen. Er hat gegen Art. 1 $ 1 RBerG ver-
stoßen. Es ist seit langem anerkannt, dass der
Erlaubniszwang dieser Vorschrift auch dem
allgemeinen Interesse an einer zuverlässigen
Rechtspflege dient (vgl. BCHZ 48, I2 [23] : MDR

1967, 651; Senat v. 28.10.1997 - 4 U 759/97,
OLGR Koblenz 1998, a6 [a8]; Baumbach/Hefermehl,
Wettbewerbsrecht, $ 1 UWG Rz. 623 mit zahlreichen
Hinweisen auf die Rspr.).

I
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und g 5 Nr. 3 RBerG unterliegen würde. Durch
die Untersagung unerlaubter Rechtsberatungs-
tätigkeit wird deutlich, dass der Beklagte solche
Rechtsangelegenheiten erledigen kann, die z.B.
mit seiner Tätigkeit als Hausverwalter in unmit-
telbarem Zusammenhang stehen. (... )

II.

Der so zum Ausdruck gebrachte Unterlassungs-
anspruch steht den I(lägern aus g 1 UWG und
aus $ 823 Abs. 2 BGB jeweils i.V.m. Art. 1 g 1

RBerG zu.

1. Der Beklagte hat, als er im Auftrag der Ehe-
leute R. Räumungsklage beim AG gegen einen
ihrer Mietei erhob, zweifelsfrei ein fremdes
Rechtsgeschäft besorgt. Die Rechtsbesorgung
erfolgte auch geschäftsmäßig. Hierzu genügt
eine selbständige, mit Wiederholungsgefahr
erfolgende Tätigkeit, die nicht nur als Gefällig-
keit ausgeübt wird (vgl. Rennen/Calibe, RBerC
2. Aufl. 1992, Art. I g I R2.39 mit zahlreichen Hin-
weisen auf die Rspr.) . Die Wiederholungsgefahr
folgt aus dem Verwaltervertrag. Da der Beklagte
hierzu nicht die erforderliche Erlaubnis hat,
ist ein Verstoß gegen Art. 1 g 1 RBerG gegeben.

2. Der Beklagte kann sich nicht auf die Ausnah-
mevorschrift des Art. 1 g 5 Nr. 3 RBerG berufen,
wonach Hausverwalter und ähnliche Personen
die mit der Verwaltung in unmittelbarem Zu-
sammenhang stehenden Rechtsangelegenheiten
erledigen dürfen.

Der Berufung ist einzuräumen, dass das Verbot
gerichtlicher Betätigung eines Hausverwalters
nicht, wie vom LG angenommen, mit der Ent-
scheidung des KG vom 19.12.1990 (KG v.

19.12.r990 - 24 W 5932/90, MDR 1991, 45s :
NJW 1991, 1304) begrindet werden kann.

Zum einen ist der Beklagte kein so genannter
WEG-Verwalter. Der Verwalter eines Mehrfami-
lienhauses, welches einem Eigentümer gehört,
ist dem Verwalter von Wohnungseigentum i.S.d.
WEG nicht gleichzustellen. Während der Beklag-
te ausschließlich aufgrund der Vollmacht der
Hauseigentümer im Rahmen eines Geschäfts-
besorgungsvertrages handelt, ist der Verwalter
von Wohnungseigentum i.S.d. WEG zwingend
zu bestellen (g 20 Abs. 2 WEG).

Die ihm nach g 27 WßG zugewiesenen Aufgaben
und Befugnisse sind deshalb auch vom BGH
(BCH v. 6.s.1993 - V ZB 9/92, MDR 1993,865:
NJW 1993, 1924) d,en Tätigkeiten der in Art. 1

S 3 Nr. 6 RBerG genannten Personen (Zwangs-
verwalter, I(onkursverwalter oder Nachlass-
pfleger sowie sonstiger für ähnliche Aufgaben
behördlich eingesetzter Personen) gleichge-
stellt worden.

Zudem ist die vom LG herangezogene Entschei-
dung auch überholt. Nachdem das BayObLG
(BayObLG vom 8.5.1991 - BReg. 2 Z 33/91, NJW-RR
1992, 8l ) die gerichtliche Geltendmachung von
Ansprüchen der Wohnungseigentümer durch
den Verwalter nicht als unerlaubte Besorgung
fremder Rechtsangelegenheiten angesehen hat,
hat das KG die Frage in einem weiteren Verfah-
ren dem BGH vorgelegt, der in der vorgenannten
Entscheidung (BGH v. 6.5.1993 - V ZB 9/92, MDR
1993, 865 : NJW 1993, 1924) entschieden hat,
dass es sich nicht um eine unerlaubte Besor-
gung fremder Rechtsangelegenheiten handelt,
wenn der WEG-Verwalter gerichtlich tätig wird.

Von Bedeutung ist deshalb allein, ob sich der
Beklagte auf die Ausnahmeregelung des Art. 1

$ 5 Nr. 3 RBerG berufen kann. Er ist unstreitig
Hausverwalter. Die entscheidende Frage ist, ob
die Erhebung einer Räumungsklage ohne Ein-
schaltung eines Rechtsanwalts eine Rechts-
angelegenheit ist, die in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit seiner Verwaltungstätigkeit
steht. Dies ist zu verneinen.

Das RBerG dient dem Schutz der Allgemeinheit.
Der Rechtsuchende soll vor der Gefahr bewahrt
werden, die Erledigung seiner Rechtsangelegen-
heiten solchen Persorien zu überlassen, die
nicht über die für die ordnungsgemäße Er-
ledigung erforderliche Sachkunde verfügen
(Rennen/Calibe, RBerG 2. Aufl. 1992, Art. 1 g I
Rz. 9 mit zahlreichen Hinweisen auf die Rspr.).Da-
neben soll das Gesetz aber auch die reibungs-
lose Abwicklung des Rechtsverkehrs der Recht-
suchenden mit den Gerichten und Behörden
gewährleisten.

Im Hinblick auf diese Zielrichtungen sind die
Ausnahmetatbestände des Art. 1 g 5 RBerG eng
auszulegen (Senot v. 28.10.1997 - 4 U 759/92,
OLGR Koblenz 1998,46 [48] - Wirtschaftsberater).
Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen
den Aufgaben eines Hausverwalters und rechts-
beratender Tätigkeit ist nur dann gegeben,
wenn der Hausverwalter ohne die rechtliche
Bearbeitung seine eigentliche verwaltende Auf-
gabe nicht sachgemäß erledigen könnte.

Das Verbot der Rechtsbesorgung muss seine ver-
waltende Tätigkeit unangemessen erschweren;

des Mandats die Iflägerin darauf aufmerksam
zu machen, dass der Antrag noch nicht beim
Finanzamt eingereicht war, und sie außerdem
darüber zu unterrichten, bis wann der Antrag
gestellt werden musste.

Der Auftraggeber hat zwar keinen Anspruch
darauf, bei Mandatsende umfassend über die
Sach- und Rechtslage sowie die sich daraus
ergebende zweckmäßige künftige Sachbehand-
lung unterrichtet zu werden (BCH, IJrt. v.

24.10.t996 - tX ZR 4/96, WM 1997, 77, 78; v.

28.11.r996 - tX ZR 39/96, WM 1997, 321, 322,
jeweils für einen Fall der Anwaltshaftung). Der
Steuerberater muss aber, ebenso wie der Rechts-
anwalt, auf eine ihm erkennbare Gefahr, die
dem Auftraggeber bei Beendigung des Mandats
insbesondere durch den mit einem Rechtsverlust
verbundenen Ablauf einer Frist droht, jeden-
falls dann hinweisen, wenn er die Gefahr selbst
mitverursacht hat (BCH, Urt. v. 28.11.1996,
a.a.O.).

Dem steht der hier gegebene Fall gleich, dass
der Mandant für den Berater erkennbar auf-
grund von dessen früherem Verhalten darauf
vertraut, dass dieser das Erforderliche von sich
aus veranlassen werde.

Aus diesen Gründen hat der Senat die Revision
der Beklagten nicht zur Entscheidung ange-
nommen.

2. Die Revision wendet sich dagegen, dass das
Berufungsgericht der Klägerin ein - überwiegen-
des - Mitverschulden zur Last gelegt hat. Damit
hat sie Erfolg.

Grundsätzlich trifft denjenigen, der sich auf
die ordnungsgemäße Ausführung des einem
Fachmann tibertragenen Auftrags verlässt,
auch dann kein Mitverschulden, wenn er die
Unzulänglichkeit der Auftragserfüllung bei
gehöriger Sorgfalt hätte erkennen können.
Anders ist es nur, wenn er etwas versäumt, was
in den Bereich seiner Eigenverantwortung fällt
(BGH, Urt. v. 15.4.1997 - tX ZR 70/96, WM 1997,
1396, 1398 m.w.N.; v. 11.12.1997 - lX ZR 278/96,
wM 1998,302,304).

Das Berufungsgericht hat Letzteres der Sache
nach angenommen, weil es sich nicht feststellen
lasse, dass die Klägerin der Beklagten im Rah-
men des die Grunderwerbsteuerangelegenheit
betreffenden Beratungsauftrags auch die Aufgabe
übertragen habe, für sie den Erstattungsantrag
unmittelbar beim Finanzamt einzureichen,
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Blieb die Antragstellung als solche die Sache
der Klägerin, dann stellte es in der Tat eine
Außerachtlassung ihrer eigenen Obliegenheiten
dar, wenn sie sich darum nicht weiter kümmer-
te. Die Würdigung, der das Berufungsgericht
den Tatsachenstoff unterzogen hat, ist jedoch,
wie die Revision zutreffend rügt, insoweit ver-
fahrensfehlerhaft.

Das Berufungsgericht hat gemeint, es lasse sich
nicht feststellen, dass die Beklagte von der Klä-
gerin beauftragt worden ist, einen Antrag auf
Erstattung der Grunderwerbsteuer zu stellen.
Demgegenüber rügt die Revision mit Recht, dass
das Berufungsgericht bei seiner Sachverhalts-
und Beweiswürdigung den Prozessstoff nicht
ausgeschöpft hat.

Das Berufungsgericht hat den Umstand, dass
die Beklagte dem Streithelfer am 18.9.1992 den
Entwurf eines an das Finanzamt gerichteten
Antrags übersandte, noch nicht als ein sicheres
Indiz für eine,,definitive" Auftragserteilung
gewertet. Dabei hat es nicht erkennbar berück-
sichtigt, dass der Entwurf des Antragsschreibens
so abgefasst war, dass er von der Beklagten als
offener Stellvertreterin der Klägerin zu unter-
zeichnen war.

Die sich daraus ergebende Indizwirkung wird
nicht ohne weiteres durch den Hinweis der
Revisionserwiderung auf die Praxis entkräftet,
wonach ein Rechtsmittelanwalt oftmals eine
Rechtsmittelbegründung entwirft, ohne bereits
einen Auftrag erhalten zu haben, den Entwurf
auch einzureichen; denn mit einem solchen Ent-
wurf sollen zunächst die Erfolgsaussichten des
Rechtsmittels dargelegt werden, und es bleibt
der Entscheidung des Mandanten überlassen, ob
er auf der Grundlage des Entwurfs das Rechts-
mittelverfahren durchführen will. Eine solche
Bedeutung kam dem Antragsschreiben, mit dem
ein feststehender Anspruch beim Finanzamt
geltend gemacht werden sollte, nicht zu.

Das Berufungsgericht hat dem im September
1992 verfassten und übersandten Antragsschrei-
ben auch deswegen keine ausschlaggebende Be-
deutung beigemessen, weil damals die Voraus-
setzungen für die Aufhebung der Steuerfestset-
zung noch nicht geschaffen gewesen seien,

Das lässt indessen - auch dies beanstandet die
Revision zu Recht - eine Auseinandersetzung'
mit der an anderer Stelle des Berufungsurteils
erwähnten Aussage des durch das Landgericht
vernommenen Zeugen W. vermissen, wonach
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bei einer Besprechung im November 1992 Iüar-
heit darüber bestanden habe, dass Dr. P., der
damals bei der Beklagten mit der Bearbeitung
der Angelegenheit befasst war, den Antrag
beim Finanzamt stellen werde, ,,sobald die
Rückabwicklung des Grundstückskaufvertrages
vollzogen sein sollte".

Der Beklagten wurde der Rücktritt des Streithel-
fers vom Vertrag unmittelbar durch den beur-
kundenden Notar mit Schreiben vom 75.72.7992
mitgeteilt.

III.

Das Berufungsurteil ist danach aufzuheben,-
soweit zum Nachteil der Klägerin entschieden
worden ist. Da der Rechtsstreit, soweit er nicht
durch den Beschluss des Senats vom 5.10.2000
erledigt ist, nicht entscheidungsreif ist, ist die
Sache an das Berufungsgericht zurückzuver-
weisen. Für die weitere Sachbehandlung weist
der Senat auf Folgendes hin:

nro Ifarrrfrrnaccarinlr+ trnf in cainor Annrlrma

dass die Klägerin für die Beklagte erkennbar
,,auf eine umgehende Vollziehung der bereits
vorbereiteten Antragstellung" vertraut haben
könnte, keine Grundlage für einen diese Aufga-
be umfassencien -v'ertragsschiuss gesehen. Da'oei
hat es in rechtlicher Hinsicht in Betracht ge-

zogen, dass in einem solchen nach außen zum
Ausdruck gekommenen Vertrauen der lflägerin
und der widerspruchslosen Hinnahme einer
derartigen Erwartung durch die Beklagte ein
stillschweigender Vertragsschluss liegen könnte

Wie eine - auch stillschweigende - Willens-
erklärung zu verstehen ist, richtet sich nach
dem objektiven Gehalt, den sie aus der Sicht
des Empfängers hat. Das Berufungsgericht wird
das Verhalten der Parteien unter diesem Ge-

sichtspunkt bEi der erneuten Prüfung der Mit-
verschuldensfrage zu würdigen und im Übrigen,
soweit dann noch erforderlich, die Ausführun-
gen zu IL zu beachten haben.

In seine abschließende tatrichterliche Beurtei-
lung wird es dann auch, falls es darauf noch an-
kommt, das in der letzten mündlichen Verhand-
lung in der Berufungsinstanz von der Klägerin
vorgelegte Schreiben vom 13.7.1992, dessen
Berücksichtigung es bisher unter Verspätungs-
gesichtspunkten abgelehnt hat, einzubeziehen
haben. Die Zulassung dieses Beweismittels kann
nach der Zurückverweisung der Sache die Erle-
digung des Rechtsstreits nicht mehr verzögern.

In der neuen Berufungsverhandlung haben die
Klägerin und ihr Streithelfer auch Gelegenheit,
die in der Revisionsbegründung enthaltenen
weiteren Einwendungen gegen die bisherige
Beweiswürdigung des Berufungsgerichts vorzu'
tragen.

Anmerkung (RA Dr. Gräfe):

Grundsätzlich endet jede Beratungs- und Hin-
weispflicht mit dern Mandatsende. Bei Mandats-
übergängen ist der Berater verpflichtet, den
Mandanten über drohende Fristabläufe zu be-

lehren, wenn diese kurzfristig nach Mandats-
ablauf einzutreten drohen (BGH, NJW-RR 1990,

459: GI 1990, ll2; NJW 1997,254: Cl 1997,55)

Im vorliegenden Sachverhalt liegen zwischen
dem Mandatsende und dem drohenden Frist-
ablauf immerhin noch 1 1/4 Jahre. Dies scheint
zu einer Ausdehnung der Belehrungspflicht
auch auf weitläufige Fristabläufe zu zielen.

In Verhältnis 2..^rischen Ma,nda,nt r,rnd Berater
scheint etwas ,,schief gelaufen" zu sein, Der
Entwurf für einen Erstattungsantrag der Man-
dantin war erstellt und dem Verkäufer des

Grundstücks zur Prüfung zugeleitet worden. Es
-L -- l^- rr-!^-^^L-:cL Ä^^ c+^..^-

IelllLe uur lluclt dll Lrcr ulrLEl!LlllllL UEJ JLEucr-

beraters, Die Sache war aber ,,im Nichts ausge-
laufen", d.h. eine Rückmeldung war weder vom
Käufer noch von der Mandantin erfolgt.

Der Steuerberater hat wahrscheinlich hierauf
vertraut und ging davon aus, dass die Rück-
übertragung des Grundstücks nicht stattgefun-
den habe bzw. der Antrag von der Mandantin
zwischenzeitlich selbst erstellt worden sei.
In diesem Fall wäre entweder ein Erstattungs-
anspruch bezüglich der Grunderwerbsteuer
entfallen oder die Angelegenheit durch recht-
zeitigen Antrag erledigt.

Hier eröffnet sich eine vielfältige Möglichkeit
für Missverständnisse. Der Berater sollte in
allen zukunftsgerichteten Beratungen oder
Antragsentwürfen sein Wiedervorlagesystem
,,in Gang setzen". So kann verhindert werden,
dass Anfangsberatungen oder Antragsentwürfe
später zu Haftungsquellen werden.

Bei Notierung einer Wiedervorlagefrist hätte
eine Nachfrage bei der Mandantin den Vorgang
geklärt. Der Erstattungsantrag wäre mit großer
Wahrscheinlichkeit noch vor Mandatsende unter-
zeichnet und abgeschickt worden.

rung auf die Anforderungen des $ 9 StBGebV

hingewiesen hat. Auch aus dem Protokoll und
den Urteilsgründen des Landgerichts ergibt sich
insoweit nichts. Auf die Beschwerdebegründung,
die diesen Punkt erneut aufgreift, hat der Klä-
ger nicht erwidert, obwohl er dazu hinreichend
Gelegenheit hatte, nachdem das Landgericht
ausweislich der Akten den Beschwerdeschrift-
satz seinen Prozessbevollmächtigten am
13.1.2000 zugeleitet hat.

Da die Klage im Hinblick auf die Fälligkeit der
Vergütung nicht schlüssig war, kommt es nicht
mehr darauf an, inwieweit die Beklagte für die
Voraussetzungen des $ 93 ZPO die Beweislast'
trägt (vgl. hierzu OLC Düsseldorf v. 8.9.1992 - 7 W
53/92, OLGR Düsseldorf 1993,23: NJW-RR 1993,

74 [75] m N.). (...)

Unerlaubte Rechtsberatung

- Hausverwalter
- WFG-Verwalter
- Behördlich eingesetzte Personen,

Art. 1S5Nr.6RBerG
- Unmittelbarer Zusammenhang mit Berufs-

tätigkeit, Art. 1 $ 5 Nr. 3 RBerG
/^ta v^Lt^^- tte+ t, 1 1) 1.)r]0 , tl 722a,/ool
lvLv l\vulcrlzt 9lL, v. r.rz,tJJJ a v tJJe/ JJ/

l-eitsatz;

Die Erhebung einer Räunungsklage eteht nicht
in unmittelbarem Zusammenhang mit der
Tatigteit eines Hausvelwalters (anders WEG-

VerwalterJ url-d ist deshalb unerlaübte Rechts-

besorgung.

Zum Sachverhalt

Die Verfügungskläger (im Folgenden: Kläger)
sind im Bezirk des LG K. zugelassene Rechts-
anwälte. Der Verfügungsbeklagte (im Folgenden:
Beklagter) betreibt eine Haus= und Grundstücks-
verwaltung in N. Er wurde von den Eheleuten R.

mit der Verwaltung ihres Mehrfamilienhauses
in D. beauftragt. Hierzu erteilten sie ihm am
77.4.7994 eine Vollmacht. Hierin heißt es u.a.:

,,Der Verwalter vertritt die Hauseigentümer
gerichtlich und außergerichtlich gegenüber
Mietern, Behörden, Grundpfandgläubigern und
sonstigen Dritten, soweit geltend gemachte oder
geltend zu machende Angelegenheiten das Ver-
waltungsobj ekt betreffen."

Gl 6//2001 . Seite 
.l 

49

Am 13.7.1998 erhob der Beklagte beim AG D.

gegen einen Mieter der Eheleute R. Räumungs-
klage. Nach öffentlicher Zustellung der Klage
hat das AG Versäumnisurteil gegen den Mieter
erlassen.

Die Kläger sehen im Verhalten des Beklagten
eine unerlaubte geschäftsmäßige Besorgung
fremder Rechtsangelegenheiten, deren Unter-
lassung sie durch Antrag auf Erlass einer einst-
weiligen Verfügung begehrten. Mit Beschluss-
verfügung vom 25.5.1999 hat das LG dem Be-

klagten untersagt, geschäftsmäßig fremde
Rechtsangelegenheiten zu besorgen. Auf den
Widerspruch hat das LG seine Verfügung ab-

geändert und dahin gehend neu gefasst, dass

dem Beklagten untersagt wird, gescliäftsmäßig
fremde Rechtsangelegenheiten zu besorgen, ins-
besondere Forderungen Dritter gerichtlich gel-
tend zu machen, es sei denn, eine behördliche
Erlaubnis nach Art. 1 $ 1 Abs. 1 RBerG liegt vor.

Hiergegen wendet sich der Beklagte mit seiner
Berufung, mit der er die Auftrebung der Be-

schlussverfügung und die Abweisung des ent-
sprechenden Antrags begehrt. Er ist der Auffas-
sung, dass seine Tätigkeit durch die Ausnahrne-
regelung des Art. 1 $ 5 Nr. 3 RBerG erlaubt sei.

Die Berufung des Beklagten hatte insoweit in
der Sache einen geringen Erfolg, als das Unter-
lassungsgebot enger gefasst wurde. Der Senat
hat dem Verfügungsbeklagten untersagt, un-
erlaubt geschäftsmäßig fremde Rechtsangele-
genheiten zu besorgen, insbesondere Forderun-
gen Dritter gerichtlich geltend zu machen.

Aus den Gründen:

I.

Entgegen der Auffassung der Berufung ist die
Verfügung nicht gemäß $$ 936, 927 Abs.7,929
Abs. 2 ZPO mangels ordnungsgemäßer Vollzie-
hung aufzuheben. (...)

Die Berufung hat jedoch insofern zu einem
geringen Teil Erfolg, als das Unterlassungsgebot
im angefoc.htenen Urteil zu weit gefasst ist. Der
Beklagte beschäftigt sich mit Haus-, Wohnungs-
und Grundbesitzverwaltung. Mit der Tenorie-
rung wäre ihm jedwede Rechtsbesorgung unter-
sagt, auch wenn sie im Zusammenhang mit
einer Tätigkeit als so genannter WEG-Verwalter
oder sonstiger Hausverwalter stünde und damit
den Ausnahmetatbeständen des Art. 1 $ 3 Nr. 6
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BNotO im Verhältnis zwischen Notar und Auf-
traggeber (g 19 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz BNotO).
Der Beklagte zu 1) hat Treuhandauflagen im
Rahmen eines notariellen Verwahrungsgeschäfts
i.S.d. S 23 BNotO verletzt; die Gesellschafter der
GbR in ihrer gesamthänderischen Verbunden-
heit waren Beteiligte i.S.d. $ 23 BNotO und
damit Auftraggeber i.S.d. g 19 Abs. 7 Satz 2
2. Halbsatz BNotO.

2. Der Kläger muss sich auch nicht ein Mitver-
schulden des Beklagten ztu2l anrechnen lassen,
der durch seine nicht vom Gesellschaftszweck
gedeckten Weisungen an den Beklagten zu 1)
den Schaden der GbR mitverursacht hat. Zwar
kommt die Berücksichtigung eines derartigen
Mitverschuldens grundsätzlich in Betracht.
Jedoch bezweckte die Einschaltung des Beklag-
ten zu 1) als Notar gerade, einen ordnungs-
gemäßen Zahlungsverkehr der GbR durch eine
neutrale Person zu gewährleisten und ein
gesellschaftswidriges Verhalten des Beklagten
zu 2) zu verhindern.

Dieser Schutzzweck steht der Anrechnung
eines Mitverschuldens entgegen, wenn sich,
wie hier, durch amtspflichtwidriges Verhalten
des Notars genau das Risiko verwirklicht hat,
dessen Eintritt er verhindern sollte. Dies hat
das Berufungsgericht zutreffend erkannr.

Dem kann der Beklagte zu 1) auch nicht ent-
gegenhalten, dadurch werde der Beklagte zu 2)
unbillig begünstigt, weil er an den Einnahmen
der Gesellschaft zur Hälfte beteiligt sei. Der
Kläger macht allein den der Gesamthand zu-
stehenden Anspruch geltend. Soweit der Beklag-
te zu 1) der GbR ersarzpflichtig ist, haftet er
gesamtschuldnerisch mit dem Beklagten zu 2).
Die diesen treffende Mitverantwortung wird im
Rahmen des Gesamtschuldnerausgleichs nach
S 426 BGB uneingeschränkt berücksichtigt.

VII.

Hinsichtlich der Positionen 7 und 8 (überwei-
sungen i.H.v, 80.551,01 DM an Firma H.) wird
das Berufungsgericht noch zu klären haben, in
welchem Umfang die erfolgten Zahlungen vom
Gesellschaftszweck der GbR gedeckt waren und
ob im Übrigen der Gesellschaft dadurch ein
anrechenbarer Vorteil entstanden ist, dass auf
diese Weise eine anderweitige Verbindlichkeit
getilgt wurde.

Die Sache ist deshalb in diesem Umfang an das
Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Honorar des Steuerberaters
- Rechnung ohne Unterschrift
- Anerkenntnis des Mandanten
(OLG Köln, Beschl. v. 25.2.2000 - t9 W t/00)

Leitsätze:

1. Der Steuerberater kann seine Vergütung nach
g 9 Abs. 1 StBGebV nur aufgrund einer von ihm
unterzeichneten und dem Auftraggeber mit-
geteilten Berechnung einfordern. Fehlt es an
einem dieser Erfordernisse, dann ist die Ge-
bührenklage abzuweisen.

2. Prozessvortrag kann eine formal richtige
Rechnung des Steuerberaters nicht ersetzen.

3. Erkennt der Auftraggeber die Gebührenforde-
rung des Steuerberaters an, obwohl'eine formal
richtige Rechnung nicht vorliegt, dann hat der
klagende Steuerberater die Kosten des Rechts-
streits zu tragen.

Aus den Gründen

Der Steuerberater kann seine Vergütung nach
g 9 Abs. 1 StBGebV nur aufgrund einer von ihm
unterzeichneten und dem Auftraggeber mit-
geteilten Berechnung einfordern. Fehlt es an
einem dieser Erfordernisse, dann ist die Gebüh-
renklage abzuweisen (Eggesiecker, Honorar für
Steuerberatung 2. Aufl.,9 9 Rz.9.010,9.130,
9.660; Meyer/Goez, StBGebV 2. Aufl., g 9 Rz. 2).

Die formal richtige, also vom Steuerberater
selbst unterzeichnete (Eggesiecker, Honorqr fü r
Steuerberatung 2. Aufl., I 9 Rz. 9,130; Meyer/Goez,
StBGebV 2. Aufl,, I 9 Rz. 6/ Rechnung kann nicht
durch Prozessvortrag ersetzt werden, wie das
Landgericht offenbar angenommen hat, wenn
es ausführt, der Kläger habe spätestens ,,auf-
grund der Klageschrift" einen fälligen Vergü-
tungsanspruch gehabt (Eggesiecker, Honorar für
Steuerberatung 2. Aufl., 5 9 Rz. 9.660). Dass die
Beklagte eine formal richtige Rechnung erhal-
ten hat, ergibt sich weder aus dem Vortrag des
Klägers noch aus den Gründen des Anerkennt-
nisurteils.

Der Kläger stützt sich auf die mit der Klage-
schrift ,,in Kopie" vorgelegten zwei Rechnungen
vom 9.10.1998, die beide keine Unterschrift
tragen. Ob das Original, dessen Zugang die
Beklagte bestreitet, die Unterschrift des Klägers
getragen hat, ist nicht vorgetragen worden,
obwohl die Beklagte schon in der Klageerwide-

Prospekthaftung
- Verjährung
- Geschlossener Immobilienfonds
(BcH, Urt. v. 18.12.2000 - It ZR 84/99)

Leitsatz:

Prospekthaftungsansprilche, die sich aus dem
Beitritt zu einem geschlossenen Immobi.lien-
fonds ergeben, verjähren in sechs Monaten ab
Kenntnis des Prospektfehlers, spätestens aber
drei Jahre nach dem Erwerb des Anteils.

Zum Sachverhalt:

Die Klägerin zeichnete 1990 zwei Gesellschafts-
anteile an einem geschlossenen Immobilien-
fonds. Entsprechend den Vorschlägen in dem
Prospekt finanzierte sie die von ihr aufzubrin-
gende Einlage über eine Kapitallebensversiche-
rung. Später geriet sie wegen der durch diese
Versicherung eingegangenen Belastungen in
wirtschaftliche Schwierigkeiten.

Sie hat dem Beklagten zu 2), dem Herausgeber
des Prospekts, vorgeworfen, der prospekt sei feh-
lerhaft; das gelte vor allem hinsichtlich des vor-
geschlagenen Finanzierungsmodells. Sie hat des-
wegen ihn und den Beklagten zu 1) - diesen we-
gen fehlerhafter Anlagevermittlung - auf Scha-
denersatz in Anspruch genommen.

Vor dem LG und dem OLG hat sie obsiegt. Die
Revision des Beklagten zu 1) hat der lI.Zivil-
senat nicht zur Entscheidung angenommen
(vgl. allgemein zum Annahmeverfahren BGH, Beschl
v. 4.3.1991 - tt ZR l88/90, DSIR 1991, 584),
während auf die Revision des Beklagten zu 2)
die Klage abgewiesen worden ist.

Aus den Gründen

I.

1. Das Berufu4gsgericht hat die von dem Beklag-
ten zu 2) erhobene Einrede der Verjährung
nicht durchgreifen lassen, weil es von einer
Verjährungsfrist von 30 Jahren ausgegangen ist.
Die hiergegen gerichteten Angriffe der Revision
haben Erfolg.

2, Die Grundsätze zur allgemeinen prospekt-
haftung hat die Rechtsprechung in Analogie zu
den gesetzlich geregelten Prospekthaftungstat-
beständen entwickelt (etwa BCHZ 71, 284, 286 ff;
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11t,314,316 ff; Ils,2t3,217 ff; DS|R 1992, t89,
123; 106, 109 f; DSIR 1993, 1560). Diese Tat-
bestände sehen durchweg vor, dass Ansprüche
aus Prospekthaftung in sechs Monaten nach
Kenntnis des Anlegers von dem Prospektfehler,
spätestens jedoch nach drei Jahren verjähren.

Dies ist etwa in g 20 Abs. 5 KAGG und g 12
Abs. 5 AusllnvestrnG sowie seit In-Kraft-Treten
des Dritten Finanzmarktförderungsgesetzes
vom 1.4.1998 in g 47 BörsG und g 13 Verkaufs-
prospektG i.V.m. g 47 BörsG vorgesehen. Dabei
stellen $ 20 Abs. 5 KAGG und g 12 Abs. 5 Ausl-
Investmc für den Beginn der Dreijahresfrist auf
den Kaufvertrag, g 47 BörsG und g 13 Verkaufs-
prospektG i.V.m. g 47 BörsG auf die Prospekt-
herausgabe ab.

Unter diesen Umständen lag es nahe, die gesetz-
lichen Bestimmungen nicht nur bei den Haf-
tungsvoraussetzungen, sondern auch bei der Ver-
jährungsfrist als Maßstab zu berücksichtigen.
Dies hat dazu geführt, dass der Senat in Anleh-
nung an die damals bereits in Kraft gewesenen
Bestimmungen des g 20 Abs. 5 KAGG und des

$ 12 Abs, 5 AusllnvestmG entschieden hat; dass
auch die in der Rechtsprechung entwickelten
Prospekthaftungsansprüche in sechs Monaten
ab Kenntnis des Prospektfehlers und spätestens
drei Jahre nach dem Beitritt zu der Gesellschaft
oder dem Erwerb der Anteile verjähren.

Der Senat sieht keinen Anlass, von diesem seit
BGHZ 83, 222,224 ffvertretenen Standpunkt,
der in der Literatur allgemeine Zustimmung
gefunden }rat (vgl. Assmann, Prospekthaftung 1985,
S. 371; Kiethe, BB 1999, 2253, 2257; Münch-
Komm-Emmerich, BGB 3. Aufl., vor g 275 Rdnr. 152;
Soergel/Wiedemann, BCB 12. Aufl., vor g 275 Rdnr.
344; Staudinger/Löwisch, BGB 13. Aufl., Vorbem.
zu $ 275 ff Rdnr.93; speziell zum geschlossenen
lmmobilienfonds: Michalski/Schulenburg, NZG I 999,
615; Schmidt/Weidert, DB 1998,2309,2313 ff;
Wagner, NZG 1999, 614 f), abzugehen,

3. Entgegen der Auffassung des Berufungsge-
richts ergibt sich auch aus der Entscheidung des
BGH vom 7,6.7994 (Vlll ZR 36/93, BGHZ 126, 166
ff; DSIR 1994, Il65; NJW 1994, 2226 f/ zupros-
pekthaftungsansprüchen bei Bauherrenmodellen
(vgl. auch BGH, Urt. v. 7.9.2000 - Vtt ZR 433/99,
zu m Bs utr()germodet t) weder die Notwendigkeit
noch eine Rechtfertigung dafür, die Prospekt-
haftungsansprüche bei geschlossenen Immobi-
lienfonds in Abweichung von der allgemein für
die Prospekthaftung geltenden kurzen Verjäh-
rung der dreißigjährigen Verjährungsfrist des
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S 195 BGB zu unterwerfen. Die Entscheidung
vorn 1.6.1994 basiert auf der Prämisse, dass sich
Bauherrenmodelle von anderen Anlageformen
grundlegend unterscheiden. Auf dieser Grund-
lage wird in der Entscheidung zur Verjährung
von Prospekthaftungsansprüchen bei Bauherren-
modellen eine Lösung erarbeitet, die ausschließ-
lich in den Besonderheiten dieser Anlageform
ihre Ableitung und Erklärung findet.

Im Unterschied zu anderen Anlageformen ist
das Bauherrenmodell nicht auf unbestimmte
Dauer angelegt; es zielt vielmehr darauf ab, dass

der Anleger einen Teil der fraglichen Immobilie
nach den Grundsätzen des WEG zu Eigentum
erwirbt. Zudem muss der Anleger aus konzeptio-
nellen Gründen als Bauherr der Immobilie auf-
treten. Er muss rechtlich und wirtschaftlich
dem Werkbesteller gleichstehen. Allein im Hin-
blick auf diese Umstände sind die vertraglichen
Beziehungen bei Bauherrenmodellen in erheb-
lichem Umfang vom Werkvertragsrecht geprägt.
Wegen dieser Besonderheit der Bauherren-
modelle wird in der Entscheidung vom 1.6'1994
bei cier -vtrjäirr ungsilage aussLiiiießiicli aüf
werkvertragliche Gesichtspunkte abgestellt
(BGHZ 126,166,171 ff; DStR 1994, Il65)'

Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts
besteht bereits vom Ansatz her keine Veranlas-
sung, die auf ausschließlich werkvertraglicher
Argumentation beruhende Entscheidung vom
7.6.7994 zu Bauherrenmodellen auf geschlosse-

ne Immobilienfonds zu übertragen.

Anders als Bauherrenmodelle sind geschlossene

Immobilienfonds nicht auf den Erwerb von (Teil-)

Grundeigentum ausgerichtet. Ihre I(onzeption
erfordert es zudem nicht, dass die Anleger
rechtlich oder wirtschaftlich die Position eines
Bauherren einnehmen. Auch sonst sind die
vertraglichen Beziehungen zwischen den Betei-
ligten nicht von werkvertraglichen Elementen
geprägt. Im Vordergrund steht - ähnlich wie bei
den Publikumskommanditgesellschaften - ein
auf Dauer angelegter gesellschaftsrechtlicher
Zusammenschluss, wobei diese Fonds sich von
anderen gesellschaftsrechtlich geprägten Anlage-
formen im Wesentlichen lediglich dadurch
unterscheiden, dass, eine Immobilie (selten meh-
rere Immobilien) den wesentlichen Vermögens-
gegenstand der Gesellschaft bildet.

Die Interessenlage gleicht damit derjenigen
der Anleger und der Prospektverantwortlichen
bei anderen von der Prospekthaftung erfassten
Tatbeständen in allen wesentlichen Punkten.

II

Danach hat der Beklagte zu' 2) die Einrede der
Verjährung zu Recht erhoben. Die Verjährungs-
frist war unstreitig verstrichen, da die Iflägerin
ihre Anteile 1990 gezeichnet, ihre Schaden-
ersatzansprüche aber erst mit einer im August
1996 eingereichten I(lage rechtshängig gemacht
hat.

Notarhaftung
- Anwaltsnotar, Abgrenzung der Tätigkeits-

gebiete
- Treuhandauflagen, Hinterlegungsanweisungen
- Unwiderrufliche gemeinsame Weisung
- Schadenermittlung
(BGH, Urt. v. 18.11.t999 - tX ZR 153/98)

Leitsätze:

. tt-L^.. Ä:^ D^+^.;li^rar nnnaino^1t Jam \Tntrr
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eine unwiderrufliche Hinterlegungs anweisung
erteilt, braucht der Notar einen einseitigen
Widerruf in der Regel nicht zu beachten'

2. Macht der Notar geitend, <ier tiurch eine
pflichtwidrig veranlasste Aus zahlung verur-
sachte Schaden sei durch Tilgung einer andet-
weitigen Verbindlichkeit seines Auftraggebers
gegenüber einem Dritten ausgeglichen worden,
trifft den Notar insoweit die Beweislast.

3. Haftet der Notar einer Gesellschaft wegen

amtspflichtwidriger Ausftihrung eines Treu-
handauftrages, der dazu diente, im Interesse
der Gesellschaft einen ordnungsgemäßen
Zahlungsverkehr zu gewährleisten, begründen
unberechtigte Zahlungsanweisungen eines
Gesellschafters nicht den Einwand des Mitver'
schuldens, wenn der schuldhafte Notarfehler
gerade darin liegt, dass er den Anweisungen
Folge geleistet hat.

Zum Sachverhalt:

Der Kläger und der Beklagte zu 2) gründeten
eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (nach-

folgend: GbR), um gemeinsam ein Baugebiet zu

erschließen, die Baugrundstücke zu parzellieren
und an bauwillige Erwerber zu veräußern. Zu

diesem Zweck schloss die GbR im Februar und
im April 1991 mit den Eigentümern der Bau-

tX ZR 158/93, WM 1994, 647, 648).Hierbei ist es

Sache des Geschädigten, einen streitigen Scha-

den sowie die Ursächlichkeit der Amtspflicht-
verletzung für diesen Schaden nachzuweisen.
Für die haftungsausfüllende I(ausalität zwischen
Haftungsgrund und Schaden gelten dabei die
Beweiserleichterungen des $ 287 ZPO und der
Beweis des ersten Anscheins (BCH, Urt' v

2t.11.1996 - tx zR 220/95, WM 1997, 325,326
m.w.N.; v, 1L7.1996, a.a.O.; v. 19.10.1995 - lX ZR

104/94, WM 1996, 30, 32 m.w.N).

2.Hat die Amtspflichtverletzung dem davon Be-

troffenen auch Vorteile gebracht, so sind diese

im Rahmen der Differenzrechnung schadenmin-
dernd zu berücksichtigen, wenn Vor- und Nach-

teile bei wertender Betrachtung gleichsam zu

einer Rechnungseinheit verbunden sind. Als

anzurechnender Vorteil kommt danach insbe-

sondere die Tilgung anderweitiger Verbindlich-
keiten in Betracht.

Falls diese Vorteilsausgleichung dem Zweck

des Schadenersatzes entspricht, kann sich der
Nntar gegen einen auf weisungswidrige Aus'
zahlung von seinem Anderkonto gestützten
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verteidigen, er habe mit dem Auszahlungs'
betrag eine anderweitige Verbindlichkeit des
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legungs- und Beweislast für die tatsächlichen
Voraussetzungen einer Vorteilsausgleichung
trägt der Ersatzpflichtige (BGHZ 94, 195, 217

m.w.N.; BGH, Urt. v, 11.7.1996, a.a.o.).

3. Soweit die vom Beklagten zu 1) aus dem Treu-

handkonto veranlassten Überweisungen keine

Verbindlichkeiten der GbR getilgt haben, die
zum Zweck der Erschließung und Durchführung
des Bauobjekts begründet wurden, obliegt es da-

her entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts
nicht dem Kläger nachzuweisen, dass dadurch
keine sonstigen Schulden der GbR bezahlt wur-
den. Vielmehr muss der Beklagte zu 1) den

Beweis erbringen, dass die ausgeführten Zah-

lungen der Gesellschaft wirtschaftlich zugute
gekommen sind.

a) Der Beklagte hat jedoch nicht einmal sub-

stantiiert behauptet und unter Beweis gestellt'
durch die Bar- und Scheckzahlungen an den

Beklagten zu 2) und an dessen Bruder (Positio-

nen 5, 6 und 10) seien Verbindlichkeiten der
GbR getilgt worden.

b) Dem Beweisangebot des Beklagten zu 1) hin-
sichtlich der Überweisungen an die Firma H.
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(Positionen 7 und 8) ist das Berufungsgericht
bisher aufgrund seines rechtlich fehlerhaften
Ausgangspunktes nicht nachgegangen.

c) Das Berufungsgericht meint, durch die Über-

weisung des Kaufpreisanteils i.H.v. 103.550 DM

vom Erschließungskonto an die Verkäuferin R'

sei die Gesellschaft nicht geschädigt worden,
weil die Verkäuferin von der GbR aus dem ge-

schlossenen Dienstleistungsvertrag Herausgabe
der von den Käufern empfangenen I(aufpreis-
anteile gemäß S$ 675, 667 BGB habe verlangen
können. Diese Beträge habe der Beklagte zu 2)

als Vertreter der Verkäuferin R. von den Käufern
erhalten. Durch die Überweisung vom Erschlie-
ßungskonto sei der Herausgabeanspruch der
Verkäuferin R. gegen die GbR erfüllt worden'

Dabei verkennt das Berufungsgericht, dass der
Beklagte zu 1) die I(aufpreisanteile bereits zu

einem Zeitpunkt vom Erschließungskonto an
die Verkäuferin R. überwies, als der Beklagte
zu 2) entsprechende Geldbeträge von den I(äu-
fern noch gar nicht erhalten hatte. Im Zeit-
punkt der Überweisung bestand somit noch kein
Herausgabeanspruch gegen die GbR, der durch
.lio iihcrurcisrrno erfüll1 r,r,r91{g1 sein könnte.sr! u u!r iv L^u qrrö !1r

Damit ist zunächst ein Schaden der GbR ent-
stancl.en. Dieser ist nicht nachträglich wieder
dadurch entfallen, dass der Beklagte zu 2) die
Kaufpreiszahlungen vereinnahmt hat. Unstreitig
und vom Berufungsgericht festgestellt sind
diese Geldbeträge der GbR nicht zugeflossen'
Diese hat somit keinen Gegenwert für die an

die Verkäuferin aus ihrem Vermögen geleistete
Zahlung erhalten. Damit verblieb es beim ein-
getretenen Schaden.

VI.

Hinsichtlich der Schadenpositionen 5, 6 und 10

i.H.v. insgesamt 108.000 DM sowie hinsichtlich
der Überweisung der Kaufpreisanteile i.H.v.
103.550 DM kann der Senat in der Sache selbst
entscheiden, da weitere Sachaufl<lärung nicht
mehr in Betracht kommt ($ 565 Abs. 3 Nr. 1

ZPO). Unter Einbeziehung der bereits von den
Vorinstanzen zuerkannten 74.022 DM haftet der
Beklagte zu 1) wegen schuldhafter Amtspflicht-
verletzung nach $ 19 Abs. 1 Satz 1 BNotO i.H'fi.
insgesamt 225.572 DM.

1. Es kommt nicht darauf an, ob der Gesellschaft
eine anderweitige Ersatzmöglichkeit zur Ver-
fügung steht. Die subsidiäre Haftung des Notars
gilt nicht bei Amtsgeschäften i.S.d. SS 23,24
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Die Anweisung als gemeinschaftliche Verfah-
renshandlung kann grundsätzlich ebenfalls
nur gemeinsdm geändert oder zurückgenom-
men werden; denn der gemeinschaftlich er-
klärten Unwiderruflichkeit käme im Ergebnis
keinerlei Bedeutung zu, wenn der Notar schon
den Widerruf eines einzelnen Beteiligten ohne
weiteres zu beachten hätte. Dieses Ergebnis
stimmt auch mit den Grundsätzen der nunmehr
in g 54c Äbs. 2 und 3 BeurkG enthaltenen Rege-
lung überein.

4. Der Beklagte zu 1) hat jedoch bei Vornahme
der jeweiligen Auszahlungen und überweisun-
gen seine notariellen Betreuungspflichten ver-
letzt.

a) Dies wird vom Berufungsgericht für die Posi-
tionen 5 und 10 (Barzahlungen von insgesamt
68.000 DM an den Beklagten zu 2)) zutreffend
bejaht und ist auch hinsichtlich der Position 6
(Barzahlung von 40.000 DM an den Bruder des
Beklagten zu 2)) nicht anders zu sehen. Sollte
dem Beklagten zu 1) die Vereinbarung des Be-
klagten zu 2) mit seinem Bruder vom 10.9.1991
bei Zahlung der 40.000 DM vorgelegen haben,
bestand die Pflichtverletzung darin, diese Ver-
einbarung als geprüfte Rechnung zu beurteilen.

Die Urkunde betrifft einen Darlehensvertrag
des Beklagten zu 2) mit seinem Bruder. Dass
das Darlehen der GbR gewährt werden sollte, ist
nicht ersichtlich. Ein Prüfvermerk des Beklagten
zu 2) i.S.v, Ziffer 3 der Vereinbarung vom
8.8.1991 fehlte. Damit lässt sich die Vereinbarung
vom 10.9.1991 nicht als ,,geprüfte Rechnung"
qualifizieren.

b) Zu den Positionen 7 und 8 (überweisung von
insgesamt 80.551,01 DM an die Firma H.) hat
das Berufungsgericht ausgeführt, die überwei-
sungen seien insoweit vom Treuhandauftrag
gedeckt gewesen. Nach dem Inhalt der Rechnun-
gen der Firma H. habe kein Anlass bestanden zu
bezweifeln, dass es sich möglicherweise nicht
um Rechnungen zum Zwecke der Erschließung
gehandelt habe.

Diese Sicht beruht, wie die Revision zutreffend
rügt, auf einer unvollständigen Würdigung.
Aus den Leistungsbezeichnungen in der Rech-
nung der Firma H. vom 26.6.1992 ergibt sich,
dass in erheblichem Umfang die Herstellung
von ,,Hausanschlüssen" berechnet worden war.
Diese gehören nicht zur Erschließung, die allein
den Gegenstand der Dienstleistungsverträge mit
den Verkäufern der Baugrundstücke bildete,

und war deshalb vom Gesellschaftszweck der
GbR nicht gedeckt.

Eine weitere, in die Rechnung vom 5.5.1992
h3ndschriftlich eingefügte position wurde nicht
näher erläutert. Der Beklagte zu 1) hat insoweit
unter Verletzung der Treuhandauflage überwei-
sungen getätigt, ohne zu prüfen, ob die ihm
vorgelegten Rechnungen Leistungen,,zum
Zweck der Erschließung und Durchführung des
Bauobjekts" zum Gegenstand hatten. Ein un-
korrektes Verhalten in diesem Punkt hat der
Beklagte zu 1) zudem bei seiner staatsanwalt-
schaftlichen Vernehmung selbst eingeräumt.

c) Auch hinsichtlich der überweisung der Kauf-
preisanteile i.H.v. 103.550 DM vom Erschließungs-
konto an die Verkäuferin R. hat der Beklagte zu
1) die Treuhandauflage zur Verwahrung der ihm
anvertrauten Gelder verletzt. Zutreffend hat das
Berufungsgericht eine Amtspflichtverletzung
deshalb bejaht, weil der Beklagte zu 1) einen
entsprechenden Geldbetrag vom Erschließungs-
konto überwiesen hat, obwohl dieser Betrag
nicht auf das Konto gelangt war und keine ge-
prüften Rechnungen vorlagen.

5. Bei einer treuhänderischen Verwahrung von
Geld auf einem Anderkonto handelt ein Notar
jedenfalls fahrlässig, wenn er - wie hier - unter
Verletzung der Treuhandauflage hierüber ver-
fügt. Damit haftet der Beklagte zu 1) weg'en
schuldhafter Amtspflichtverletzung nach g 19
Abs. lSatzlBNotO.

V.

Das Berufungsgericht meint, die GbR habe durch
diese vom Beklagten zu 7) zu, verantwortenden
Pflichtwidrigkeiten keinen Schaden erlitten.
Der Kläger habe weder substantiiert dargelegt,
dass durch die Zahlungen - entgegen den
Behauptungen des Beklagten zt 7) - keine Ver-
bindlichkeiten der GbR getilgt worden seien,
sich deren Vermögenslage also verschlechtert
habe, noch einen entsprechenden Sachverhalt
ausreichend unter Beweis gestellt. Diese Er-
wägungen tragen die Klageabweisung nicht.

7. Zur Ermittlung des Schadens ist bei wei-
sungswidriger Verwendung von Treuhand-
geldern zu fragen, wie sich das Vermögen des
Treugebers im Vergleich zum tatsächlichen
Ablauf entwickelt hätte, wenn der Notar seine
Amtspflicht entsprechend dem Treuhand.
auftrag erfüllt hätte (BGH, r.Jrt. v. 11.7.1996 -
lX ZR ll6/95, WM 1996, 2074, 2076; v. 17.2.1994 -

grundstücke gleich lautende so genannte
Dienstleistungsverträge, die der Beklagte zu 1)
als Notar beurkundete. Nach deren Inhalt sollte
die GbR als Beauftragte der Eigentümer R., H.
und B. (nachfolgend: Verkäufer) die Baugrund-
stücke an einzelne Erwerber veräußern. Die
Differenz zwischen dem von den Erwerbern zu
zahlenden Kaufpreis von 29S DM pro qm und
dem mit den Verkäufern vereinbarten Verkaufs-
preis von 190 DM pro qm sollte der GbR ver-
bleiben; davon wurden SS DM pro qm für Er-
schließungskosten und der Rest als Gewinn ver-
anschlagt.

Am 23.7.7991 eröffnete der Beklagte zu 1) bei
der Stadtsparkasse R. unter der Nr. .., ein Notar-
Anderkonto mit der Bezeichnung,,Erschließung
R./H./B." (nachfolgend: Erschließungskonto).
Unter dem 8.8.1991 trafen der Kläger und der
Beklagte zu 2) eine,,unwiderrufliche,, Verein-
barung, in der es u.a. heißt:

,,1. Alle aus den bisher abgeschlossenen und in
Zukunft abzuschließenden Verträge eingehen-
den Gelder aus Erschließungskosten (der Grund-
stückskäufer und der Grundstücksverkäufer)
urld Überschuss aus Grundstückskaufverträgen
werden in voller Höhe zunächst auf das vom ...
[Beklagter zu 1)] einzurichtende Konto ,,Erschlie-
ßung-J.-str." eingezahlt bzw. umgebucht.

)

3. Der Notar wird durch ... [Beklagter zu 2)] zt
gegebener Zeit ermächtigt, gegen Vorlage von
geprüften Rechnungen überweisungen zum
Zwecke der Erschließung und Durchführung des
Bauobj ektes vorzunehmen.

4. Der verbleibende überschuss soll auf das
Konto Nr. ... bei der Stadtsparkasse R, über-
wiesen werden, da es zur Vorfinanzierung des
Objektes belastet wurde."

Der Beklagte zu 1) erlangte spätestens am
15.3.1992 Kenntnis von dieser Vereinbarung. In
der Zeit von April bis Oktober 1992 tätigte er
auf Anweisung des Beklagten zt 2) zu Lasten
des Erschließungskontos diverse überweisungen
sowie Bar- und Scheckauszahlungen, insgesamt
zehn Positionen, über deren Berechtigung die
Parteien streiten.

Im April/Juni t992 veräußerte die Verkäuferin R
Baugrundstücke an die Erwerber Re. und M.
Der von diesen zu zahlende Kaufpreis von ins-
gesamt 760.775 DM sollte i.H.v. 103,550 DM
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(Kaufpreisanteil von 190 DM pro qm) an die
Verkäuferin fließen, im übrigen der GbR zu-
kommen.

In den vom Beklagten zu 1) beurkundeten Kauf-
verträgen - bei deren Abschluss die Verkäuferin
R. vom Beklagten zu 2) vertreten wurde - war
vereinbart, dass der Kaufpreis von den Erwer-
bern jeweils auf ein hierfür eingerichtetes
Notar-Anderkonto zu zahlen und von dort nach
Vorliegen der Auszahlungsvoraussetzungen an
die Verkäuferin auf ein von dieser noch mitzu-
teilendes Konto zu überweisen war.

Tatsächlich zahlten die Erwerber den Kaufpreis
nicht auf das in den I(aufverträgen genannte
Anderkonto, sondern in bar bzw. per Scheck
direkt an den Beklagten zu 2). Dieser führte
den Kaufpreis dem Vermögen der GbR nicht zu,
sondern behielt ihn für sich. Bereits vor der
Zahlung hatte der Beklagte zu 1) am 16./
77.7.7992 auf Änweisung des Beklagten zu 2)
den Kaufpreisanteil i.H.v. 103.550 DM vom
Erschließungskonto an die Verkäuferin R. über-
wiesen.

Schon am 3,6.1992 hatte der Kläger gegenüber
dem Beklagten zu 2) die Vereinbarung vom
8.8.1991 widerrufen. Der Beklagte zu 1) wurde
hiervon am selben Tag in Kenntnis gesetzt.

Der Kläger ist der Ansicht, die Auszahlungen
und Überweisungen vom Erschließungskonto
seien vom Beklagten zu 1) amtspflichtwidrig
durchgeführt worden; der Beklagte zu 2) habe
damit gesellschaftswidrig eigene Verbindlich-
keiten erfüllt. Die daraus entstandenen Schaden-
ersatzansprüche der GbR könne er, der Kläger,
im eigenen Namen geltend machen.

Seiner auf gesamtschuldnerische Verurteilung
zur Hinterlegung von 472.674,76 DM zugunsten
der GbR gerichteten Klage hat das Landgericht
durch Teilurteil (hinsichtlich des Beklagten
zu 2)) und durch Schlussurteil (hinsichtlich des
Beklagten zu 1)) jeweils i.H.v. 890.t74,76 DM
stattgegeben.

Auf die Berufungen beider Beklagter hat das
Oberlandesgericht den Beklagten zu 1) lediglich
zur Hinterlegung von 74.022 DM zugunsten der
GbR verurteilt und hinsichtlich des Beklagten
zrs, 2) die hilfsweise beantragte Verpflichtung,
den Betrag von 363.348,01 DM in die noch zu
erstellende Auseinandersetzungsrechnung der
GbR einzustellen, festgestellt. Die weitergehen-
den Klagen wurden abgewiesen.
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Mit der Revision hat der Kläger die Wiederher-
stellung der landgerichtlichen Urteile begehrt'
hinsichtlich des Beklagten zu 1) lediglich i.H.v.

308.927,76 DM. Der Senat hat die Revision nur
angenommen, soweit die Klage gegen den Be-

klagten zu 1) auf Hinterlegung eines Betrages

von 292.707,01 DM zuzüglich Zinsen zugunsten

der.GbR abgewiesen wurde. In diesem Umfang
verfolgt der Kläger sein Klagebegehren mit der

Revision weiter.

Das Rechtsmittel hat im Umfang der Annahme

durch den Senat Erfolg.

Aus den Gründen

I.

Das Berufungsgericht ist zutreffend von der
Proz e s sftlhrungsbefugnis d e s Kl äge rs au s ge gan-

gen: Zwar ist ein Gesellschafter einer Gesell-

schaft bürgerlichen Rechts im Allgemeinen
allein nicht befugt, eine der Gesamthand zu-

stehende t'orderung gegen einen Dritten im
eigenen Namen gemäß $ 432 BGB geltend zu

machen. Nach $$ 709 Abs. 7,730 Abs. 2 Satz 2

BGB können die Gesellschafter, falls nicht ein
anderes vereinbart ist, die Geschäfte der Gesell-

schaft nur gemeinschaftlich führen, mithin auch

nur gemeinschaftlich die Forderung einklagen.

In besonders gelagerten Fällen sind aber auch

einzelne Gesellschafter prozessführungsbefugt,
wenn der andere Gesellschafter sich unter
Zurückstellung der Gesellschafterinteressen im
bewussten Zusammenwirken mit dem Dritten
weigert, an der Geltendmachung einer Gesell-

schaftsforderung mitzuwirken. Verweigern die

anderen Gesellschafter die Einziehung der For-

derung aus gesellschaftswidrigen Gründen und
ist zudem der verklagte Gesellschaftsschuldner
an dem gesellschaftswidrigen Verhalten betei-

ligt, hat der einzelne Gesellschafter ein berech-

tigtes Interesse, den Anspruch der Gesellschaft
einzuklagen (BCHZ 39, 14, l6 f; BGHZ 102, 152,

154 f; jeweits m.w.N.) . Diese Voraussetzungen hat
das Berufungsgericht im Streitfall rechtsfehler-
frei bejaht.

II.

Das Berufungsgericht hat weiter ausgeführt, der

Beklagte zu 1) habe bei Vornahme der Überwei-
sungen und Auszahlungen vom Erschließungs-
konto als Notar und nicht als Rechtsanwalt ge:

handelt.

1. Übernimmt ein Anwaltsnotar die Anfertigung
von Urkundenentwürfen und die Beratung der

Beteiligten, ist anzunehmen, dass er als Notar
tätig wird, wenn die Handlung bestimmt ist,
Amtsgeschäfte i.S.d, $$ 20 bis 23 BNotO vorzu-
bereiten oder auszuführen; im Übrigen liegt im
Zweifel eine Rechtsanwaltstätigkeit vor ($ 24

Abs. 2 BNotO).

Entscheidend für die Abgrenzung zwischen
notarieller und anwaltticher Tätigkeit ist die
Art des ausgeübten Geschäfts. Wird ein An-

waltsnotar als einseitiger Interessenlr'ertreter
seines Auftraggebers tätig, so handelt er im
Zweifel als Rechtsanwalt. Entspricht seine Rolle

derjenigen eines neutralen unparteiischen
Betreuers aller Beteiligten (vgl' $ 14 Abs. 1

Satz 2 BNotO), handelt er als Notar (BGHZ 134,

100, 104 f m.w.N.; dazu Zugehör in: ZNotP 1997,

42, 43 ff).

2. Nach diesen Grundsätzen hat das Berufungs-
gericht zu Recht das Handeln des Beklagten
zu 1) als notarielle Tätigkeit gewürdigt. Dieser

-^- ^:-^- J^-
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beiden Gesellschafter der GbR wahrnehmen,
sondern für beide Gesellschafter die ihm über-

lassenen Geldbeträge unparteiisch verwalten.
Dies kommt auch in der wiederholten Vetwen-

dung der Bezeichnungen ,,Notar" unci ,,Notar-
Anderkonto", in der Vereinbarung vom 8.8.1991'

im Kontoeröffnungsantrag vom 23'7'7997 wd
in der Korrespondenz der Parteien zum Aus-

druck.

III.

1. Der Beklagte zu 1) hat vom Kläger und dem

Beklagten zu 2) einen Treuhandauftrag mit
dem aus der Vereinbarung vom 8'8.1991 ersicht'
lichen Inhalt angenommen' Dies geschah da-

durch, dass ihm diese Vereinbarung - spätestens

am 15.3.1992 - ntgegangen ist und er die einge-

gangenen Gelder über das zuvor schon einge-

richtete Notar-Anderkonto abgewickelt hat. Aus

dem Inhalt der am 8.8.1991 getroffenen Rege'

lung war für den Beklagten ohne weiteres ersicht-

lich, dass die Hinterlegungsanweisung jeden-

falls auch dem Schutz der GbR diente.

Dies hat das Berufungsgericht aufgrund recht-

lich einwandfreier tatrichterlicher Würdigung
festgestellt. Die dagegen vom Beklagten zu 1)

erhobenen Verfahrensrügen hat der Senat
geprüft, jedoch nicht für durchgreifend erach-

tet ($ 555 aZPO). Die Gesellschaft war damit
geschützte Dritte i.S.d. $ 19 Abs. 1 BNotO.

2. Das Berufungsgericht meint, schon in der

Annahme dieses Auftrags liege ein Verstoß ge-

gen $ 14 Abs. 2 BNotO. Da der Notar auf Mit-
teilung des Beklagten zu 2) das Verwahrgut ohne

eigenverantwortliche rechtskundige Prüfung
habe auszahlen müssen, also nur als Zahlungs-

stelle fungiert habe, sei durch seine Einschal-

tung entgegen $ 10 Abs. 2 RLNot eine Sicherheit
vorgetäuscht worden. Deshalb hätte er an dem

Vorgang nicht mitwirken dürfen'

Ob dem zuzustimmen ist, braucht der Senat

nicht zu entscheiden. Jedenfalls kann einer in
der Annahme des Treuhandauftrags liegendqn

etwaigen Pflichtverletzung des Beklagten zu 1)

der geltend gemachte Schaden nicht zugerech-

net werden.

Das Berufungsgericht hat unangefochten und
rechtsfehlerfrei festgestellt, bei einer Ableh'
nung des Treuhandauftrags durch den Beklag-

ten zu 1) in seiner Eigenschaft als Notar wäre

dieser in seiner Eigenschaft als Rechtsanwalt
beauftragt worden; auch dann hätte der Be-

klagte zu 1) den Auftrag in gleicher Weise an-

genommen. Das wäre ohne weiteres zulässig
gewesen. Der geltend gemachte Schaden beruht
daher nicht auf einer in der Annahme des nota-

riellen Auftrags eventuell liegenden Pflichtver-

w.

Bei den Auszahlungen und Überweisungen vom

Erschließungskonto, die jetzt noch im Streit
sind, hat der Beklagte zu 1) pflichtwidrig und
schuldhaft gehandelt.

1. Ein Notar hat sich streng an die Treuhand-
auflagen und Hinterlegungsanweisungen zu

halten (BGH, IJrt. v. 17.2.1994 - IX ZR 158/93,

WM lgg4, 647; v. 19.3.1987 - tX ZR 166/86, NJW

1987, 3201, 3202). Um die bei Verwahrungs-
geschäften gebotene äußerste Korrektheit sicher-

zustellen, enthalten die $$ 11 bis 13 DONot
(jetzt: $$ 54a-54e BeurkG in der Fassung des Ge-

setzes vom 31.8.1998, BGBI t 1998, 2585, 2594 ff)
zusätzliche Bestimmungen darüber, wie der

Notar ein solches Geschäft im Einzelnen abzu-

wickeln hat. Der Notar hat diese Bestimmungen
zu beachten; Verstöße können zu seiner Haftung
nach $ 19 BNotO führen (vgl. BGHZ 134, 100, 107

m.w.N.).

2. Das Berufungsgericht hat den Inhalt der Treu-

handauflage zutreffend entsprechend der Ver'

einbarung vom 8.8.1991 ermittelt. Diese Hinter-
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legungsvereinbarung zwischen den Gesellschaf-
tern stellte im vorliegenden Fall zugleich deren
Verwahrungsanweisung an den Notär dar, die
den Inhalt seiner Amtspflichten bei der Abwick-
lung der Verwahrung bestimmte (vgl. Arndt/
Lerch/Sandkühler, BNoto 3. Aufl., I 23 Rdnr. 34, 42,
48 m.w.N.). Danach hatte der Beklagte zu 1)vor
jeder Verfügung über das Erschließungskonto
zu prüfen, ob eine entsprechende Anweisung
des Beklagten zu 2)vorlag, ob dieser Weisung
,,geprüfte Rechnungen" zugrund.e lagen und
ob die geprüften Rechnungen Leistungen ,,zum
Zwecke der Erschließung und Durchführung
des Bauobjekts" zum Gegenstand hatten.

3. Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen
die Auffassung des Berufungsgerichts, der Be-

klagte zu 1) habe nicht schon deshalb eine Amts-
pflichtverletzung begangen, weil er trotz des vom
Kläger am 3.5.1992 erklärten Widerrufs Überwei-
sungen und Auszahlungen vorgenommen habe.

a) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen,
dass der Kläger und der Beklagte zu 2) dem
Notar einen gemeinsamen unwiderruflichen
Treuhandauftrag erteilt haben. Dabei hat das
Berufungsgericht erkannt, dass die unter den
Beteiligten getroffene - hier ausdrücklich als
unwiderruflich bezeichnete - privatrechtliche
Vereinbarung zu unterscheiden ist von der an
den Notar gerichteten Anweisung (vgl. Arndt/
Lerch/5andkühler, a.a.O., 5 23 Rdnr. Ill ). Die
Würdigung, dass auch die an den Notar gerich-
tete Anweisung in gleicher Weise bindend sein
sollte, ist möglich. Die Revision vermag in
diesem Punkt keinen Fehler der tatrichterlichen
Auslegung aufzuzeigen.

b) Es kann hier dahingestellt bleiben, ob und
unter welchen Voraussetzungen der einseitige
Widerruf eines von mehreren Personen dem
Notar erteilten Treuhandauftrags beachtet wer-
den muss (vgl. BCH, Urt. v. 21.12.1959 - lll ZR

180/58, DNotZ 1960, 265, 268 ff; v. 5.7.1990 -
tX ZR I0/90, DNotZ 1991, 555, s56 f). Der Kläger
hat den von ihm erklärten einseitigen Widerruf
des gemeinsam erteilten Auftrags nicht darauf
gestützt, dass das mittels der Treuhandverein-
barung abzuwickelnde Rechtsverhältnis unwirk-
sam oder vertraglich aufgehoben worden sei.

Daher hat das Berufungsgericht den Widerruf
zu Recht als unwirksam und infolgedessen
für den Notar unbeachtlich angesehen (im
Ergebnis ebenso Arndt/Lerch/Sandkühler, a.a.O.,

5 23 Rdnr. 116; Haug, Die Amtshaftung des Notars
2. Aufl., Rdnr. 709, 712).
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Mit der Revision hat der Kläger die Wiederher-
stellung der landgerichtlichen Urteile begehrt'
hinsichtlich des Beklagten zu 1) lediglich i.H.v.

308.927,76 DM. Der Senat hat die Revision nur
angenommen, soweit die Klage gegen den Be-

klagten zu 1) auf Hinterlegung eines Betrages

von 292.707,01 DM zuzüglich Zinsen zugunsten

der.GbR abgewiesen wurde. In diesem Umfang
verfolgt der Kläger sein Klagebegehren mit der

Revision weiter.

Das Rechtsmittel hat im Umfang der Annahme

durch den Senat Erfolg.

Aus den Gründen

I.

Das Berufungsgericht ist zutreffend von der
Proz e s sftlhrungsbefugnis d e s Kl äge rs au s ge gan-

gen: Zwar ist ein Gesellschafter einer Gesell-

schaft bürgerlichen Rechts im Allgemeinen
allein nicht befugt, eine der Gesamthand zu-

stehende t'orderung gegen einen Dritten im
eigenen Namen gemäß $ 432 BGB geltend zu

machen. Nach $$ 709 Abs. 7,730 Abs. 2 Satz 2

BGB können die Gesellschafter, falls nicht ein
anderes vereinbart ist, die Geschäfte der Gesell-

schaft nur gemeinschaftlich führen, mithin auch

nur gemeinschaftlich die Forderung einklagen.

In besonders gelagerten Fällen sind aber auch

einzelne Gesellschafter prozessführungsbefugt,
wenn der andere Gesellschafter sich unter
Zurückstellung der Gesellschafterinteressen im
bewussten Zusammenwirken mit dem Dritten
weigert, an der Geltendmachung einer Gesell-

schaftsforderung mitzuwirken. Verweigern die

anderen Gesellschafter die Einziehung der For-

derung aus gesellschaftswidrigen Gründen und
ist zudem der verklagte Gesellschaftsschuldner
an dem gesellschaftswidrigen Verhalten betei-

ligt, hat der einzelne Gesellschafter ein berech-

tigtes Interesse, den Anspruch der Gesellschaft
einzuklagen (BCHZ 39, 14, l6 f; BGHZ 102, 152,

154 f; jeweits m.w.N.) . Diese Voraussetzungen hat
das Berufungsgericht im Streitfall rechtsfehler-
frei bejaht.

II.

Das Berufungsgericht hat weiter ausgeführt, der

Beklagte zu 1) habe bei Vornahme der Überwei-
sungen und Auszahlungen vom Erschließungs-
konto als Notar und nicht als Rechtsanwalt ge:

handelt.

1. Übernimmt ein Anwaltsnotar die Anfertigung
von Urkundenentwürfen und die Beratung der

Beteiligten, ist anzunehmen, dass er als Notar
tätig wird, wenn die Handlung bestimmt ist,
Amtsgeschäfte i.S.d, $$ 20 bis 23 BNotO vorzu-
bereiten oder auszuführen; im Übrigen liegt im
Zweifel eine Rechtsanwaltstätigkeit vor ($ 24

Abs. 2 BNotO).

Entscheidend für die Abgrenzung zwischen
notarieller und anwaltticher Tätigkeit ist die
Art des ausgeübten Geschäfts. Wird ein An-

waltsnotar als einseitiger Interessenlr'ertreter
seines Auftraggebers tätig, so handelt er im
Zweifel als Rechtsanwalt. Entspricht seine Rolle

derjenigen eines neutralen unparteiischen
Betreuers aller Beteiligten (vgl' $ 14 Abs. 1

Satz 2 BNotO), handelt er als Notar (BGHZ 134,

100, 104 f m.w.N.; dazu Zugehör in: ZNotP 1997,

42, 43 ff).

2. Nach diesen Grundsätzen hat das Berufungs-
gericht zu Recht das Handeln des Beklagten
zu 1) als notarielle Tätigkeit gewürdigt. Dieser
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beiden Gesellschafter der GbR wahrnehmen,
sondern für beide Gesellschafter die ihm über-

lassenen Geldbeträge unparteiisch verwalten.
Dies kommt auch in der wiederholten Vetwen-

dung der Bezeichnungen ,,Notar" unci ,,Notar-
Anderkonto", in der Vereinbarung vom 8.8.1991'

im Kontoeröffnungsantrag vom 23'7'7997 wd
in der Korrespondenz der Parteien zum Aus-

druck.

III.

1. Der Beklagte zu 1) hat vom Kläger und dem

Beklagten zu 2) einen Treuhandauftrag mit
dem aus der Vereinbarung vom 8'8.1991 ersicht'
lichen Inhalt angenommen' Dies geschah da-

durch, dass ihm diese Vereinbarung - spätestens

am 15.3.1992 - ntgegangen ist und er die einge-

gangenen Gelder über das zuvor schon einge-

richtete Notar-Anderkonto abgewickelt hat. Aus

dem Inhalt der am 8.8.1991 getroffenen Rege'

lung war für den Beklagten ohne weiteres ersicht-

lich, dass die Hinterlegungsanweisung jeden-

falls auch dem Schutz der GbR diente.

Dies hat das Berufungsgericht aufgrund recht-

lich einwandfreier tatrichterlicher Würdigung
festgestellt. Die dagegen vom Beklagten zu 1)

erhobenen Verfahrensrügen hat der Senat
geprüft, jedoch nicht für durchgreifend erach-

tet ($ 555 aZPO). Die Gesellschaft war damit
geschützte Dritte i.S.d. $ 19 Abs. 1 BNotO.

2. Das Berufungsgericht meint, schon in der

Annahme dieses Auftrags liege ein Verstoß ge-

gen $ 14 Abs. 2 BNotO. Da der Notar auf Mit-
teilung des Beklagten zu 2) das Verwahrgut ohne

eigenverantwortliche rechtskundige Prüfung
habe auszahlen müssen, also nur als Zahlungs-

stelle fungiert habe, sei durch seine Einschal-

tung entgegen $ 10 Abs. 2 RLNot eine Sicherheit
vorgetäuscht worden. Deshalb hätte er an dem

Vorgang nicht mitwirken dürfen'

Ob dem zuzustimmen ist, braucht der Senat

nicht zu entscheiden. Jedenfalls kann einer in
der Annahme des Treuhandauftrags liegendqn

etwaigen Pflichtverletzung des Beklagten zu 1)

der geltend gemachte Schaden nicht zugerech-

net werden.

Das Berufungsgericht hat unangefochten und
rechtsfehlerfrei festgestellt, bei einer Ableh'
nung des Treuhandauftrags durch den Beklag-

ten zu 1) in seiner Eigenschaft als Notar wäre

dieser in seiner Eigenschaft als Rechtsanwalt
beauftragt worden; auch dann hätte der Be-

klagte zu 1) den Auftrag in gleicher Weise an-

genommen. Das wäre ohne weiteres zulässig
gewesen. Der geltend gemachte Schaden beruht
daher nicht auf einer in der Annahme des nota-

riellen Auftrags eventuell liegenden Pflichtver-

w.

Bei den Auszahlungen und Überweisungen vom

Erschließungskonto, die jetzt noch im Streit
sind, hat der Beklagte zu 1) pflichtwidrig und
schuldhaft gehandelt.

1. Ein Notar hat sich streng an die Treuhand-
auflagen und Hinterlegungsanweisungen zu

halten (BGH, IJrt. v. 17.2.1994 - IX ZR 158/93,

WM lgg4, 647; v. 19.3.1987 - tX ZR 166/86, NJW

1987, 3201, 3202). Um die bei Verwahrungs-
geschäften gebotene äußerste Korrektheit sicher-

zustellen, enthalten die $$ 11 bis 13 DONot
(jetzt: $$ 54a-54e BeurkG in der Fassung des Ge-

setzes vom 31.8.1998, BGBI t 1998, 2585, 2594 ff)
zusätzliche Bestimmungen darüber, wie der

Notar ein solches Geschäft im Einzelnen abzu-

wickeln hat. Der Notar hat diese Bestimmungen
zu beachten; Verstöße können zu seiner Haftung
nach $ 19 BNotO führen (vgl. BGHZ 134, 100, 107

m.w.N.).

2. Das Berufungsgericht hat den Inhalt der Treu-

handauflage zutreffend entsprechend der Ver'

einbarung vom 8.8.1991 ermittelt. Diese Hinter-
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legungsvereinbarung zwischen den Gesellschaf-
tern stellte im vorliegenden Fall zugleich deren
Verwahrungsanweisung an den Notär dar, die
den Inhalt seiner Amtspflichten bei der Abwick-
lung der Verwahrung bestimmte (vgl. Arndt/
Lerch/Sandkühler, BNoto 3. Aufl., I 23 Rdnr. 34, 42,
48 m.w.N.). Danach hatte der Beklagte zu 1)vor
jeder Verfügung über das Erschließungskonto
zu prüfen, ob eine entsprechende Anweisung
des Beklagten zu 2)vorlag, ob dieser Weisung
,,geprüfte Rechnungen" zugrund.e lagen und
ob die geprüften Rechnungen Leistungen ,,zum
Zwecke der Erschließung und Durchführung
des Bauobjekts" zum Gegenstand hatten.

3. Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen
die Auffassung des Berufungsgerichts, der Be-

klagte zu 1) habe nicht schon deshalb eine Amts-
pflichtverletzung begangen, weil er trotz des vom
Kläger am 3.5.1992 erklärten Widerrufs Überwei-
sungen und Auszahlungen vorgenommen habe.

a) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen,
dass der Kläger und der Beklagte zu 2) dem
Notar einen gemeinsamen unwiderruflichen
Treuhandauftrag erteilt haben. Dabei hat das
Berufungsgericht erkannt, dass die unter den
Beteiligten getroffene - hier ausdrücklich als
unwiderruflich bezeichnete - privatrechtliche
Vereinbarung zu unterscheiden ist von der an
den Notar gerichteten Anweisung (vgl. Arndt/
Lerch/5andkühler, a.a.O., 5 23 Rdnr. Ill ). Die
Würdigung, dass auch die an den Notar gerich-
tete Anweisung in gleicher Weise bindend sein
sollte, ist möglich. Die Revision vermag in
diesem Punkt keinen Fehler der tatrichterlichen
Auslegung aufzuzeigen.

b) Es kann hier dahingestellt bleiben, ob und
unter welchen Voraussetzungen der einseitige
Widerruf eines von mehreren Personen dem
Notar erteilten Treuhandauftrags beachtet wer-
den muss (vgl. BCH, Urt. v. 21.12.1959 - lll ZR

180/58, DNotZ 1960, 265, 268 ff; v. 5.7.1990 -
tX ZR I0/90, DNotZ 1991, 555, s56 f). Der Kläger
hat den von ihm erklärten einseitigen Widerruf
des gemeinsam erteilten Auftrags nicht darauf
gestützt, dass das mittels der Treuhandverein-
barung abzuwickelnde Rechtsverhältnis unwirk-
sam oder vertraglich aufgehoben worden sei.

Daher hat das Berufungsgericht den Widerruf
zu Recht als unwirksam und infolgedessen
für den Notar unbeachtlich angesehen (im
Ergebnis ebenso Arndt/Lerch/Sandkühler, a.a.O.,

5 23 Rdnr. 116; Haug, Die Amtshaftung des Notars
2. Aufl., Rdnr. 709, 712).
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Die Anweisung als gemeinschaftliche Verfah-
renshandlung kann grundsätzlich ebenfalls
nur gemeinsdm geändert oder zurückgenom-
men werden; denn der gemeinschaftlich er-
klärten Unwiderruflichkeit käme im Ergebnis
keinerlei Bedeutung zu, wenn der Notar schon
den Widerruf eines einzelnen Beteiligten ohne
weiteres zu beachten hätte. Dieses Ergebnis
stimmt auch mit den Grundsätzen der nunmehr
in g 54c Äbs. 2 und 3 BeurkG enthaltenen Rege-
lung überein.

4. Der Beklagte zu 1) hat jedoch bei Vornahme
der jeweiligen Auszahlungen und überweisun-
gen seine notariellen Betreuungspflichten ver-
letzt.

a) Dies wird vom Berufungsgericht für die Posi-
tionen 5 und 10 (Barzahlungen von insgesamt
68.000 DM an den Beklagten zu 2)) zutreffend
bejaht und ist auch hinsichtlich der Position 6
(Barzahlung von 40.000 DM an den Bruder des
Beklagten zu 2)) nicht anders zu sehen. Sollte
dem Beklagten zu 1) die Vereinbarung des Be-
klagten zu 2) mit seinem Bruder vom 10.9.1991
bei Zahlung der 40.000 DM vorgelegen haben,
bestand die Pflichtverletzung darin, diese Ver-
einbarung als geprüfte Rechnung zu beurteilen.

Die Urkunde betrifft einen Darlehensvertrag
des Beklagten zu 2) mit seinem Bruder. Dass
das Darlehen der GbR gewährt werden sollte, ist
nicht ersichtlich. Ein Prüfvermerk des Beklagten
zu 2) i.S.v, Ziffer 3 der Vereinbarung vom
8.8.1991 fehlte. Damit lässt sich die Vereinbarung
vom 10.9.1991 nicht als ,,geprüfte Rechnung"
qualifizieren.

b) Zu den Positionen 7 und 8 (überweisung von
insgesamt 80.551,01 DM an die Firma H.) hat
das Berufungsgericht ausgeführt, die überwei-
sungen seien insoweit vom Treuhandauftrag
gedeckt gewesen. Nach dem Inhalt der Rechnun-
gen der Firma H. habe kein Anlass bestanden zu
bezweifeln, dass es sich möglicherweise nicht
um Rechnungen zum Zwecke der Erschließung
gehandelt habe.

Diese Sicht beruht, wie die Revision zutreffend
rügt, auf einer unvollständigen Würdigung.
Aus den Leistungsbezeichnungen in der Rech-
nung der Firma H. vom 26.6.1992 ergibt sich,
dass in erheblichem Umfang die Herstellung
von ,,Hausanschlüssen" berechnet worden war.
Diese gehören nicht zur Erschließung, die allein
den Gegenstand der Dienstleistungsverträge mit
den Verkäufern der Baugrundstücke bildete,

und war deshalb vom Gesellschaftszweck der
GbR nicht gedeckt.

Eine weitere, in die Rechnung vom 5.5.1992
h3ndschriftlich eingefügte position wurde nicht
näher erläutert. Der Beklagte zu 1) hat insoweit
unter Verletzung der Treuhandauflage überwei-
sungen getätigt, ohne zu prüfen, ob die ihm
vorgelegten Rechnungen Leistungen,,zum
Zweck der Erschließung und Durchführung des
Bauobjekts" zum Gegenstand hatten. Ein un-
korrektes Verhalten in diesem Punkt hat der
Beklagte zu 1) zudem bei seiner staatsanwalt-
schaftlichen Vernehmung selbst eingeräumt.

c) Auch hinsichtlich der überweisung der Kauf-
preisanteile i.H.v. 103.550 DM vom Erschließungs-
konto an die Verkäuferin R. hat der Beklagte zu
1) die Treuhandauflage zur Verwahrung der ihm
anvertrauten Gelder verletzt. Zutreffend hat das
Berufungsgericht eine Amtspflichtverletzung
deshalb bejaht, weil der Beklagte zu 1) einen
entsprechenden Geldbetrag vom Erschließungs-
konto überwiesen hat, obwohl dieser Betrag
nicht auf das Konto gelangt war und keine ge-
prüften Rechnungen vorlagen.

5. Bei einer treuhänderischen Verwahrung von
Geld auf einem Anderkonto handelt ein Notar
jedenfalls fahrlässig, wenn er - wie hier - unter
Verletzung der Treuhandauflage hierüber ver-
fügt. Damit haftet der Beklagte zu 1) weg'en
schuldhafter Amtspflichtverletzung nach g 19
Abs. lSatzlBNotO.

V.

Das Berufungsgericht meint, die GbR habe durch
diese vom Beklagten zu 7) zu, verantwortenden
Pflichtwidrigkeiten keinen Schaden erlitten.
Der Kläger habe weder substantiiert dargelegt,
dass durch die Zahlungen - entgegen den
Behauptungen des Beklagten zt 7) - keine Ver-
bindlichkeiten der GbR getilgt worden seien,
sich deren Vermögenslage also verschlechtert
habe, noch einen entsprechenden Sachverhalt
ausreichend unter Beweis gestellt. Diese Er-
wägungen tragen die Klageabweisung nicht.

7. Zur Ermittlung des Schadens ist bei wei-
sungswidriger Verwendung von Treuhand-
geldern zu fragen, wie sich das Vermögen des
Treugebers im Vergleich zum tatsächlichen
Ablauf entwickelt hätte, wenn der Notar seine
Amtspflicht entsprechend dem Treuhand.
auftrag erfüllt hätte (BGH, r.Jrt. v. 11.7.1996 -
lX ZR ll6/95, WM 1996, 2074, 2076; v. 17.2.1994 -

grundstücke gleich lautende so genannte
Dienstleistungsverträge, die der Beklagte zu 1)
als Notar beurkundete. Nach deren Inhalt sollte
die GbR als Beauftragte der Eigentümer R., H.
und B. (nachfolgend: Verkäufer) die Baugrund-
stücke an einzelne Erwerber veräußern. Die
Differenz zwischen dem von den Erwerbern zu
zahlenden Kaufpreis von 29S DM pro qm und
dem mit den Verkäufern vereinbarten Verkaufs-
preis von 190 DM pro qm sollte der GbR ver-
bleiben; davon wurden SS DM pro qm für Er-
schließungskosten und der Rest als Gewinn ver-
anschlagt.

Am 23.7.7991 eröffnete der Beklagte zu 1) bei
der Stadtsparkasse R. unter der Nr. .., ein Notar-
Anderkonto mit der Bezeichnung,,Erschließung
R./H./B." (nachfolgend: Erschließungskonto).
Unter dem 8.8.1991 trafen der Kläger und der
Beklagte zu 2) eine,,unwiderrufliche,, Verein-
barung, in der es u.a. heißt:

,,1. Alle aus den bisher abgeschlossenen und in
Zukunft abzuschließenden Verträge eingehen-
den Gelder aus Erschließungskosten (der Grund-
stückskäufer und der Grundstücksverkäufer)
urld Überschuss aus Grundstückskaufverträgen
werden in voller Höhe zunächst auf das vom ...
[Beklagter zu 1)] einzurichtende Konto ,,Erschlie-
ßung-J.-str." eingezahlt bzw. umgebucht.

)

3. Der Notar wird durch ... [Beklagter zu 2)] zt
gegebener Zeit ermächtigt, gegen Vorlage von
geprüften Rechnungen überweisungen zum
Zwecke der Erschließung und Durchführung des
Bauobj ektes vorzunehmen.

4. Der verbleibende überschuss soll auf das
Konto Nr. ... bei der Stadtsparkasse R, über-
wiesen werden, da es zur Vorfinanzierung des
Objektes belastet wurde."

Der Beklagte zu 1) erlangte spätestens am
15.3.1992 Kenntnis von dieser Vereinbarung. In
der Zeit von April bis Oktober 1992 tätigte er
auf Anweisung des Beklagten zt 2) zu Lasten
des Erschließungskontos diverse überweisungen
sowie Bar- und Scheckauszahlungen, insgesamt
zehn Positionen, über deren Berechtigung die
Parteien streiten.

Im April/Juni t992 veräußerte die Verkäuferin R
Baugrundstücke an die Erwerber Re. und M.
Der von diesen zu zahlende Kaufpreis von ins-
gesamt 760.775 DM sollte i.H.v. 103,550 DM
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(Kaufpreisanteil von 190 DM pro qm) an die
Verkäuferin fließen, im übrigen der GbR zu-
kommen.

In den vom Beklagten zu 1) beurkundeten Kauf-
verträgen - bei deren Abschluss die Verkäuferin
R. vom Beklagten zu 2) vertreten wurde - war
vereinbart, dass der Kaufpreis von den Erwer-
bern jeweils auf ein hierfür eingerichtetes
Notar-Anderkonto zu zahlen und von dort nach
Vorliegen der Auszahlungsvoraussetzungen an
die Verkäuferin auf ein von dieser noch mitzu-
teilendes Konto zu überweisen war.

Tatsächlich zahlten die Erwerber den Kaufpreis
nicht auf das in den I(aufverträgen genannte
Anderkonto, sondern in bar bzw. per Scheck
direkt an den Beklagten zu 2). Dieser führte
den Kaufpreis dem Vermögen der GbR nicht zu,
sondern behielt ihn für sich. Bereits vor der
Zahlung hatte der Beklagte zu 1) am 16./
77.7.7992 auf Änweisung des Beklagten zu 2)
den Kaufpreisanteil i.H.v. 103.550 DM vom
Erschließungskonto an die Verkäuferin R. über-
wiesen.

Schon am 3,6.1992 hatte der Kläger gegenüber
dem Beklagten zu 2) die Vereinbarung vom
8.8.1991 widerrufen. Der Beklagte zu 1) wurde
hiervon am selben Tag in Kenntnis gesetzt.

Der Kläger ist der Ansicht, die Auszahlungen
und Überweisungen vom Erschließungskonto
seien vom Beklagten zu 1) amtspflichtwidrig
durchgeführt worden; der Beklagte zu 2) habe
damit gesellschaftswidrig eigene Verbindlich-
keiten erfüllt. Die daraus entstandenen Schaden-
ersatzansprüche der GbR könne er, der Kläger,
im eigenen Namen geltend machen.

Seiner auf gesamtschuldnerische Verurteilung
zur Hinterlegung von 472.674,76 DM zugunsten
der GbR gerichteten Klage hat das Landgericht
durch Teilurteil (hinsichtlich des Beklagten
zu 2)) und durch Schlussurteil (hinsichtlich des
Beklagten zu 1)) jeweils i.H.v. 890.t74,76 DM
stattgegeben.

Auf die Berufungen beider Beklagter hat das
Oberlandesgericht den Beklagten zu 1) lediglich
zur Hinterlegung von 74.022 DM zugunsten der
GbR verurteilt und hinsichtlich des Beklagten
zrs, 2) die hilfsweise beantragte Verpflichtung,
den Betrag von 363.348,01 DM in die noch zu
erstellende Auseinandersetzungsrechnung der
GbR einzustellen, festgestellt. Die weitergehen-
den Klagen wurden abgewiesen.
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S 195 BGB zu unterwerfen. Die Entscheidung
vorn 1.6.1994 basiert auf der Prämisse, dass sich
Bauherrenmodelle von anderen Anlageformen
grundlegend unterscheiden. Auf dieser Grund-
lage wird in der Entscheidung zur Verjährung
von Prospekthaftungsansprüchen bei Bauherren-
modellen eine Lösung erarbeitet, die ausschließ-
lich in den Besonderheiten dieser Anlageform
ihre Ableitung und Erklärung findet.

Im Unterschied zu anderen Anlageformen ist
das Bauherrenmodell nicht auf unbestimmte
Dauer angelegt; es zielt vielmehr darauf ab, dass

der Anleger einen Teil der fraglichen Immobilie
nach den Grundsätzen des WEG zu Eigentum
erwirbt. Zudem muss der Anleger aus konzeptio-
nellen Gründen als Bauherr der Immobilie auf-
treten. Er muss rechtlich und wirtschaftlich
dem Werkbesteller gleichstehen. Allein im Hin-
blick auf diese Umstände sind die vertraglichen
Beziehungen bei Bauherrenmodellen in erheb-
lichem Umfang vom Werkvertragsrecht geprägt.
Wegen dieser Besonderheit der Bauherren-
modelle wird in der Entscheidung vom 1.6'1994
bei cier -vtrjäirr ungsilage aussLiiiießiicli aüf
werkvertragliche Gesichtspunkte abgestellt
(BGHZ 126,166,171 ff; DStR 1994, Il65)'

Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts
besteht bereits vom Ansatz her keine Veranlas-
sung, die auf ausschließlich werkvertraglicher
Argumentation beruhende Entscheidung vom
7.6.7994 zu Bauherrenmodellen auf geschlosse-

ne Immobilienfonds zu übertragen.

Anders als Bauherrenmodelle sind geschlossene

Immobilienfonds nicht auf den Erwerb von (Teil-)

Grundeigentum ausgerichtet. Ihre I(onzeption
erfordert es zudem nicht, dass die Anleger
rechtlich oder wirtschaftlich die Position eines
Bauherren einnehmen. Auch sonst sind die
vertraglichen Beziehungen zwischen den Betei-
ligten nicht von werkvertraglichen Elementen
geprägt. Im Vordergrund steht - ähnlich wie bei
den Publikumskommanditgesellschaften - ein
auf Dauer angelegter gesellschaftsrechtlicher
Zusammenschluss, wobei diese Fonds sich von
anderen gesellschaftsrechtlich geprägten Anlage-
formen im Wesentlichen lediglich dadurch
unterscheiden, dass, eine Immobilie (selten meh-
rere Immobilien) den wesentlichen Vermögens-
gegenstand der Gesellschaft bildet.

Die Interessenlage gleicht damit derjenigen
der Anleger und der Prospektverantwortlichen
bei anderen von der Prospekthaftung erfassten
Tatbeständen in allen wesentlichen Punkten.

II

Danach hat der Beklagte zu' 2) die Einrede der
Verjährung zu Recht erhoben. Die Verjährungs-
frist war unstreitig verstrichen, da die Iflägerin
ihre Anteile 1990 gezeichnet, ihre Schaden-
ersatzansprüche aber erst mit einer im August
1996 eingereichten I(lage rechtshängig gemacht
hat.

Notarhaftung
- Anwaltsnotar, Abgrenzung der Tätigkeits-

gebiete
- Treuhandauflagen, Hinterlegungsanweisungen
- Unwiderrufliche gemeinsame Weisung
- Schadenermittlung
(BGH, Urt. v. 18.11.t999 - tX ZR 153/98)

Leitsätze:

. tt-L^.. Ä:^ D^+^.;li^rar nnnaino^1t Jam \Tntrr
l. ll€u€lt sl! tsL!!rr6lLrr 6!!:!1r^

eine unwiderrufliche Hinterlegungs anweisung
erteilt, braucht der Notar einen einseitigen
Widerruf in der Regel nicht zu beachten'

2. Macht der Notar geitend, <ier tiurch eine
pflichtwidrig veranlasste Aus zahlung verur-
sachte Schaden sei durch Tilgung einer andet-
weitigen Verbindlichkeit seines Auftraggebers
gegenüber einem Dritten ausgeglichen worden,
trifft den Notar insoweit die Beweislast.

3. Haftet der Notar einer Gesellschaft wegen

amtspflichtwidriger Ausftihrung eines Treu-
handauftrages, der dazu diente, im Interesse
der Gesellschaft einen ordnungsgemäßen
Zahlungsverkehr zu gewährleisten, begründen
unberechtigte Zahlungsanweisungen eines
Gesellschafters nicht den Einwand des Mitver'
schuldens, wenn der schuldhafte Notarfehler
gerade darin liegt, dass er den Anweisungen
Folge geleistet hat.

Zum Sachverhalt:

Der Kläger und der Beklagte zu 2) gründeten
eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (nach-

folgend: GbR), um gemeinsam ein Baugebiet zu

erschließen, die Baugrundstücke zu parzellieren
und an bauwillige Erwerber zu veräußern. Zu

diesem Zweck schloss die GbR im Februar und
im April 1991 mit den Eigentümern der Bau-

tX ZR 158/93, WM 1994, 647, 648).Hierbei ist es

Sache des Geschädigten, einen streitigen Scha-

den sowie die Ursächlichkeit der Amtspflicht-
verletzung für diesen Schaden nachzuweisen.
Für die haftungsausfüllende I(ausalität zwischen
Haftungsgrund und Schaden gelten dabei die
Beweiserleichterungen des $ 287 ZPO und der
Beweis des ersten Anscheins (BCH, Urt' v

2t.11.1996 - tx zR 220/95, WM 1997, 325,326
m.w.N.; v, 1L7.1996, a.a.O.; v. 19.10.1995 - lX ZR

104/94, WM 1996, 30, 32 m.w.N).

2.Hat die Amtspflichtverletzung dem davon Be-

troffenen auch Vorteile gebracht, so sind diese

im Rahmen der Differenzrechnung schadenmin-
dernd zu berücksichtigen, wenn Vor- und Nach-

teile bei wertender Betrachtung gleichsam zu

einer Rechnungseinheit verbunden sind. Als

anzurechnender Vorteil kommt danach insbe-

sondere die Tilgung anderweitiger Verbindlich-
keiten in Betracht.

Falls diese Vorteilsausgleichung dem Zweck

des Schadenersatzes entspricht, kann sich der
Nntar gegen einen auf weisungswidrige Aus'
zahlung von seinem Anderkonto gestützten
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verteidigen, er habe mit dem Auszahlungs'
betrag eine anderweitige Verbindlichkeit des
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legungs- und Beweislast für die tatsächlichen
Voraussetzungen einer Vorteilsausgleichung
trägt der Ersatzpflichtige (BGHZ 94, 195, 217

m.w.N.; BGH, Urt. v, 11.7.1996, a.a.o.).

3. Soweit die vom Beklagten zu 1) aus dem Treu-

handkonto veranlassten Überweisungen keine

Verbindlichkeiten der GbR getilgt haben, die
zum Zweck der Erschließung und Durchführung
des Bauobjekts begründet wurden, obliegt es da-

her entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts
nicht dem Kläger nachzuweisen, dass dadurch
keine sonstigen Schulden der GbR bezahlt wur-
den. Vielmehr muss der Beklagte zu 1) den

Beweis erbringen, dass die ausgeführten Zah-

lungen der Gesellschaft wirtschaftlich zugute
gekommen sind.

a) Der Beklagte hat jedoch nicht einmal sub-

stantiiert behauptet und unter Beweis gestellt'
durch die Bar- und Scheckzahlungen an den

Beklagten zu 2) und an dessen Bruder (Positio-

nen 5, 6 und 10) seien Verbindlichkeiten der
GbR getilgt worden.

b) Dem Beweisangebot des Beklagten zu 1) hin-
sichtlich der Überweisungen an die Firma H.
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(Positionen 7 und 8) ist das Berufungsgericht
bisher aufgrund seines rechtlich fehlerhaften
Ausgangspunktes nicht nachgegangen.

c) Das Berufungsgericht meint, durch die Über-

weisung des Kaufpreisanteils i.H.v. 103.550 DM

vom Erschließungskonto an die Verkäuferin R'

sei die Gesellschaft nicht geschädigt worden,
weil die Verkäuferin von der GbR aus dem ge-

schlossenen Dienstleistungsvertrag Herausgabe
der von den Käufern empfangenen I(aufpreis-
anteile gemäß S$ 675, 667 BGB habe verlangen
können. Diese Beträge habe der Beklagte zu 2)

als Vertreter der Verkäuferin R. von den Käufern
erhalten. Durch die Überweisung vom Erschlie-
ßungskonto sei der Herausgabeanspruch der
Verkäuferin R. gegen die GbR erfüllt worden'

Dabei verkennt das Berufungsgericht, dass der
Beklagte zu 1) die I(aufpreisanteile bereits zu

einem Zeitpunkt vom Erschließungskonto an
die Verkäuferin R. überwies, als der Beklagte
zu 2) entsprechende Geldbeträge von den I(äu-
fern noch gar nicht erhalten hatte. Im Zeit-
punkt der Überweisung bestand somit noch kein
Herausgabeanspruch gegen die GbR, der durch
.lio iihcrurcisrrno erfüll1 r,r,r91{g1 sein könnte.sr! u u!r iv L^u qrrö !1r

Damit ist zunächst ein Schaden der GbR ent-
stancl.en. Dieser ist nicht nachträglich wieder
dadurch entfallen, dass der Beklagte zu 2) die
Kaufpreiszahlungen vereinnahmt hat. Unstreitig
und vom Berufungsgericht festgestellt sind
diese Geldbeträge der GbR nicht zugeflossen'
Diese hat somit keinen Gegenwert für die an

die Verkäuferin aus ihrem Vermögen geleistete
Zahlung erhalten. Damit verblieb es beim ein-
getretenen Schaden.

VI.

Hinsichtlich der Schadenpositionen 5, 6 und 10

i.H.v. insgesamt 108.000 DM sowie hinsichtlich
der Überweisung der Kaufpreisanteile i.H.v.
103.550 DM kann der Senat in der Sache selbst
entscheiden, da weitere Sachaufl<lärung nicht
mehr in Betracht kommt ($ 565 Abs. 3 Nr. 1

ZPO). Unter Einbeziehung der bereits von den
Vorinstanzen zuerkannten 74.022 DM haftet der
Beklagte zu 1) wegen schuldhafter Amtspflicht-
verletzung nach $ 19 Abs. 1 Satz 1 BNotO i.H'fi.
insgesamt 225.572 DM.

1. Es kommt nicht darauf an, ob der Gesellschaft
eine anderweitige Ersatzmöglichkeit zur Ver-
fügung steht. Die subsidiäre Haftung des Notars
gilt nicht bei Amtsgeschäften i.S.d. SS 23,24
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BNotO im Verhältnis zwischen Notar und Auf-
traggeber (g 19 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz BNotO).
Der Beklagte zu 1) hat Treuhandauflagen im
Rahmen eines notariellen Verwahrungsgeschäfts
i.S.d. S 23 BNotO verletzt; die Gesellschafter der
GbR in ihrer gesamthänderischen Verbunden-
heit waren Beteiligte i.S.d. $ 23 BNotO und
damit Auftraggeber i.S.d. g 19 Abs. 7 Satz 2
2. Halbsatz BNotO.

2. Der Kläger muss sich auch nicht ein Mitver-
schulden des Beklagten ztu2l anrechnen lassen,
der durch seine nicht vom Gesellschaftszweck
gedeckten Weisungen an den Beklagten zu 1)
den Schaden der GbR mitverursacht hat. Zwar
kommt die Berücksichtigung eines derartigen
Mitverschuldens grundsätzlich in Betracht.
Jedoch bezweckte die Einschaltung des Beklag-
ten zu 1) als Notar gerade, einen ordnungs-
gemäßen Zahlungsverkehr der GbR durch eine
neutrale Person zu gewährleisten und ein
gesellschaftswidriges Verhalten des Beklagten
zu 2) zu verhindern.

Dieser Schutzzweck steht der Anrechnung
eines Mitverschuldens entgegen, wenn sich,
wie hier, durch amtspflichtwidriges Verhalten
des Notars genau das Risiko verwirklicht hat,
dessen Eintritt er verhindern sollte. Dies hat
das Berufungsgericht zutreffend erkannr.

Dem kann der Beklagte zu 1) auch nicht ent-
gegenhalten, dadurch werde der Beklagte zu 2)
unbillig begünstigt, weil er an den Einnahmen
der Gesellschaft zur Hälfte beteiligt sei. Der
Kläger macht allein den der Gesamthand zu-
stehenden Anspruch geltend. Soweit der Beklag-
te zu 1) der GbR ersarzpflichtig ist, haftet er
gesamtschuldnerisch mit dem Beklagten zu 2).
Die diesen treffende Mitverantwortung wird im
Rahmen des Gesamtschuldnerausgleichs nach
S 426 BGB uneingeschränkt berücksichtigt.

VII.

Hinsichtlich der Positionen 7 und 8 (überwei-
sungen i.H.v, 80.551,01 DM an Firma H.) wird
das Berufungsgericht noch zu klären haben, in
welchem Umfang die erfolgten Zahlungen vom
Gesellschaftszweck der GbR gedeckt waren und
ob im Übrigen der Gesellschaft dadurch ein
anrechenbarer Vorteil entstanden ist, dass auf
diese Weise eine anderweitige Verbindlichkeit
getilgt wurde.

Die Sache ist deshalb in diesem Umfang an das
Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Honorar des Steuerberaters
- Rechnung ohne Unterschrift
- Anerkenntnis des Mandanten
(OLG Köln, Beschl. v. 25.2.2000 - t9 W t/00)

Leitsätze:

1. Der Steuerberater kann seine Vergütung nach
g 9 Abs. 1 StBGebV nur aufgrund einer von ihm
unterzeichneten und dem Auftraggeber mit-
geteilten Berechnung einfordern. Fehlt es an
einem dieser Erfordernisse, dann ist die Ge-
bührenklage abzuweisen.

2. Prozessvortrag kann eine formal richtige
Rechnung des Steuerberaters nicht ersetzen.

3. Erkennt der Auftraggeber die Gebührenforde-
rung des Steuerberaters an, obwohl'eine formal
richtige Rechnung nicht vorliegt, dann hat der
klagende Steuerberater die Kosten des Rechts-
streits zu tragen.

Aus den Gründen

Der Steuerberater kann seine Vergütung nach
g 9 Abs. 1 StBGebV nur aufgrund einer von ihm
unterzeichneten und dem Auftraggeber mit-
geteilten Berechnung einfordern. Fehlt es an
einem dieser Erfordernisse, dann ist die Gebüh-
renklage abzuweisen (Eggesiecker, Honorar für
Steuerberatung 2. Aufl.,9 9 Rz.9.010,9.130,
9.660; Meyer/Goez, StBGebV 2. Aufl., g 9 Rz. 2).

Die formal richtige, also vom Steuerberater
selbst unterzeichnete (Eggesiecker, Honorqr fü r
Steuerberatung 2. Aufl., I 9 Rz. 9,130; Meyer/Goez,
StBGebV 2. Aufl,, I 9 Rz. 6/ Rechnung kann nicht
durch Prozessvortrag ersetzt werden, wie das
Landgericht offenbar angenommen hat, wenn
es ausführt, der Kläger habe spätestens ,,auf-
grund der Klageschrift" einen fälligen Vergü-
tungsanspruch gehabt (Eggesiecker, Honorar für
Steuerberatung 2. Aufl., 5 9 Rz. 9.660). Dass die
Beklagte eine formal richtige Rechnung erhal-
ten hat, ergibt sich weder aus dem Vortrag des
Klägers noch aus den Gründen des Anerkennt-
nisurteils.

Der Kläger stützt sich auf die mit der Klage-
schrift ,,in Kopie" vorgelegten zwei Rechnungen
vom 9.10.1998, die beide keine Unterschrift
tragen. Ob das Original, dessen Zugang die
Beklagte bestreitet, die Unterschrift des Klägers
getragen hat, ist nicht vorgetragen worden,
obwohl die Beklagte schon in der Klageerwide-

Prospekthaftung
- Verjährung
- Geschlossener Immobilienfonds
(BcH, Urt. v. 18.12.2000 - It ZR 84/99)

Leitsatz:

Prospekthaftungsansprilche, die sich aus dem
Beitritt zu einem geschlossenen Immobi.lien-
fonds ergeben, verjähren in sechs Monaten ab
Kenntnis des Prospektfehlers, spätestens aber
drei Jahre nach dem Erwerb des Anteils.

Zum Sachverhalt:

Die Klägerin zeichnete 1990 zwei Gesellschafts-
anteile an einem geschlossenen Immobilien-
fonds. Entsprechend den Vorschlägen in dem
Prospekt finanzierte sie die von ihr aufzubrin-
gende Einlage über eine Kapitallebensversiche-
rung. Später geriet sie wegen der durch diese
Versicherung eingegangenen Belastungen in
wirtschaftliche Schwierigkeiten.

Sie hat dem Beklagten zu 2), dem Herausgeber
des Prospekts, vorgeworfen, der prospekt sei feh-
lerhaft; das gelte vor allem hinsichtlich des vor-
geschlagenen Finanzierungsmodells. Sie hat des-
wegen ihn und den Beklagten zu 1) - diesen we-
gen fehlerhafter Anlagevermittlung - auf Scha-
denersatz in Anspruch genommen.

Vor dem LG und dem OLG hat sie obsiegt. Die
Revision des Beklagten zu 1) hat der lI.Zivil-
senat nicht zur Entscheidung angenommen
(vgl. allgemein zum Annahmeverfahren BGH, Beschl
v. 4.3.1991 - tt ZR l88/90, DSIR 1991, 584),
während auf die Revision des Beklagten zu 2)
die Klage abgewiesen worden ist.

Aus den Gründen

I.

1. Das Berufu4gsgericht hat die von dem Beklag-
ten zu 2) erhobene Einrede der Verjährung
nicht durchgreifen lassen, weil es von einer
Verjährungsfrist von 30 Jahren ausgegangen ist.
Die hiergegen gerichteten Angriffe der Revision
haben Erfolg.

2, Die Grundsätze zur allgemeinen prospekt-
haftung hat die Rechtsprechung in Analogie zu
den gesetzlich geregelten Prospekthaftungstat-
beständen entwickelt (etwa BCHZ 71, 284, 286 ff;
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11t,314,316 ff; Ils,2t3,217 ff; DS|R 1992, t89,
123; 106, 109 f; DSIR 1993, 1560). Diese Tat-
bestände sehen durchweg vor, dass Ansprüche
aus Prospekthaftung in sechs Monaten nach
Kenntnis des Anlegers von dem Prospektfehler,
spätestens jedoch nach drei Jahren verjähren.

Dies ist etwa in g 20 Abs. 5 KAGG und g 12
Abs. 5 AusllnvestrnG sowie seit In-Kraft-Treten
des Dritten Finanzmarktförderungsgesetzes
vom 1.4.1998 in g 47 BörsG und g 13 Verkaufs-
prospektG i.V.m. g 47 BörsG vorgesehen. Dabei
stellen $ 20 Abs. 5 KAGG und g 12 Abs. 5 Ausl-
Investmc für den Beginn der Dreijahresfrist auf
den Kaufvertrag, g 47 BörsG und g 13 Verkaufs-
prospektG i.V.m. g 47 BörsG auf die Prospekt-
herausgabe ab.

Unter diesen Umständen lag es nahe, die gesetz-
lichen Bestimmungen nicht nur bei den Haf-
tungsvoraussetzungen, sondern auch bei der Ver-
jährungsfrist als Maßstab zu berücksichtigen.
Dies hat dazu geführt, dass der Senat in Anleh-
nung an die damals bereits in Kraft gewesenen
Bestimmungen des g 20 Abs. 5 KAGG und des

$ 12 Abs, 5 AusllnvestmG entschieden hat; dass
auch die in der Rechtsprechung entwickelten
Prospekthaftungsansprüche in sechs Monaten
ab Kenntnis des Prospektfehlers und spätestens
drei Jahre nach dem Beitritt zu der Gesellschaft
oder dem Erwerb der Anteile verjähren.

Der Senat sieht keinen Anlass, von diesem seit
BGHZ 83, 222,224 ffvertretenen Standpunkt,
der in der Literatur allgemeine Zustimmung
gefunden }rat (vgl. Assmann, Prospekthaftung 1985,
S. 371; Kiethe, BB 1999, 2253, 2257; Münch-
Komm-Emmerich, BGB 3. Aufl., vor g 275 Rdnr. 152;
Soergel/Wiedemann, BCB 12. Aufl., vor g 275 Rdnr.
344; Staudinger/Löwisch, BGB 13. Aufl., Vorbem.
zu $ 275 ff Rdnr.93; speziell zum geschlossenen
lmmobilienfonds: Michalski/Schulenburg, NZG I 999,
615; Schmidt/Weidert, DB 1998,2309,2313 ff;
Wagner, NZG 1999, 614 f), abzugehen,

3. Entgegen der Auffassung des Berufungsge-
richts ergibt sich auch aus der Entscheidung des
BGH vom 7,6.7994 (Vlll ZR 36/93, BGHZ 126, 166
ff; DSIR 1994, Il65; NJW 1994, 2226 f/ zupros-
pekthaftungsansprüchen bei Bauherrenmodellen
(vgl. auch BGH, Urt. v. 7.9.2000 - Vtt ZR 433/99,
zu m Bs utr()germodet t) weder die Notwendigkeit
noch eine Rechtfertigung dafür, die Prospekt-
haftungsansprüche bei geschlossenen Immobi-
lienfonds in Abweichung von der allgemein für
die Prospekthaftung geltenden kurzen Verjäh-
rung der dreißigjährigen Verjährungsfrist des
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bei einer Besprechung im November 1992 Iüar-
heit darüber bestanden habe, dass Dr. P., der
damals bei der Beklagten mit der Bearbeitung
der Angelegenheit befasst war, den Antrag
beim Finanzamt stellen werde, ,,sobald die
Rückabwicklung des Grundstückskaufvertrages
vollzogen sein sollte".

Der Beklagten wurde der Rücktritt des Streithel-
fers vom Vertrag unmittelbar durch den beur-
kundenden Notar mit Schreiben vom 75.72.7992
mitgeteilt.

III.

Das Berufungsurteil ist danach aufzuheben,-
soweit zum Nachteil der Klägerin entschieden
worden ist. Da der Rechtsstreit, soweit er nicht
durch den Beschluss des Senats vom 5.10.2000
erledigt ist, nicht entscheidungsreif ist, ist die
Sache an das Berufungsgericht zurückzuver-
weisen. Für die weitere Sachbehandlung weist
der Senat auf Folgendes hin:

nro Ifarrrfrrnaccarinlr+ trnf in cainor Annrlrma

dass die Klägerin für die Beklagte erkennbar
,,auf eine umgehende Vollziehung der bereits
vorbereiteten Antragstellung" vertraut haben
könnte, keine Grundlage für einen diese Aufga-
be umfassencien -v'ertragsschiuss gesehen. Da'oei
hat es in rechtlicher Hinsicht in Betracht ge-

zogen, dass in einem solchen nach außen zum
Ausdruck gekommenen Vertrauen der lflägerin
und der widerspruchslosen Hinnahme einer
derartigen Erwartung durch die Beklagte ein
stillschweigender Vertragsschluss liegen könnte

Wie eine - auch stillschweigende - Willens-
erklärung zu verstehen ist, richtet sich nach
dem objektiven Gehalt, den sie aus der Sicht
des Empfängers hat. Das Berufungsgericht wird
das Verhalten der Parteien unter diesem Ge-

sichtspunkt bEi der erneuten Prüfung der Mit-
verschuldensfrage zu würdigen und im Übrigen,
soweit dann noch erforderlich, die Ausführun-
gen zu IL zu beachten haben.

In seine abschließende tatrichterliche Beurtei-
lung wird es dann auch, falls es darauf noch an-
kommt, das in der letzten mündlichen Verhand-
lung in der Berufungsinstanz von der Klägerin
vorgelegte Schreiben vom 13.7.1992, dessen
Berücksichtigung es bisher unter Verspätungs-
gesichtspunkten abgelehnt hat, einzubeziehen
haben. Die Zulassung dieses Beweismittels kann
nach der Zurückverweisung der Sache die Erle-
digung des Rechtsstreits nicht mehr verzögern.

In der neuen Berufungsverhandlung haben die
Klägerin und ihr Streithelfer auch Gelegenheit,
die in der Revisionsbegründung enthaltenen
weiteren Einwendungen gegen die bisherige
Beweiswürdigung des Berufungsgerichts vorzu'
tragen.

Anmerkung (RA Dr. Gräfe):

Grundsätzlich endet jede Beratungs- und Hin-
weispflicht mit dern Mandatsende. Bei Mandats-
übergängen ist der Berater verpflichtet, den
Mandanten über drohende Fristabläufe zu be-

lehren, wenn diese kurzfristig nach Mandats-
ablauf einzutreten drohen (BGH, NJW-RR 1990,

459: GI 1990, ll2; NJW 1997,254: Cl 1997,55)

Im vorliegenden Sachverhalt liegen zwischen
dem Mandatsende und dem drohenden Frist-
ablauf immerhin noch 1 1/4 Jahre. Dies scheint
zu einer Ausdehnung der Belehrungspflicht
auch auf weitläufige Fristabläufe zu zielen.

In Verhältnis 2..^rischen Ma,nda,nt r,rnd Berater
scheint etwas ,,schief gelaufen" zu sein, Der
Entwurf für einen Erstattungsantrag der Man-
dantin war erstellt und dem Verkäufer des

Grundstücks zur Prüfung zugeleitet worden. Es
-L -- l^- rr-!^-^^L-:cL Ä^^ c+^..^-

IelllLe uur lluclt dll Lrcr ulrLEl!LlllllL UEJ JLEucr-

beraters, Die Sache war aber ,,im Nichts ausge-
laufen", d.h. eine Rückmeldung war weder vom
Käufer noch von der Mandantin erfolgt.

Der Steuerberater hat wahrscheinlich hierauf
vertraut und ging davon aus, dass die Rück-
übertragung des Grundstücks nicht stattgefun-
den habe bzw. der Antrag von der Mandantin
zwischenzeitlich selbst erstellt worden sei.
In diesem Fall wäre entweder ein Erstattungs-
anspruch bezüglich der Grunderwerbsteuer
entfallen oder die Angelegenheit durch recht-
zeitigen Antrag erledigt.

Hier eröffnet sich eine vielfältige Möglichkeit
für Missverständnisse. Der Berater sollte in
allen zukunftsgerichteten Beratungen oder
Antragsentwürfen sein Wiedervorlagesystem
,,in Gang setzen". So kann verhindert werden,
dass Anfangsberatungen oder Antragsentwürfe
später zu Haftungsquellen werden.

Bei Notierung einer Wiedervorlagefrist hätte
eine Nachfrage bei der Mandantin den Vorgang
geklärt. Der Erstattungsantrag wäre mit großer
Wahrscheinlichkeit noch vor Mandatsende unter-
zeichnet und abgeschickt worden.

rung auf die Anforderungen des $ 9 StBGebV

hingewiesen hat. Auch aus dem Protokoll und
den Urteilsgründen des Landgerichts ergibt sich
insoweit nichts. Auf die Beschwerdebegründung,
die diesen Punkt erneut aufgreift, hat der Klä-
ger nicht erwidert, obwohl er dazu hinreichend
Gelegenheit hatte, nachdem das Landgericht
ausweislich der Akten den Beschwerdeschrift-
satz seinen Prozessbevollmächtigten am
13.1.2000 zugeleitet hat.

Da die Klage im Hinblick auf die Fälligkeit der
Vergütung nicht schlüssig war, kommt es nicht
mehr darauf an, inwieweit die Beklagte für die
Voraussetzungen des $ 93 ZPO die Beweislast'
trägt (vgl. hierzu OLC Düsseldorf v. 8.9.1992 - 7 W
53/92, OLGR Düsseldorf 1993,23: NJW-RR 1993,

74 [75] m N.). (...)

Unerlaubte Rechtsberatung

- Hausverwalter
- WFG-Verwalter
- Behördlich eingesetzte Personen,

Art. 1S5Nr.6RBerG
- Unmittelbarer Zusammenhang mit Berufs-

tätigkeit, Art. 1 $ 5 Nr. 3 RBerG
/^ta v^Lt^^- tte+ t, 1 1) 1.)r]0 , tl 722a,/ool
lvLv l\vulcrlzt 9lL, v. r.rz,tJJJ a v tJJe/ JJ/

l-eitsatz;

Die Erhebung einer Räunungsklage eteht nicht
in unmittelbarem Zusammenhang mit der
Tatigteit eines Hausvelwalters (anders WEG-

VerwalterJ url-d ist deshalb unerlaübte Rechts-

besorgung.

Zum Sachverhalt

Die Verfügungskläger (im Folgenden: Kläger)
sind im Bezirk des LG K. zugelassene Rechts-
anwälte. Der Verfügungsbeklagte (im Folgenden:
Beklagter) betreibt eine Haus= und Grundstücks-
verwaltung in N. Er wurde von den Eheleuten R.

mit der Verwaltung ihres Mehrfamilienhauses
in D. beauftragt. Hierzu erteilten sie ihm am
77.4.7994 eine Vollmacht. Hierin heißt es u.a.:

,,Der Verwalter vertritt die Hauseigentümer
gerichtlich und außergerichtlich gegenüber
Mietern, Behörden, Grundpfandgläubigern und
sonstigen Dritten, soweit geltend gemachte oder
geltend zu machende Angelegenheiten das Ver-
waltungsobj ekt betreffen."
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Am 13.7.1998 erhob der Beklagte beim AG D.

gegen einen Mieter der Eheleute R. Räumungs-
klage. Nach öffentlicher Zustellung der Klage
hat das AG Versäumnisurteil gegen den Mieter
erlassen.

Die Kläger sehen im Verhalten des Beklagten
eine unerlaubte geschäftsmäßige Besorgung
fremder Rechtsangelegenheiten, deren Unter-
lassung sie durch Antrag auf Erlass einer einst-
weiligen Verfügung begehrten. Mit Beschluss-
verfügung vom 25.5.1999 hat das LG dem Be-

klagten untersagt, geschäftsmäßig fremde
Rechtsangelegenheiten zu besorgen. Auf den
Widerspruch hat das LG seine Verfügung ab-

geändert und dahin gehend neu gefasst, dass

dem Beklagten untersagt wird, gescliäftsmäßig
fremde Rechtsangelegenheiten zu besorgen, ins-
besondere Forderungen Dritter gerichtlich gel-
tend zu machen, es sei denn, eine behördliche
Erlaubnis nach Art. 1 $ 1 Abs. 1 RBerG liegt vor.

Hiergegen wendet sich der Beklagte mit seiner
Berufung, mit der er die Auftrebung der Be-

schlussverfügung und die Abweisung des ent-
sprechenden Antrags begehrt. Er ist der Auffas-
sung, dass seine Tätigkeit durch die Ausnahrne-
regelung des Art. 1 $ 5 Nr. 3 RBerG erlaubt sei.

Die Berufung des Beklagten hatte insoweit in
der Sache einen geringen Erfolg, als das Unter-
lassungsgebot enger gefasst wurde. Der Senat
hat dem Verfügungsbeklagten untersagt, un-
erlaubt geschäftsmäßig fremde Rechtsangele-
genheiten zu besorgen, insbesondere Forderun-
gen Dritter gerichtlich geltend zu machen.

Aus den Gründen:

I.

Entgegen der Auffassung der Berufung ist die
Verfügung nicht gemäß $$ 936, 927 Abs.7,929
Abs. 2 ZPO mangels ordnungsgemäßer Vollzie-
hung aufzuheben. (...)

Die Berufung hat jedoch insofern zu einem
geringen Teil Erfolg, als das Unterlassungsgebot
im angefoc.htenen Urteil zu weit gefasst ist. Der
Beklagte beschäftigt sich mit Haus-, Wohnungs-
und Grundbesitzverwaltung. Mit der Tenorie-
rung wäre ihm jedwede Rechtsbesorgung unter-
sagt, auch wenn sie im Zusammenhang mit
einer Tätigkeit als so genannter WEG-Verwalter
oder sonstiger Hausverwalter stünde und damit
den Ausnahmetatbeständen des Art. 1 $ 3 Nr. 6
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und g 5 Nr. 3 RBerG unterliegen würde. Durch
die Untersagung unerlaubter Rechtsberatungs-
tätigkeit wird deutlich, dass der Beklagte solche
Rechtsangelegenheiten erledigen kann, die z.B.
mit seiner Tätigkeit als Hausverwalter in unmit-
telbarem Zusammenhang stehen. (... )

II.

Der so zum Ausdruck gebrachte Unterlassungs-
anspruch steht den I(lägern aus g 1 UWG und
aus $ 823 Abs. 2 BGB jeweils i.V.m. Art. 1 g 1

RBerG zu.

1. Der Beklagte hat, als er im Auftrag der Ehe-
leute R. Räumungsklage beim AG gegen einen
ihrer Mietei erhob, zweifelsfrei ein fremdes
Rechtsgeschäft besorgt. Die Rechtsbesorgung
erfolgte auch geschäftsmäßig. Hierzu genügt
eine selbständige, mit Wiederholungsgefahr
erfolgende Tätigkeit, die nicht nur als Gefällig-
keit ausgeübt wird (vgl. Rennen/Calibe, RBerC
2. Aufl. 1992, Art. I g I R2.39 mit zahlreichen Hin-
weisen auf die Rspr.) . Die Wiederholungsgefahr
folgt aus dem Verwaltervertrag. Da der Beklagte
hierzu nicht die erforderliche Erlaubnis hat,
ist ein Verstoß gegen Art. 1 g 1 RBerG gegeben.

2. Der Beklagte kann sich nicht auf die Ausnah-
mevorschrift des Art. 1 g 5 Nr. 3 RBerG berufen,
wonach Hausverwalter und ähnliche Personen
die mit der Verwaltung in unmittelbarem Zu-
sammenhang stehenden Rechtsangelegenheiten
erledigen dürfen.

Der Berufung ist einzuräumen, dass das Verbot
gerichtlicher Betätigung eines Hausverwalters
nicht, wie vom LG angenommen, mit der Ent-
scheidung des KG vom 19.12.1990 (KG v.

19.12.r990 - 24 W 5932/90, MDR 1991, 45s :
NJW 1991, 1304) begrindet werden kann.

Zum einen ist der Beklagte kein so genannter
WEG-Verwalter. Der Verwalter eines Mehrfami-
lienhauses, welches einem Eigentümer gehört,
ist dem Verwalter von Wohnungseigentum i.S.d.
WEG nicht gleichzustellen. Während der Beklag-
te ausschließlich aufgrund der Vollmacht der
Hauseigentümer im Rahmen eines Geschäfts-
besorgungsvertrages handelt, ist der Verwalter
von Wohnungseigentum i.S.d. WEG zwingend
zu bestellen (g 20 Abs. 2 WEG).

Die ihm nach g 27 WßG zugewiesenen Aufgaben
und Befugnisse sind deshalb auch vom BGH
(BCH v. 6.s.1993 - V ZB 9/92, MDR 1993,865:
NJW 1993, 1924) d,en Tätigkeiten der in Art. 1

S 3 Nr. 6 RBerG genannten Personen (Zwangs-
verwalter, I(onkursverwalter oder Nachlass-
pfleger sowie sonstiger für ähnliche Aufgaben
behördlich eingesetzter Personen) gleichge-
stellt worden.

Zudem ist die vom LG herangezogene Entschei-
dung auch überholt. Nachdem das BayObLG
(BayObLG vom 8.5.1991 - BReg. 2 Z 33/91, NJW-RR
1992, 8l ) die gerichtliche Geltendmachung von
Ansprüchen der Wohnungseigentümer durch
den Verwalter nicht als unerlaubte Besorgung
fremder Rechtsangelegenheiten angesehen hat,
hat das KG die Frage in einem weiteren Verfah-
ren dem BGH vorgelegt, der in der vorgenannten
Entscheidung (BGH v. 6.5.1993 - V ZB 9/92, MDR
1993, 865 : NJW 1993, 1924) entschieden hat,
dass es sich nicht um eine unerlaubte Besor-
gung fremder Rechtsangelegenheiten handelt,
wenn der WEG-Verwalter gerichtlich tätig wird.

Von Bedeutung ist deshalb allein, ob sich der
Beklagte auf die Ausnahmeregelung des Art. 1

$ 5 Nr. 3 RBerG berufen kann. Er ist unstreitig
Hausverwalter. Die entscheidende Frage ist, ob
die Erhebung einer Räumungsklage ohne Ein-
schaltung eines Rechtsanwalts eine Rechts-
angelegenheit ist, die in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit seiner Verwaltungstätigkeit
steht. Dies ist zu verneinen.

Das RBerG dient dem Schutz der Allgemeinheit.
Der Rechtsuchende soll vor der Gefahr bewahrt
werden, die Erledigung seiner Rechtsangelegen-
heiten solchen Persorien zu überlassen, die
nicht über die für die ordnungsgemäße Er-
ledigung erforderliche Sachkunde verfügen
(Rennen/Calibe, RBerG 2. Aufl. 1992, Art. 1 g I
Rz. 9 mit zahlreichen Hinweisen auf die Rspr.).Da-
neben soll das Gesetz aber auch die reibungs-
lose Abwicklung des Rechtsverkehrs der Recht-
suchenden mit den Gerichten und Behörden
gewährleisten.

Im Hinblick auf diese Zielrichtungen sind die
Ausnahmetatbestände des Art. 1 g 5 RBerG eng
auszulegen (Senot v. 28.10.1997 - 4 U 759/92,
OLGR Koblenz 1998,46 [48] - Wirtschaftsberater).
Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen
den Aufgaben eines Hausverwalters und rechts-
beratender Tätigkeit ist nur dann gegeben,
wenn der Hausverwalter ohne die rechtliche
Bearbeitung seine eigentliche verwaltende Auf-
gabe nicht sachgemäß erledigen könnte.

Das Verbot der Rechtsbesorgung muss seine ver-
waltende Tätigkeit unangemessen erschweren;

des Mandats die Iflägerin darauf aufmerksam
zu machen, dass der Antrag noch nicht beim
Finanzamt eingereicht war, und sie außerdem
darüber zu unterrichten, bis wann der Antrag
gestellt werden musste.

Der Auftraggeber hat zwar keinen Anspruch
darauf, bei Mandatsende umfassend über die
Sach- und Rechtslage sowie die sich daraus
ergebende zweckmäßige künftige Sachbehand-
lung unterrichtet zu werden (BCH, IJrt. v.

24.10.t996 - tX ZR 4/96, WM 1997, 77, 78; v.

28.11.r996 - tX ZR 39/96, WM 1997, 321, 322,
jeweils für einen Fall der Anwaltshaftung). Der
Steuerberater muss aber, ebenso wie der Rechts-
anwalt, auf eine ihm erkennbare Gefahr, die
dem Auftraggeber bei Beendigung des Mandats
insbesondere durch den mit einem Rechtsverlust
verbundenen Ablauf einer Frist droht, jeden-
falls dann hinweisen, wenn er die Gefahr selbst
mitverursacht hat (BCH, Urt. v. 28.11.1996,
a.a.O.).

Dem steht der hier gegebene Fall gleich, dass
der Mandant für den Berater erkennbar auf-
grund von dessen früherem Verhalten darauf
vertraut, dass dieser das Erforderliche von sich
aus veranlassen werde.

Aus diesen Gründen hat der Senat die Revision
der Beklagten nicht zur Entscheidung ange-
nommen.

2. Die Revision wendet sich dagegen, dass das
Berufungsgericht der Klägerin ein - überwiegen-
des - Mitverschulden zur Last gelegt hat. Damit
hat sie Erfolg.

Grundsätzlich trifft denjenigen, der sich auf
die ordnungsgemäße Ausführung des einem
Fachmann tibertragenen Auftrags verlässt,
auch dann kein Mitverschulden, wenn er die
Unzulänglichkeit der Auftragserfüllung bei
gehöriger Sorgfalt hätte erkennen können.
Anders ist es nur, wenn er etwas versäumt, was
in den Bereich seiner Eigenverantwortung fällt
(BGH, Urt. v. 15.4.1997 - tX ZR 70/96, WM 1997,
1396, 1398 m.w.N.; v. 11.12.1997 - lX ZR 278/96,
wM 1998,302,304).

Das Berufungsgericht hat Letzteres der Sache
nach angenommen, weil es sich nicht feststellen
lasse, dass die Klägerin der Beklagten im Rah-
men des die Grunderwerbsteuerangelegenheit
betreffenden Beratungsauftrags auch die Aufgabe
übertragen habe, für sie den Erstattungsantrag
unmittelbar beim Finanzamt einzureichen,
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Blieb die Antragstellung als solche die Sache
der Klägerin, dann stellte es in der Tat eine
Außerachtlassung ihrer eigenen Obliegenheiten
dar, wenn sie sich darum nicht weiter kümmer-
te. Die Würdigung, der das Berufungsgericht
den Tatsachenstoff unterzogen hat, ist jedoch,
wie die Revision zutreffend rügt, insoweit ver-
fahrensfehlerhaft.

Das Berufungsgericht hat gemeint, es lasse sich
nicht feststellen, dass die Beklagte von der Klä-
gerin beauftragt worden ist, einen Antrag auf
Erstattung der Grunderwerbsteuer zu stellen.
Demgegenüber rügt die Revision mit Recht, dass
das Berufungsgericht bei seiner Sachverhalts-
und Beweiswürdigung den Prozessstoff nicht
ausgeschöpft hat.

Das Berufungsgericht hat den Umstand, dass
die Beklagte dem Streithelfer am 18.9.1992 den
Entwurf eines an das Finanzamt gerichteten
Antrags übersandte, noch nicht als ein sicheres
Indiz für eine,,definitive" Auftragserteilung
gewertet. Dabei hat es nicht erkennbar berück-
sichtigt, dass der Entwurf des Antragsschreibens
so abgefasst war, dass er von der Beklagten als
offener Stellvertreterin der Klägerin zu unter-
zeichnen war.

Die sich daraus ergebende Indizwirkung wird
nicht ohne weiteres durch den Hinweis der
Revisionserwiderung auf die Praxis entkräftet,
wonach ein Rechtsmittelanwalt oftmals eine
Rechtsmittelbegründung entwirft, ohne bereits
einen Auftrag erhalten zu haben, den Entwurf
auch einzureichen; denn mit einem solchen Ent-
wurf sollen zunächst die Erfolgsaussichten des
Rechtsmittels dargelegt werden, und es bleibt
der Entscheidung des Mandanten überlassen, ob
er auf der Grundlage des Entwurfs das Rechts-
mittelverfahren durchführen will. Eine solche
Bedeutung kam dem Antragsschreiben, mit dem
ein feststehender Anspruch beim Finanzamt
geltend gemacht werden sollte, nicht zu.

Das Berufungsgericht hat dem im September
1992 verfassten und übersandten Antragsschrei-
ben auch deswegen keine ausschlaggebende Be-
deutung beigemessen, weil damals die Voraus-
setzungen für die Aufhebung der Steuerfestset-
zung noch nicht geschaffen gewesen seien,

Das lässt indessen - auch dies beanstandet die
Revision zu Recht - eine Auseinandersetzung'
mit der an anderer Stelle des Berufungsurteils
erwähnten Aussage des durch das Landgericht
vernommenen Zeugen W. vermissen, wonach
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gesorgt, dass ihr, der Klägerin, nach Rückgängig-
machung des Grundstückskaufvertrages die
gezahlte Grunderwerbsteuer erstattet wurde.

Das Landgericht hat die auf Zahlung von
386.670 DM zzgl.70,25% Zinsen seit dem
1.3.1993 gerichtete Klage abgewiesen; das Beru-
fungsgericht hat ihr in Höhe von 96.667,50 DM
zzgl. 4o/o Zinsen seit dem 27.8 .7996 stattgegeben
und im Übrigen die Klageabweisung bestätigt.
Dieses Urteil haben sowohl die Klägerin und ihr
Streithelfer als auch die Beklagte im Rahmen
ihrer jeweiligen Beschwerde mit dem Rechts-
mittel der Revision angegriffen.

Der Senat hat die Revision der Beklagten nicht
zur Entscheidung angenommen und die Revi-

sion der Klägerin und ihres Streithelfers durch
Beschluss als unzulässig verworfen, soweit die
Klage wegen eines Teils der Zinsen auf den zu-

erkannten Betrag abgewiesen worden ist. Die
Revision der Klägerin führt zur Auftrebung und
Zurückverweisung, soweit die Klage in Höhe von
290.002,50 DM zzgl. darauf entfallender Zinsen
^L^^'^'i^c^n rrrnräon icl-

Aus den Gründen

Das Berufungsgericht hat ausgeführt, es sei
aufgrund der erstinstanzlich durchgeführten
Beweisaufnahme weder bewiesen, dass die Be-

klagte von der Klägerin ein umfassendes steuer-
liches Mandat, noch dass sie ,,definitiv" einen
Auftrag zur Einreichung eines Antrags auf Rück-
erstattung der Grunderwerbsteuer erhalten
habe. Die Beklagte habe gleichwohl ,,im Zusam-
menhang mit dem Grunderwerbsteuervorgang"
seit 1992 mit der Klägerin ,,in vertraglichen
Beziehungen" gestanden. Sie habe sich gutacht-
lich mit der Angelegenheit befasst, ein Schrei-
ben an das Finanzamt entworfen und angekün-
digt, die Rückerstattung beantragen zu wollen.

Selbst wenn sie hierzu aus ihrer Sicht im Novem-
ber 1992 einer endgültigen Auftragserteilung
noch entgegengesehen habe, habe sie die nahe
liegende Möglichkeit in Betracht ziehen müssen,
dass die Klägerin im Hinblick auf die soeben
erwähnten Umstände auf eine umgehende Voll-
ziehung der bereits vorbereiteten Antragstellung
vertrauen könnte. Das habe für sie in Form
einer rechtlichen Nebenverpflichtung die Not-
wendigkeit begründet, auf die unterbliebene
Antragstellung hinzuweisen.

Die Klägerin treffe jedoch an dem Verlust des

Erstattungsanspruchs ein überwiegendes Mitver-
schulden. Sie habe bis zur Mandatsniederlegung
durch die Beklagtä nicht ,,definitiv" gewusst,
ob der Antrag tatsächlich beim Finanzamt ein-
gereicht worden sei, und hätte deshalb nach-
fragen müssen. Die Untätigkeit der Klägerin bis
zum Ablauf der Festsetzungsfrist Ende 1994 sei

ein schwerer Verstoß gegen ihre eigenen Ob-

liegenheiten und habe zur Folge, dass sie den
ihr entstandenen Schaden zt 314 selbst tragen
müsse.

II

Das Berufungsurteil kann mit dieser Begrün-
dung, soweit es um die Frage des Mitverschul-
dens geht, nicht bestehen bleiben.

1. Nach den Feststellungen des Berufungs-
gerichts hat die Klägerin der Beklagten zwar
nicht ,,definitiv" den,Auftrag erteilt, den von
dieser schon vorbereiteten Antrag beim Finanz-
amt einzureichen. Es bestanden danach aber
in der Grr_rnderwerbstert era n gel eoen h ei t von
1992 bis zur Mandatsbeendigung,,vertragliche
Beziehungen" zwischen den Parteien. Daraus
ergab sich, ohne dass es darauf ankommt, ob

die Beklagte umfassend mit der Bearbeitung
I--- -L^-- ^-ii-L^- ^--^t^-^-L^:.^- 
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beauftragt war, für die Beklagte die Verpflich-
tung, die Klägerin über Möglichkeit und Voraus-
setzungen eines Anspruchs auf Erstattung der
bereits gezahlten Grunderwerbsteuer zu unter'
richten.

Tatsächlich hat sie das insoweit getan, als sie
ein Antragsschreiben an das Finanzamt ent-
warf und den Entwurf der Klägerin zu Händen
des Streithelfers zur Prüfung übersandte. Ein
entsprechendes Schreiben konnte so, wie es

konzipiert war, ohne ihr, der Beklagten, weite-
res Tätigwerden nicht an das Finanzamt ab-

gesandt werden, denn es sah ihre Unterschrift
vor. So lange ihr diese nicht abverlangt wurde,
konnte die Beklagte nicht davon ausgehen,
dass der Antrag beim Finanzamt gestellt war.

Das Berufungsgericht hat darüber hinaus fest-
gestellt, die Beklagte habe damit rechnen rnüs-
sen, dass die Klägerin daraufvertraute, dass sie,
die Beklagte, nach dem vom Streithelfer erklär-
ten Rücktritt vom Kaufvertrag die Antragstellung
umgehend,,vollziehen" werde.

Unter diesen besonderen Umständen war die Be-

klagte verpflichtet, spätestens bei Beendigung

sie muss ohne Rechtsberatung nicht sinnvoll
vorgenommen werden können (vgl. BGHZ

48, t2 t23l : MDR 1967,651;BGH v.4'11.1987 -
tVa ZR 158/86, MDR 1988, 297 : NJW 1988, 561

t5631 - Wirtschaftsprüfer; OLG Koblenz, AnwBl

1976, 48; Senat v. 28.10,1997 - 4 U 759/97, OLGR

Koblenz 1998, 46 [48] - Wirtschaftsberater; OLG

Karlsruhe v. 3,10.1989 - 6 W 84/89, AnwBl 1990,

1 0 5 ; Alten h off/ B u sch/ Ka m p m a n n/ Ch em n itz,

RBerG 9. Aufl. 1991, Rz. 391 ff).

Sinn und Zweck der Ausnahmeregelung des

Art. 1 g 5 RBerG ist lediglich, dem dort genann-

ten Personenkreis die Ausübung seiner beruf-
lichen Tätigkeit nicht dadurch unnötig zu

erschweren, dass mit dieser Tätigkeit auch
Rechtsberatung in dem Sinne verknüpft sein
kann, dass sie ohne diese nicht sinnvoll aus-

-,,r-- r---- rr:^--- f^LI+ ^^..^-li^^^h;geuut welucrr ItdIIIr. nlcrdlr rclrll tJ vvrrrL6rrlu.

Die Erhebung einer Räumungsklage ist nicht
Hilfsgeschäft im Verhältnis zur Hausverwal-
tung, sondern ein eigenes davon tatsächlich
wie wirtschaftlich völlig unabhängiges
Geschäft. Die Hausverwaltung kann auch ohne
die gerichtliche Durchsetzung eines Räumungs-
anspruchs sinnvoll bewältigt werden. Die Er-

hebung der Klage geht darüber hinaus (so auch

OLG Kartsruhe v. 3.l0.I9Bg - 6 W 84/89, AnwBI
1 oon 1ntr l1n^l1

Der Senat vermag der gegenteiligen Auffassung
des OLG l$ln (OLG Köln v. 25.11.1988 - 6 U

107/88, VersR 1990, 431, Berufungsurteil zu LC

Aachen v. 16.2.1988 - 4I O 197/87, VersR 1989,

164) nichrt zu folgen, wonach ftir den unmittel-
baren Zusammenhang die vertraglichen Ver-

einbarungen und Erwartungen der Hauseigen-
tümer maßgebend sein sollen. Es mag zwar
sein, dass ein Hauseigentümer von seinem Ver-

walter auch erwartet, dass er sich - wie im Fall
des OLG Köln - gegen eine Forderung auf Rück-

zahlung der Kaution zur Wehr setzt oder, wie
vorliegend, einen Räumungsanspruch durch-
setzt, jedoch kann weder durch Vertrag noch
durch einseitige Erwartung der Ausnahme-
tatbestand des Art. 1 $ 5 RBerG umgangen
werden.

Sinn und Zweck eines Gesetzes können nicht
der Disposition von Vertragsparteien überlassen
werden, sondern ergeben sich aus der gesetz-

lichen Regelung selbst. Der notwendige Zu-

sammenhang 2wischen Hausverwaltertätigkeit
und Rechtsberatung kann sich deshalb nur aus

gesetzlichen oder sonstigen, jedenfalls von den
Wünschen des Kunden unabhängigen Bestim-
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mungen oder Voraussetzungen, wie etwa dem
Berufsbild und der beruflichen Tätigkeit der
jeweilig in Art. 1 $ 5 RBerG genannten Person
ergeben (Altenhoff/ Busch/ Ka mpma nn/Chem n itz,

RBerG 9. Aufl. 1991, Art. I I 5 Rz. 398).

Subjektive Elemente sind danach zur Feststel-
lung des unmittelbaren Zusammenhangs
grundsätzlich nicht geeignet. Ausnahmen hier-
von kommen nach Auffassung des Senats allen-
falls dann in Betracht, wenn das betreffende
Geschäft ohne die rechtsberatende oder rechts-
besorgende Tätigkeit für den Kunden uninte-
ressant wäre,'so dass er das Geschäft nicht
abschließen würde (vgl. Altenhoff/ Busch/ Kamp'
mann/Chemnitz, RBerC 9. Aufl. 1991, Art. I 5 5
Rz. 399 und die dortigen Beispiele): Hiervon kann
vorliegend jedoch nicht ausgegangen werden.

Darlegungs- und beweispflichtig für das Vor-
liegen eines solchen unmittelbaren Zusammen-
hangs wäre der Kläger. Es ist jedoch weder vor-
getragen noch ersichtlich, noch angesichts der
im Übrigen sehr umfassenden Tätigkeit eines
Hausverwalters zu erwarten, dass diese ohne
Rechtsberatung oder Rechtsbesorgung für den
Hauseigentümer uninteressant wäre, so dass er
einen Hausverwaltervertrag nicht abschließen
würde (a.A. OLö Frankfurt v. 29.9.1992 - 6 W
'102,/92, OIGR Frankfurt 1992, 216 [217], das sich

wohl zu lJnrecht ouf die o.q. Kommentierung bei
Al te n h off/ B u s c h/ Ka n p m a n n/ C h e m n i tz b er u f t) .

Der Senat befindet sich damit in Übereinstim-
mung mit der Auffassung des BGH, wonach
auch etwaige lokale Gepflogenheiten und eine
daraus möglicherweise folgende besondere
Erfahrung bei der Auslegung und Anwendung
des Gesetzes nicht entscheidend sein können
(BGH, AnwBt 1967, 353 [357] - Versicherungs-
makler) . Es kommt allein darauf an, ob die Haus-
verwaltung, so wie sie dem allgemeinen Berufs-
bild des Hausverwalters entspricht, auch ohne
die hier beanstandete Tätigkeit sachgemäß aus-
geübt werden kann.

3. Der Beklagte kann sich sonach nicht auf die
Ausnahmevorschrift des Art. 1 $ 5 Nr. 3 RBerG
berufen. Er hat gegen Art. 1 $ 1 RBerG ver-
stoßen. Es ist seit langem anerkannt, dass der
Erlaubniszwang dieser Vorschrift auch dem
allgemeinen Interesse an einer zuverlässigen
Rechtspflege dient (vgl. BCHZ 48, I2 [23] : MDR

1967, 651; Senat v. 28.10.1997 - 4 U 759/97,
OLGR Koblenz 1998, a6 [a8]; Baumbach/Hefermehl,
Wettbewerbsrecht, $ 1 UWG Rz. 623 mit zahlreichen
Hinweisen auf die Rspr.).

I
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Ein Verstoß gegen Art. 1 g 1 RBerG beinhaltet
deshalb zugleich einen solchen gegen $ 1 UWG.
Da Art. 1 g 1 RBerG ein Schutzgesetz i.S.d. g 823
Abs. 2 BGB ist, ist der Unterlassungsanspruch
der Kläger auch hieraus begründet.

Dass der Anspruch von den Klägern nach g 13
Abs. 2 Nr. 1 UWG geltend gemacht werden kann,
bedarf keiner weiteren Ausführungen. Die
Rechtsberatung durch Personen, die hierzu keine
Erlaubnis haben, ist zweifelsfrei geeignet, den
Wettbewerb auf dem Markt der Rechtsanwälte
wesentlich zu beeinträchtigen.

GI Hinweise
Anwalts-Formu larbuch Arbeitsrecht

Das neue Anwalts-Formularbuch Arbeitsrecht
enthält über 300 Muster für alle Bereiche des
Arbeitsrechts. Den größten Teil nimmt dabei
seiner Bedeutung entsprechend das Individual-
arbeitsrecht ein. Es folgen Muster zum Betriebs-
verfassungsrecht, zum Tarifrecht und Arbeits-
kampf, zur Unternehmensmitbestimmung und
natürlich zum Arbeitsgerichtsverfahren.

Das Besondere ist dabei, dass nicht nur den
I(apiteln eine erläuternde Einführung voran-
gestellt ist, sondern dass jedes Muster auch an
Ort und Stelle eingehend kommentiert wird.
Drucktechnisch hervorgehoben finden sich hier
außerdem Warnhinweise und Praxistipps, in
die die reiche Erfahrung des renommierten
Autorenteams eingeflossen ist.

So wird der Leser auf mögliche Fehlerquellen
aufmerksam gemacht und erhält wertvolle Hin-
weise, die es ihm erleichtern, die Muster, die
alle auf der dem Buch beigefügten CD enthalten
sind, auf seinen eigenen Fall anzupassen und
individuelle Gestaltungen zu entwickeln. Dieser
besondere Nutzen des Werkes wird durch die
übersichtliche Gestaltung und die klare syste-
matische Darstellung zusätzlich unterstützt.

Hervorzuheben ist, dass auch zu verhältnismäßig
neuen Bereichen, die in der Praxis zunehmend
an Bedeutung gewinnen, Muster im Buch ent-
halten sind. Beispiele sind etwa die Vereinbarung
von Aktienoptionen oder Zielvereinbarungen
oder eine Betriebsvereinbarung zur Internet-
und E-Mail-Nutzung.

flntsprechend dem Selbstverständnis als,,Hand-
buch von Praktikern für Praktiker" liegen die
Schwerpunkte des Buches dort, wo in der Praxis
der Beratungsbedarf am größten ist. Dabei rich-
tet sich das Werk entgegen seinem Titel nicht
nur an Anwälte, sondern auch die in den Unter-
nehmen mit Personalfragen Befassten können
großen Nutzen daraus ziehen.

Bauer/ Lingemann/ Diller/ H a u ßma n n : Anwa lts-
Formularbuch Arbeitsrecht, von FA für Arbeitsrecht
Dr. Jobst-Hubertus Bauer, FA für Arbeitsrecht und
Notar Dr, Stefan Lingemann, FA für Arbeitsrecht
Dr. Martin Diller, FA'in für Arbeitsrecht Dr. Katrin
Haußmann - Verlag Dr, Otto Schmidt KG, Köln,
2001, 929 Seiten, Lexikonformat, gebunden,
198,- DMl101,24 EUR, tSBN 3-504-42608-X

Steuerliches Vertr-ags- und Formularbuch

Bei der Gestaltung von Verträgen kommt es
wegen der oft gravierenden finanziellen Folgen
entscheidend auf die Beachtung aller denkbaren
steuerlichen Auswirkungen an.

Dieses Vertrags- und Formularhandbuch er-
läutert umfassend die gesellschafts- und zivil-
rechtlichen Grundlagen sowie die steuerlichen
Konsequenzen von Gesellschafts- und anderen
Verträgen. Alle Vertragsformulare werden nach
ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, nach Gesell-
schafts- und Zivilrecht sowie nach Steuerrecht
behandelt. Daran schließen sich wie bei einem
Kommentar die Erläuterungen der Vertragsrege-
lungen an, wiederum aufgegliedert in die ein-
zelnen Rechtsgebiete.

Das Gesetz zur Senkung der Steuersätze und
zur Reform der Unternehmensbesteuerung 2001
(Steuersenkungsgesetz - StSenkG 2001) und die
weiteren Gesetzesänderungen dieses Jahres sind
umfassend berücksichtigt. Außerdem enthalten
sind Gesellschaftsverträge, Anträge im Besteue-
rungsverfahren, Rechtsmittelverfahren und
Steuerstrafverfahren.

Dr, Gerhard Bopp: Steuerliches Vertrags- und Formu-
larbuch - 4, neu bearbeitete und erweiterte Auflage,
Verlag C,H. Beck, München, 2001, XXV|l, 1.338 Sei-
ten, in Leinen, 23O,- DM/11 7,60 EUR,

rsBN 3-406-46993-0;
CD-ROM für Windows mit sämtlichen Verträgen und
Formularen sowie Programmanleitung, 130,- DM/
66,47 EUR, tSBN 3-406-46994-9

Anweisung, im Fall irgendwelcher Probleme
sofort und unverzüglich den Rechtsanwalt zu
unterrichten. Diese Anweisungen seien stich-
probenartig überwacht worden. Frau Sch. habe
im vorliegenden Fall den Nachfrageanruf unter-
lassen; dies sei bisher noch nie vorgekommen.

Zwar kann eine Beschwerde grundsätzlich auch
auf neue Tatsachen gestützt werden ($ S70 ZPO)
Soweit sich die Beschwerde jedoch - wie im vor-
liegenden Fall - gegen die Versagung einer Wie-
dereinsetzung richtet, milssen alle Tatsachen,
die eine Wiedereinsetzung begrtinden sollen,
innerhalb der zweiwöchigen Antragsfrist vor-
gebracht worden sein (gg 234 Abs. 7,236 Abs. 2
ZPO). tediglich erkennbar unklare oder ergän-
zungsbedürftige Angaben, deren Aufklärung
nach g 739 ZPO geboten gewesen wäre, dürfen
nach Ablauf dieser Frist erläutert und vervoll-
ständigt werden.

I(einesfalls darf mit der Beschwerde neuer Vor-
trag über organisatorische Maßnahmen nach-
geschoben werden, auf deren Fehlen die Ver.
sagung der Wiedereinsetzung im angefochte-
nen Beschluss gestützt worden ist (BCH, Beschl.
v. 8.4,1997 - Vt ZB 8/97, NJW 1997, 2120, 2t2t;
v. 5.10.1999 - VI ZB 22/99, NJW 2000, 365, 366,
jeweils m.w.N.).

Entgegen der Ansicht der Beklagten handelt es
sich bei ihrem neuen Vortrag nicht um eine
Ergänzung ihres vorinstanzlichen Vorbringens.
Vielmehr hat ihre Begründung des Wiederein-
setzungsantrags eine in sich geschlossene Sach-
verhaltsdarstellung enthalten, der im Beschwer-
deverfahren ein anderer, ebenfalls in sich ge-
schlossener Sachverhalt gegenübergestellt wird.
Auf diese Weise darf die Zweiwochenfrist der
5$ 234 Abs. 1, 236 Abs. 2 ZPO nicht umgangen
werden.

Dieses Ziel können die Beklagten auch nicht er-
reichen, indem sie geltend machen, im Ergebnis
beruhe der angefochtene Beschluss auf Gründen,
deren Entscheidungserheblichkeit jedenfalls für
sie überraschend gewesen sei. Die den Beklag-
ten nachteilige Entscheidung des Oberlandes-
gerichts beruht - im Rahmen der vorstehenden
Ausführungen - auf einer rechtsfehlerfreien
Beurteilung der ihm unterbreiteten Begründung
des Wiedereinsetzungsantrags. Es war Sache der
anwaltlich vertretenen Beklagten, nach Versäu-
mung der Berufungsfrist innerhalb der genann-
ten Zweiwochenfrist andere oder weitere Tat-
sachen, die eine Wiedereinsetzung begründeten,
gemäß g 236 Abs. 2 ZPO vorzubringen..
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Steuerberaterhaftung
- Belehrung bei Mandatsende
- Mitverschulden des Mandanten
- Fristversäumnis
- Anmerkung RA Dr. Gräfe
(BGH, Urt. v. 18.1.2001 - IX ZR 223/99)

Leitsatz:

Ein Steuerberater ist verpflichtet, bei Beendi-
gung des Mandats auf die Gefahr des Ablaufs
der Frist für eine Antragstellung hinzuweisen,
w€nn für'ihn ,erkennbar ist, dass der Mandant -
unabhängig vom Umfang des Mand,ats - auf-
grund von dessen frtiherem Verhalten darauf,
vertlaut, dass er {der Berater} den Antrag von
sich aus stellen werde.

Zum Sachverhalt

Die Klägerin, eine Kapitalgesellschaft niederlän-
dischen Rechts, kaufte durch notariellen Ver-
trag vom 30.77.7989122.7.7990 von ihrem Gesell-
schafter und jetzigen Streithelfer ein Grund-
stück für 20 Mio. DM. Die dadurch anfallende
Grunderwerbsteuer setzte das Finanzamt auf
400.000 DM fest. Auf Einspruch, den die Rechts-
vorgängerin der Beklagten, eine Wirtschafts-
prüfungs- und Steuerberatergesellschaft (im
Folgenden: Beklagte), im Auftrag der Klägerin
einlegte, wurde die Steuerschuld auf 386.870 DM
herabgesetzt.

Da die Klägerin die ihr im Grundstückskauf-
vertrag auferlegte Verpflichtung, in Höhe eines
Kaufpreisteils von 16 Mio. DM die Befreiung des
Verkäufers von der persönlichen Haftung für
die dinglichen Belastungen des Grundstücks
zu erwirken, nicht erfüllen konnte, machte der
Streithelfer vor Eigentumsübertragung von dem
ihm für diesen Fall eingeräumten Recht, den
Vertrag rückgängig zu machen, Gebrauch. Die
Beklagte übersandte ihm am 78.9.7992 den Ent-
wurf eines an das Finanzamt gerichteten, von
ihr zu unterzeichnenden Schreibens, mit dem
die Aufhebung der Grunderwerbsteuerfestseti
zung nach g 16 Abs. 1 Nr. 2 GTESIG beantragt
werden sollte. Die Unterzeichnung und Absen-
dung des Schreibens unterblieb. Mit Schreiben
vom 1.9.1993 legte die Beklagte das Mandat
nieder.

Die Klägerin wirft der Beklagten vor, sie habe
nicht, wie es ihre Pflicht gewesen wäre, durch
rechtzeitige Antragstellung bis zum Ablauf der
dafür maßgeblichen Frist am 31.12.1994 dafür
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In einem solchen Fall besteht eine Pflicht des

erstinstanzlichen Anwalts zu Nachforschungen
allenfalls dann, wenn sich ihm nach den kon-
kreten Umständen die Befürchtung aufdrängen
muss, dass mit dem Auftrag etwas nicht in Ord-
nung sei (BGH, Beschl. v. 11.7.1988 - ll ZB 5/88,
NJW 1988,3020 f; v. 5.6.1997 - X ZB 2/97, NJW

lg97, 3245, jeweils m.w.N.).

Mit Rücksicht darauf hat das Berufungsgericht
rechtsfehlerfrei angenommen, der erstinstanz-
liche Prozessbevollmächtigte der Beklagten habe
seine Sorgfaltspflicht schuldhaft verletzt. Nach
der Begründung des Wiedereinsetzungsantrags
wurde im Telefongespräch der Rechtsanwälte
noch keine verbindliche Absprache getroffen,
dass Rechtsanwalt Dr. F. den Rechtsmittela.uf-
trag annehmen und ausführen werde. Vielmehr
hat dieser bei diesem Gespräch zum Ausdruck
gebracht, dass er sich noch nicht als beauftragt
ansehe, sondern erst nach Eingang des Auf-
tragsschreibens und des anzufechtenden Urteils
bereit sei, tätig zu werden.

Denienispreciiend iiat der ei'stinsianzliche Pro-
zessbevollmächtigte in seinem Schreiben an
Rechtsanwalt Dr. F. vom 28.8.2000, das als Auf-
tragsschreiben zu werten ist, ,,um kurze Bestä-
tigung" gebeten. Danach hätte der erstinstanz-
liche Rechtsanwalt an dresem'l'age, an dem die
Berufungsfrist ablief, die Bestätigung des Auf-
trags durch den zweitinstanzlichen Rechts-
anwalt überwachen und nach deren Ausbleiben
rechtzeitig Rückfrage halten müssen. Ztr Er-
füllung seiner entsprechenden Sorgfaltspflicht
hätte er sein mit Fristenangelegenheiten betrau-
tes Personal anweisen müssen, ihm die Sache
nach Ausbleiben der Bestätigung nochmals
rechtzeitig vorzulegen.

Weder aus der Begründung des Wiedereinset-
zungsantrags noch aus den beigefügten eides-
stattlichen Versicherungen des erstinstanzlichen
Rechtsanwalts und seiner Angestellten Sch.

ergibt sich, dass der erstinstanzliche Anwalt
solche Maßnahmen ergriffen hat. Hätte er dies
getan, so wäre die Berufungsfrist nicht versäumt
worden.

An dem Verschulden des erstinstanzlichen
Rechtsanwalts ändert es nichts, dass die mit
dem Posteingang des Oberlandesgerichts be-
fassten Personen das erst nach Ablauf der Kern-
arbeitszeit eingegangene Schreiben des erst-
instanzlichen Prozessbevollmächtigten an den
Rechtsmittelanwalt vom 28.8.2000 nicht sofort
weitergeleitet haben.

2. Das neue Vorbringen der Beklagten im Be-

schwerdeverfahren, das durch eidesstattliche
Versicherung des erstinstanzlichen Rechts-
anwalts bekräftigt wird, kann die Wiederein-
setzung nicht rechtfertigen.

a) Dieses Vorbringen kann ein Verschulden des

erstinstanzlichen Rechtsanwalts nicht ausräu-
men, soweit geltend gemacht wird, die Bitte um
Bestätigung im Schreiben vom 28.8.2000 an den
Rechtsmittelanwalt habe sich nicht darauf be-
zogen, dass die Berufung noch an demselben
Tage eingelegt worden sei. Vielmehr sei eine
allgemeine, zwischen den Anwälten verschiede-
ner Instanzen übliche Bestätigung der Mandats-
aufnahme gemeint gewesen. Falls damit zum
Ausdruck gebracht werden soll, dass der erst-
instanzliche Rechtsanwalt auf eine rechtzeitige
Bestätigung des Rechtsmittelauftrags noch am
Tage des Fristablaufs keinen Wert gelegt hat,
so hat er schon damit seine Sorgfaltspflicht
verletzt und die Versäumung der Berufungsfrist
herbeigefilhrt.

n:^ n^I-t^-+^- L ^L^'. .iL* ,,^-:--+^--I.i^L^. \/n+urs Dg\rdE,ltll llduLl! rlll vvllltöl4rlalrlu!r vv^

bringen im Beschwerdeverfahren insoweit be-
kräftigt, als sie behauptet haben, Rechtsanwalt
Dr. F. sage eine unverzügliche Einlegung der
Berufung erst nach Eingang der entsprechenden
schritllichen Beauftragung zu.

b) Nicht berücksichtigt werden darf das neue
Vorbringen der Beklagten im Beschwerdeverfah-
ren, ihr erstinstanzlicher Prozessbevollmächtig-
ter habe für die Erteilung von Berufungsman-
daten die allgemeine Anweisung erteilt, das
Anschreiben an den Rechtsmittelanwalt vorab
als Telefax zu versenden, einen Sendebericht
auszudrucken und in angemessener Zeit nach
Versenden des Telefax (etwa ein bis zwei Stun-
den, jedenfalls rechtzeitig vor Büroschluss) den
beauftragten Kollegen anzurufen, den Empfang
des Telefax bestätigen zu lassen und nachzu-
fragen, ob alle laufenden Fristen bekannt und
erfasst seien und alle erforderlichen Unterlagen
vorlägen.

Bei Fristablauf an demselben Tage weise der
erstinstanzliche Rechtsanwalt - wie im vorliegen-
den Fall - seine Mitarbeiterin an, das Anschrei-
ben sogleich zu verfassen und mit den erforder-
lichen Unterlagen zur Unterschrift vorzulegen;
nach Kontrolle habe der sofortige Versand der
Unterlagen als Telefax und telefonische Nach-
frage beim beauftragten Kollegen innerhalb von
15 bis 20 Minuten nach Versendung des Telefax
zu erfolgen. Außerdem bestehe die allgemeine

Stichwort- und
Ent s cheidungsverz eichnis
Heft 1 - 612007

- Fristenkontrollbuch
= Postausgangsbuch, Portobuch

- Fristversäumnis, unverschuldetes
= Aktenvorlage
= Mitarbeiter, zuverlässiger

- Organisationsanweisung
= Mandatsbestätigung,

Rechtsmittelauftrag
= Postausgangsfach

- Rechtsmittelauftrag
= Mandatsbestätigung
= > an Kollegen

GI Aktuell
- Auskunftspflicht gg. Finanzamt, S 93 AO

= Energieversorger, Konten der Kunden
- Bank

= Entgeltklausel
- GbR, parteifähig
- Gewerbesteuer
- Immobilienfonds, geschlossener
- Kindergeld

= Ausbildungskosten
= Einkünfte der Kinder

- Mindeststeuersatz, $ 50 Abs. 3 EStG
- Pfändung, Kreditlinie
- Schenkung

= Rückforderung wg. Verarmung
- Singularzulassung
- Sonderausgaben, S 10 ESIG

= Versorgungsrente
- Sozietät

= Veräußerungsgewinn,
= steuerbegünstigter
d,- -1-,,1-L:^-^4-:-L- JpcKurdLruuJrrlll
= Grundstücke

- Spekulationsgeschäft, Verlust
- Steuerberaterprüfung

= Berufspraxis, Erziehungsurlaub
- VerbraucherkreditG

= Vollmacht
- Verlustzuweisungsgesellschaft
- Versorgungsleistungen

= Last, dauernde
- Vorsteuerabzug

= Übernachtungskosten

Grundurteil
- Schadenentstehung

Haftungsbeschränkung
- Verwahrungserklärung

Honoraranspruch des RA
- Abtretung des >

- Belehrungspflicht
= Vergütungsanspruch

- Berufsbetreuer
- Kostenminderungspflicht
- ,,dieselbe Sache"
- Sammelklage, Einzelklage
- Unterschrift

Honoraranspruch des StB/WP
- Abschlussprüfung
- Abschlussvorarbeiten, $ 35 StBGebV

Abtretung
- >, offene

= Forderungsprozess

Abschlussprüfung
- Werkvertrag

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

- Kündigungsrecht
= Ausschluss des >

- Vergütungsregelung
= Kündigung, vorzeitige

2001, 33

2001,65

2007, 48

2001, 48
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2007,82

2007, 84
2001,84

2001,734
2007, 82

2001,, 734
2001,,1,34

2007, 28

Belehrungspflicht des RA
- Belehrungsbedürftigkeit, fehlende

= Betreuung durch Verband
- Insolvenzantragspflicht

Belehrungspflicht des SIB/WP
- Auftragsinhalt
- Bauunternehmen, Vorsteuerabzug
- >, ungefragte
-. Fehler

= > des Vorbera-ters
- Mandatsende, Fristablauf
- Sozialversicherungsrecht

Beschlagnahmeverbot, S 97 StPO
- Buchhaltungsunterlagen
- Steuerberater

Beweislast
- Steuerbescheid an StB

Darlegungslast
- Schaden, S 287 ZPO

= Treuhandgelder

Dritthaftung
- Abschlussprüfung
- Kapitalanlage

= Testat, irreführendes
- Testat

= >. irreführendes
= Vertrauenstatbestand
= Werbung mit >

- Verschulden bei Vertragsschluss
= Testate, irreführende

- Vertrag mit Schutzwirkung
zugunsten Dritter
= Prüfungsauftrag

Einspruch
- Schätzungsbescheid

Fristenkontrolle
- Aktenvorlage
- Ausgangskontrolle

= Organisation
= Postausgangsbuch
= Postausgangsfach

2001, 109
2001, 109

2001, s4
2001, 55
2001, 106
2001, 80

2001, 56
2001, 56
2001, 107
2007, 732

2

2

,93
,93
,93

001
001
001

2001.93
2007, 737
2007,'t9

2007, 733
200L, 2

2007,29

2001,29

2007, 707
2001, 56

2001,81

2001, 133
2001, 80

2001, 29

2001, 30

2001,113

2007, 75

2001, 6s
2001, 24

2001, 108
zuul, luö

2001, s0

2001,742

2001,108

2001, 10

2001, 10
2001,10
2001, 10

2001, 10

2001, 108

2001, s0

2007, 84

2007, 82
2007, 82
2007, 82

2007, 727

2007
2001
2007
2007
2007
2007

53
108
779
53
779
47



Kausalität
- > zwischen Pflichtwidrigkeit und Schaden

= Kündigungsschutzklage,
= Anderungskündigung 2001, 88
= Prozessverlust 2001, 88

-Schätzungsbescheid 2001,50
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- Auslagenpauschale
- Einforderbarkeit, g 9 StBGebV

= Zeitgebühr
- Gebührenrahmen, g 11 StBGebV

= Bilanz, Bilanzvorarbeiten
= Wahlrecht?

- Kündigung des StB-Vertrages
- Rechnung, fehlerhafte

= Prozessvortrag
= Unterschrift

- Schriftform
= Wirtschaftsberatung

- Unterzeichnung der Rechnung
- Verzug

= Zurückbehaltungsrecht
- Wirtschaftsberatung
- Zeitgebühr/-honorar

= Betriebsführung, unwirtschaftliche
= Beweislast

Insolvenzantragspflicht
- Zahlungseinstellung

I(enntniS des Zivilrechts
-Instanzrechtsprechung
-Rechtsgebiet, neues

= Agrarrecht, DDR

Lohnbuchhaltung
-An- und Abmeldungen
-Sozialversicherungsberatung

Mandatsübernahme
- Belehrungspflicht

= > des Altberaters

Mitverschulden
- Eigenverantwortung
- Fristüberwachung
- > des BGB-Gesellschafters

Nachbesserung
- Kosten der >

= $ 633 Abs. 3 BGB
- Recht des StB zur >

Notar
- Anderkonto

= Hinterlegungsanweisung,
Anderung der >

- Anwaltsnotar
= Abgrenzung der Tätigkeitsgebiete

- Belehrungspflichten
= >, steuerliche

- Schadenermittlung
= Schenkungsteuer

- Schwarzgeldzahlung
- Treuhandgelder

= Verfügungsbefugnis

- Vollzugsauftrag
- Vollzugsreife
- Weisung

= >, gemeinschaftliche
= Widerruf der >

= Wortlaut der >

Prospekthaftung
- Prospektangaben

= Beteiligung, stille
= Risikokapital

- > des Treuhänder
- Prospektverantwortlicher
- Verjährung

= Immobilienfonds, geschlossener
- Vertrauenstatbestand

Rechtsanwalt
- Abtretung, offene
- Beleidigung durch Mandanten
- Berufsbezeichnung

= Mediator
- Beratungspftichten

= Prozess nach Forderungsabtretung
- Ehrenschutz

= Prozessvortrag
- Kündigungsschutzklage

= Kündigung, personenbedingte,
= Krankheit
= Sammelklage

- Sammelklage, Pflicht zur >

- Schadenbeseitigung, kostenlose
- Scheidungsverbundverfahren

= Gesamtschuldnerausgleich
= Hausverkauf

Rechtsberatung/Rechtsbesorgung
- Abwicklung, nichtige Verträge

= Auskunft, Rechnungslegung
- Forderungseinziehung,

stille Liquidation
- Hausverwalter, WEG-Verwalter
- Liquidation, stille
- > durch Steuerberater

= Lohnbuchhaltung
= Sozialversicherungsrecht

- Sozietät, gemischte
- Treuhänder
- Wirtschaftsprüfer

Rechtsmittel
- > nach Mandatsende

Rechtsprechungsänderungen
- Schaden

Schaden
- Anderkonto

= Auszahlung, weisungswidrige
- Beseitigung des >

= >, honorarfreie
- Darlegungslast

= Treuhandgelder
- Rechtsprechungsänderung
- Steuerzahlung, Aufteilung

= Richtigstellung der >

,,In der vorbezeichneten Angelegenheit nehmen
wir Bezug auf das am heutigen Tage geführte
Telefonat und überreichen anliegende Beru-
fungsschrift mit der Bitte, diese auszufertigen
und noch heute (Fristablauf) beim OLG ... ein-
zureichen, Wir bitten um kurze Bestätigung."

Am 29.8.2000 ging beim Oberlandesgericht eine
von Rechtsanwalt Dr. F. unterzeichnete Beru-
fungsschrift ein mit dem Antrag auf Wiederein-
setzung in den vorigen Stand. Diesen Antrag
habe die Beklagten mit dem am 12.9.2000 einge-
gangenen Schriftsatz wie folgt begründet: Das
Schreiben des Rechtsanwalts S. vom 28.8.2000
habe Rechtsanwalt Dr. F..am folgenden Tage mit
der Post erhalten. Sie - die Beklagten - hätten
Rechtsanwalt S. gebeten, einen Berufungsanwalt
zur Durchführung des Berufungsverfahrens zu
beauftragen. Dessen Mitarbeiterin Sch. habe
telefonisch die Adresse und Faxnummer der
Kanzlei des Rechtsanwalts Dr, F. sowie die Fax-
nummer des Oberlandesgerichts erfragt.

Danach habe Rechtsanwalt S. mit Rechtsanwalt
Dr. F. telefonisch gesprochen, Dieser habe sich
bereit erklärt, das Berufungsmandat zu über-
nehmen. Dabei habe er darauf hingewiesen, dass
er telefonisch keine Daten aufnehme, sondern
ihm das Urteil sowie ein entsprechendes Auf-
tragsschreiben als Telefax übermittelt werden
könne; erst nach Eingang dieser schriftlichen
Beauftragung sei er bereit, tätig zu werden.
Damit sei Rechtsanwalt S. einverstanden gewe-
sen. Da Dr. F. noch nicht beauftragt gewesen
sei, habe er sich bezüglich des Gesprächs keine
Notizen gemacht.

Nach dem Telefonat habe Rechtsanwalt S. seine
Mitarbeiterin angewiesen, Dr. F. die Berufungs-
schrift sowie das Anschreiben mit der Beauftra-
gung und das anzufechtende Urteil als Telefax
vorab zu übersenden. Bei der Erledigung dieses
Auftrags habe die Mitarbeiterin versehentlich
nicht die Faxnummer der Kanzlei des Rechts-
anwalts Dr. F,, sondern diejenige des Oberlandes-
gerichts angegeben. Eine solche Verwechslung
sei der Mitarbeiterin Sch., die äußerst sorgfältig
und erfahren sei, zuvor noch nicht unterlaufen.

Als Rechtsanwalt S. die Absendung des Fax an-
hand des fehlerfreien Übersendungsprotokolls
kontrolliert habe, sei ihm die Verwechslung der
Faxnummern nicht aufgefallen, weil er zum
ersten Mal mit Dr. F. zusammengearbeitet habe.
Das Oberlandesgericht habe weder Rechtsanwalt
S. noch Rechtsanwalt Dr, F. über den Eingang
des Telefax unterrichtet.
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Das Berufungsgericht hat die Wiedereinsetzung
versagt und die Berufung als unzulässig ver:
worfen.

II.

Die form- und fristgerecht eingelegte sofortige
Beschwerde ist zulässig ($$ 519b, 547,577 ZPO),
aber unbegründet.

1. Das Berufungsgericht hat zu Recht ausge-
führt, dass nach der - glaubhaft gemachten -
Begründung des zulässigen Wiedereinsetzungs-
antrags von einem eigenen Verschulden des
erstinstanzlichen Prozessbevollmächtigten an
der Versäumung der Berufungsfrist auszugehen
ist, das siin aie Beklagten zurechnen lassen
müssen ($$ 8s Abs, 2,233, s16 ZPO).

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs erschöpft sich die Sorgfaltspflicht
eines erstinstanzlichen Prozessbevollmächtig-
ten, der von seinem Mandanten mit einem
Rechtsmittelauftrag betraut ist, regelmäßig
nicht mit dem rechtzeitigen Absenden des
Auftragsschreibens. Vielmehr hat dieser Rechts-
anwalt in eigener Verantwortung auch dafür
Sorge zu tragen, dass der Rechtsmittelanwalt
den Auftrag innerhalb der laufenden Rechts-
mittelfrist bestätigt, und den rechtzeitigen
Eingang dieser Bestätigung zu überwachen.
Bleibt die Mandatsbestätigung des zweitinstanz-
lichen Rechtsanwalts aus, so muss der erst-
instanzliche Prozessbevollmächtigte rechtzeitig
vor Ablauf der Rechtsmittelfrist Rückfrage
halten.

Dafür hat der Rechtsanwalt das mit der Füh-
rung des Fristenkalenders betraute Personal
entweder allgemein oder im jeweiligen Einzel-
fall anzuweisen, den Ablauf der Rechtsmittel-
frist als selbstständige Frist festzuhalten und
damit dafür zu sorgen, dass die Sache ihm noch
einmal vorgelegt wird, wenn sich nicht zuver-
lässig feststellen lässt, dass der Rechtsmittel-
anwalt sich zur rechtzeitigen Einlegung des
Rechtsmittels bereit gefunden hat.

Ist dagegen zwischen den Rechtsanwälten im
Einzelfall oder allgemein abgesprochen, dass
der zweitinstanzliche Anwalt einen Rechts-
mittelauftrag annehmen, prüfen und ausfüh-
ren wird, so kann sich der erstinstanzliche
Anwalt bei ordnungsgemäßer Büroorganisation
grundsätzlich daraufverlassen, dass der Auf-
trag den Rechtsmittelanwalt rechtzeitig er-
reicht.
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2007,748
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2001, 729
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2007, 729

2001, 65
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2001,,737
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Beiden zugelassenen Revisionen lag folgender
Fall zugrunde: Ein Witwer hatte Anfang der
90er Jahre nach dem Tod seiner Frau seinen
beiden Töchtern je 17.000 DM geschenkt. Ende
1992 wurde er pflegebedürftig und im Alten-
krankenhaus der Klägerin gepflegt, ohne die
Kosten dafür zahlen zu können. Der Sozialhilfe-
träger lehnte - u.a. unter Hinweis auf die Schen-
kung an die Töchter - eine Übernahme der
Pflegekosten ab.

Nach dem Tod des Schenkers im April 1994
schlugen die Töchter das Erbe aus. Der für die
unbekannten - anstelle der Töchter berufenen -
Erben bestellte Nachlasspfleger trat den An-
spruch des Schenkers nach $ 528 BGB an die
ICägerin ab. Die Klägerin hat (entsprechend
ihren jeweiligen Wohnsitzen) die eine Tochter
vor dem Landgericht Duisburg, die andere vor
dem Landgericht Düsseldorf jeweils auf Zahlung
von 17.000 DM in Anspruch genommen.

Beide Landgerichte haben die Beklagten ver-
urteilt. Der mit der Berufung gegen das Urteil
des Landserichts Duisburg befasste 26. Zivil-
senat des Oberlandesgerichts Düsseldorf hat die
D^-.-r---DCr UrUrrt zur ue Ktcwrcscrl. udB,cgclr lrd.L ucl
1. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf
auf die Berufung der anderen Tochter das Urteil
;^c I ^nJd6fi-l'+" T.\iio"ol,l^-f .L--Ä-,1--+ "-,1

die Klage abgewiesen.

Der Bundesgerichtshof hat im erstgenannten
Fall die Verurteilung der Beklagten zur Rück-
zahlung bestätigt und im zweiten Fall das Urteil
des Oberlandesgerichts Düsseldorf aufgehoben
und die Sache zu erneuter Verhandlung an das
Berufungsgericht zurückverwiesen.

Er hat sich dabei im Wesentlichen auf die Er-
wägung gestützt, dass das Gesetz es grundsätz-
lich der Entscheidung des bedürftigen Schen-
kers überlässt, ob er den Rückforderungs-
anspruch geltend machen will oder nicht.
Der Schenker kann sich rnit einem geringeren
Maß an Unterhalt begnügen, wenn er sich
scheut, das einmal gemachte Geschenk zurück-
zufordern. Das Rückforderungsrecht ist inso-
fern an die Person des Schenkers gebunden.

Der Geltendmachung des Anspruchs durch den
Schenker hat der Bundesgerichtshofjedoch den
Fall gleichgestellt, dass der Schenker durch die
Inanspruchnahme unterhaltssichernder Leistun-
gen Dritter zu erkennen gibt, dass er ohne die
Rückforderung des Geschenks nicht in der Lage
ist, seinen notwendigen Unterhalt zu bestreiten.

Konnte der Schenker sich nicht mit dem be-
gnügen, was ihm für seinen Unterhalt noch zur
Verfügung stand, sondern war wegen seiner
Pflegebedürftigkeit darauf angewiesen, Leistun-
gen Dritter in Anspruch zu nehmen, zu deren
Bezahlung er ohne Rückforderung des Geschenks
nicht in der Lage war, geht deshalb der ent-
standene Rückforderungsanspruch auch mit
dem Tod des Schenkers nicht unter. Er kann
von dem Erben abgetreten werden, um den
Zahlungsanspruch des Heim- oder I(ranken-
hausträgers zu erfüllen, der durch die Pflege
den Unterhaltsbedarf des bedürftigen Schen-
kers sichergestellt hat.
(BCH, Urt. v. 25.4.2001 - X ZR 205/99 u. X ZR

22e/ss)

Pressemitteilung d. BGH v. 25.4.2007

Fristenkontrolle
- Rechtsmittelauftrag an RA 1. Instanz
- Bestätigung des Rechtsmittelanwalts
- Eingang der Mandatsbestätigung

\r/i-l----i- - m-!^^-1- W1€ü€I€ii.Setziirrgsarrlrag, neUe tatsacnei-r lm
Beschwerdeverfahren

(BGH, Beschl. v. 25.1.2001 - lX ZB 120/00)

Leitsatz:

Ein erstinstanzlicher Prozessbevollmächtigter,
der von seinem Mandanten mit einem Rechts-
mittelauftrag beffaut ist, hat regelmäßig in
eigener Verantwortung dafür Sorge zu tragen,
dass der Rechtsmittelanwalt den Auftrag inner-
halb der laufenden Rechtsmittelfrist bestätigt,
und den rechtzeitigen Eingang dieser Bestäti-
gung zu überwachen.

Aus den Gründen

Das den Beklagten nachteilige Urteil des Land-
gerichts wurde ihren Prozessbevollmächtigten
am 26,7.2O00 zugestellt. Am 28.8.2000 (Montag)
ging beim Oberlandesgericht um 15.31 Uhr
eine nicht unterschriebene Berufungsschrift'
als Fax ein, der folgendes Schreiben des erst-
instanzlichen sachbearbeitenden Rechtsanwalts
S. von demselben Tage an den beim Oberlandes-
gericht zugelassenen Rechtsanwalt Dr. F. bei-
gefügt war:

- Tantiemenauszahlung
= Vertrag nach Zahlung

- Treuhandgelder
= Verwendung, weisungswidrige

Schädigung, sittenwidrige, S 826 BGB
- Abschlussprüfung
- Testat, irreführendes

Schätzung
- Einspruch

Schutzgesetz i.S.v. $ 823 Abs. 2 BGB
- 5 323 HGB

- $ 332 HGB

Sozietät
- Gesamtschuldner
- Scheinsozietät

= Meldepflichten, WP-I(ammer
- >, gemischte

= Treuhandtätigkeit

Sozialrecht
- Beratung durch SIB/WP

Steuerberater
- Vereidigter Buchprüfer
- Zweigniederlassung

Steuerberatungsvertrag
- Auflösung des >

= Kündigung, fristlose, $ 627 BGB

- I(ündigung, $ 627 BGB
- Ausschluss dcr >

- Laufzeit des >

- Pflicht
= >, nachvertragliche

Treuhänder
- Anwaltsauftrag
- Aufl<lärungspflichten
- Auftragsinhalt
- Haftungsbeschränkung

= Verwahrungserklärung
- Notar

= Verfügungsbefugnis
- Prospekthaftung

= Vertrauenstatbestand
- Sozietät, gemischte
- Untreue, S 266 StGB

Umwandlung
- Stundung, $ 21 UmwStG

Unterschrift
- Honorarrechnung

Vereidigter Buchprüfer
- Zweigniederlassung

Verjährung, S 852 BGB, S 19 BNotO
- Verjährungsbeginn

= Ersatzmöglichkeit, anderweitige
= Schadenentstehung
= Vertragsgestaltung, unklare

2001, 101

200], 1,42

2001,108
2001,10

2001, s0

2001,108
2001,108

Verjährung, $ 51 BRAO a.F.,
g 51b BRAO n.F.
- Verjährungsbeginn

= Vertragsgestaltung, unklare

Verjährung, S 20 KAAG,
g 12 Ausllnvestmc
- Immobilienfonds, geschlossener
- Prospekthaftung

Verjährung, S 68 StBerG, $ 51a WPO
- Belehrung über Fehler und Verjährungs-

vorschrift, Sekundäranspruch
= Anlass für >

= Ende der >

= - Beratung, anwaltliche
- Stillhalteabkommen
- Verjährungsbeginn

= Gestaltungsberatung, fehlerhafte
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bewegendes Unternehmen allein mit Hilfe eines
ständig debitorisch geführten Bankkontos am
Leben zu erhalten und auf diese Weise die Er-
öffnung eines Insolvenzverfahrens zu verzögern

Da streitig war, ob tatsächlich ein Dispositions-
kredit vereinbart war oder ob die Bank die Über-
ziehungen nur stillschweigend geduldet hatte,
hat der Bundesgerichtshof die Sache zur weiteren
Aufl<lärung an das Oberlandesgericht zurück-
verwiesen. Für die bloße Duldung einer Konto-
überziehung hatte er bereits im Jahre 1985 ent-
schieden, dass sich daraus gegen die Bank kein
pfändbarer Anspruch auf Kredit ergebe.
(BGH, Urt. v. 29.3.2001 - tX ZR 34/00)

Pressemitteilung d. BGH v. 29.3.2007

BGH: Grundsatzentscheidung zum lnhalt von
Vollmachten für Abschluss von Verbraucherkredit-
verträgen

Der für Bankrecht zuständige XI. Zivilsenat des
Bundesgerichtshofs hat eine in Rechtsprechung
und Lehre umstrittene Frage entschieden: Ver-
braucherkreditverträge, die durch einen Ver-
treter des Verbrauchers abgeschlossen werden,
sind auch dann wirksam, wenn die dem Ver-
treter erteilte Vollmacht nicht die von S 4 Abs. 1

Satz 4 Nr. 1 VerbrlftG für den Ifteditvertrag
geforderten Mindestangaben tiber die lGedit-
bedingungen (2.8. Effektivzinssatz) enthält.

Die Kläger hatten zur Finanzierung des Erwerbs
einer Eigentumswohnung eine Gesellschaft in
notarieller Urkunde u.a. dazu bevollmächtigt,
für sie I(reditverträge abzuschließen. Diese
Vollmacht enthielt - anders als die vom Bevoll-
mächtigten später abgeschlossenen Verträge -
keine näheren Angaben über die Kreditbedin-
gungen.

Das Oberlandesgericht Stuttgart hat die mit der
beklagten Bank geschlossenen Darlehensverträ-
ge für wirksam erachtet und die Kläger für ver-
pflichtet gehalten, die vertraglich festgelegten
Darlehenszinsen zu zahlen. Der Bundesgerichts-
hof ist dem gefolgt und hat die Revision der
Kläger als unbegründet zurückgewiesen. Er hat
u.a. ausgeführt:

Die nach g 4 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 VerbrKrG er-
forderlichen Mindestangaben sollen dem Dar-
lehensnehmer ein vollständiges Bild über die
Bedingungen und Kosten des Darlehens ver-
schaffen, damit er die Risikeir überblicken kann
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Es ist kein Grund ersichtlich, warum es nicht
genügen soll, wenn - wie auch in anderen
Bereichen der Stellvertretung - diese Informa-
tionen dem Stellvertreter bei Abschluss des
Ifteditvertrages erteilt werden. Es liegt im
Wesen der Stellvertretung, dass der Stellver-
treter vom Vertragsgegner die wesentlichen In-
formationen über die einzelnen Vertragsbedin-
gungen erhält und auf dieser Grundlage die
notwendigen Entscheidungen für den Geschäfts-
herrn treffen darf.

Das Risiko, das mit der Bestellung eines Ver-
treters einhergeht, wird vom Verbraucherkredit-
gesetz nicht begrenzt. Bevollmächtigt ein Ver-
braucher einen Geschäftsbesorger mit dem
Aushandeln und dem Abschluss eines Darlehens-
vertrages, so ist es ihm bei der Vollmachtsertei-
lung noch nicht möglich, die Mindestangaben
zu machen. Wollte man eine Pflicht zur Auf-
nahme dieser Angaben in die Vollmachtsurkun-
de statuieren, so liefe das auf einen Ausschluss
der Stellvertretung im Bereich der Verbraucher-
kredite hinaus.

Der Kreditgeber ist an einer Vollmachtsertei-
lung, die sich allein im Verhältnis zwischen
dem Verbraucher als Vollmachtgeber und dem
Bevollmächtigten abspielt, nicht beteiligt.
Müsste schon die Ifteditvollmacht die Mindest-
angaben enthalten, hätte der Ifteditgeber letzt-
endlich für Versäumnisse einzustehen, auf de-
ren Vermeidung er in aller Regel keinen Ein-
fluss hat.
(BCH, Urr. v. 24.4.2001 - Xl ZR 40/00)

Pressemitteilung d. BGH v. 24.4.2007

BGH: Urteil zum Rückforderungsanspruch wegen
Verarnung des Schenkers

Der u.a. für das Schenkungsrecht zuständige
X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in zwei
Urteilen vom 25.4.2001 zur Vererblichkeit und
zur Abtretbarkeit des Rückforderungsanspruchs
des Schenkers nach $ 528 BGB Stellung genom-
men. Nach dieser Vorschrift kann der Schen-
ker, soweit er nach der Vollziehung der Schen-
kung außerstande ist, seinen angemessenen
Unterhalt zu bestreiten oder die ihm seinen
Verwandten oder seinem Ehegatten gegenüber
gesetzlich obliegende Unterhaltspflicht zu
erfüllen, von dem Beschenkten die Herausgabe
des Geschenks nach den Vorschriften über die
Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereiche-
rung fordern.
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Editorial
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

vier interessante und wichtige Urteile des Bundes-
gerichtshofs finden Sie in der luni-Ausgabe:

I ) Der Rechtsmittelauftrag, der auf der ,,Anwalts-
schiene" vom erst- an den zweitinstanzlichen Kollegen
erteilt wird, erschöpft sich nicht im rechtzeitigen
Absenden des schriftlichen Auftrags. Die Büroorgani-
sation muss vorsehen, dass auch dessen Annahme
festgestellt und die Akte anderenfalls rechtzeitig vor-
gelegt wird. Anderes konn nur gelten, wenn zwischen
den Anwdlten vereinbort wurde, dass Aufträge grund-
sötzlich angenommen werden. Im Entscheidungsfall
log diese Annahmevereinbarung nicht vor und der
Kollege aus der L lnstonz hatte im Auftragsschreiben
sogat um eine,,kurze Bestritigung" der Auftrags-
annahme gebeten. Wenn am letzten Tag vor Fristablauf
keine Bestötigung vorlag, hötte die Organisations-
a nweisung greifen müssen.

2 ) Beratungspflichten en d en m it Mandatsübergang
auf den neuen Berater. Der ,,AItberater" muss über
drohende Fristablciufe belehren. Hier war eine Beson-
derheit dadurch eingetreten, dass ein vom Steuer-
beroter entworfener Steuererstattungsanspruch dem
Mandanten geschickt worden war, ohne dass von dort
eine Rückantwort erfolgte. Da der Antrag vom Steuer-
beroter unterschrieben werden musste, war der Vor-

gcng für ihn noch nicht er!ed!gt. Der .a.!*erster hst
bei Mandatsübergang keine Belehrung zum Fristlblquf
für den Erstattungsanspruch erteilt, Der BGH findet
den Ansatz für ein haftpflichtiges Verhalten des Be-

raters im Vertrauen des Mandanten in das rechtzeitige
Tritigwerden des Altberoters, Der Fall zeigt, wie wich-
tig ein gutes Wiedervorlagesystem des Beraters ist.

3) Prospekthaftungsansprüche aus dem Beitritt zu

einem geschlossenen Immobilienfonds verjöhren i n

6 Monaten ab Kenntnis des Prospektfehlers.

4) Bei Treuhandauflagen- und H interlegungsanweisu n-

gen ermohnt der BGH zu größter Korrektheit. Hat er
eine Anweisung von heiden Vertragsparteien erhal-
ten, muss er einen spdteren einseitigen Widerruf nicht
beochten.

Das )LG Köln wiederholt zu Steuerberaterrechnungen,
dass diese ohne Unterschrift nicht einforderbar sind,
Prozessvortrog kann eine formal unrichtige Rechnung
nicht verbessern.

Das )LC Koblenz stellt zur verbotenen Rechtsberatung
von Hausverwaltern fest, dass die Erhebung von
Rö u m u ng s kl a g e n n i cht i m u n m ittel b a re n Zu sa m m e n-
hang mit deren Haupttütigkeit stehen und deshalb
nicht erlaubt sind.

In diesem Heft finden Sie das Stichwort- und Ent
scheidungsregister für das erste Halbjah r 2001.

ta

Mit freundlichen Grüßen

lhr Dr. Jürgen Gröfe

GI Aktuell
BG.l{r Bundesg:oflehts.hof lässi 

"Pfändrung 
in dlc

offeae Xrodiitl,into! ru

Der IX. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat
entschieden, dass die Pfändung von Ansprtichen
eines Bankkunden aus einem vertraglich ver-
einbarten Dispositionskredit zulässig ist. Dabei
ging es um folgenden Fall:

Ein Finanzamt hatte sämtliche Ansprüche eines
Steuerschuldners gegen dessen Bank gepfändet.
Die verklagte Bank hatte auch nach der Pfän-
dung, obwohl das Girokonto ihres Kunden kein
Guthaben auswies, aufgrund eines nach der Be-

hauptung des Finanzamts vertraglich vereinbar-
ten Dispositionskredits Barauszahlungen an den
Vollstreckungsschuldner vorgenommen und
Überweisungen für ihn ausgeführt. Das klagen-
de Land verlangte diese Geldbeträge in Höhe der
noch offenen Steuerforderungen von der Bank
heraus.

Die Vorinstanzen wiesen die Klage ab. Das Ober-
landesgericht begründete das insbesondere da-
mit, dass die Pfändung eine Blockade des Kontos
zur Folge habe, die mit Sinn und Zweck der
Zwangsvollstreckung nicht vereinbar sei.

Der Bundesgerichtshof ist dem nicht gefolgt.
Er hat zur Zulässigkeit einer solchen Pfändung
u.a. ausgeführt:

Mit dem Abruf des vereinbarten Kredits in
Form des Überweisungsauftrags oder des Bar-
auszahlungsverlangens entstehe ein Rechts-
anspruch aufAuszahlung des Darlehens, der
wie jede andere Forderung - auch im Voraus -
pfändbar sei. Dass der Bankkunde aus seiner
Sicht die ihm von der Bank zur Verfügung ge-

stellten Geldmittel nicht zugunsten des Voll-
streckungsgläubigers abgerufen habe, sondern
um es für andere Zwecke zu verwenden, stelle
die Beschlagnahmewirkung der zuvor erlassenen
Pfändungsmaßnahme nicht in Frage. Es sei dem
Schuldner nicht gestattet, einen Teil seines Ver-
mögens der Zwangsvollstreckung zu entziehen.

Eine Blockade des Kontos und eine dadurch be-
wirkte Insolvenz seien nicht die zwangsläufige
Folge einer Pfändung ,,in die offene Kreditlinie".
Die Bank werde das Konto nur dann sperren,
wenn der Kunde für sie nicht mehr kreditwürdig
sei. Wenn dieser Fall tatsächlich eingetreten
sei und der Schuldner über keine sonstige Liqui
dität mehr verfüge, sei er zwar insolvenzreif. Es

erscheine jedoch nicht unter allen Umständen
wünschenswert, ein sich am Rande der Insolvenz
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Man muss sich die Aöeit ja nicht schwerer machen als

nötig. ln diesem Handbuch finden Sie au{ Anhieb für jeden

praxisrelevanten Fall im Arbeibrecht ein fertiges Mu*er.
Von A wie Anbahnung des Arbeitsverhätnisses bis Z wie

Zeugnis. Und gehen damit möglichem Streit durch klare

Formulierung von Anfang an sicher aus dem Weg.

Praxisgerechter Aufbau, einführende Erläuterungen vor
jedem Kapitel, sämtliche Muster und Formulare an Ort und

Stelle zusäblich kommentiert. Dazu noch Warnhinweise

auf typische Fehlerquellen und wertvolle Praxistipps von

den Autoren, die selbstventändlich alle Meister ihres Faehr

sind. Äle Muster auch auf CD. 50 ertparcn Sie sieh im

Arbeitsrecht auf einen Schlag'ne Menge Arbeit.

Bestellen Sie bei lhrer Suchhandlung oder beim Verlag Dr. Otto Schmidt
Postfach 51 10 26.5O946 Köln
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Am 11.05.2001 ist die als ,,Riester-
Reform" bezeichnete Rentenreform

2001 mit Verabschiedung des Cesetzes

zur Reform der gesetzlichen

Rentenversicherung und zur Förderung

ei nes kapital gedeckten Altersvorsorge-

vermögens erst einmal vollendet.
Die aktuelle Gl enthält einen Kurz-

überblick über die wesentlichen Eck-

punkte der Reform.
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